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Vorwort 
Die vorliegende Schrift des berühmten niederlän

dischen Völkerrechtslehrers gilt seit über drei Jahr
hunderten als Grundlage für alle Erörterungen über 
die Freiheit der Meere, Sie verdankt diese Geltung der 
abstrakt juristischen und philosophischen Betrach
tungsweise, in die Grotius den Streit des Tages hin
ausrückt. Daß wir es mit einer Schrift der Tages
politik, einer „Kriegsbroschüre11

, zu tun haben, lehrt 
der Titelzusatz: ,,Eine Abhandlung über das Recht, 
das den Niederländern am indischen Handel zusteht", 
Eine' Würdigung der Schrift wird daher den geschicht
lichen Zusammenhang nicht außer Acht lassen dürfen, 

Das „Mare liberum" erschien im März 1609 1
), einen 

.M.onat vor dem Stillstand von Antwerpen, der dem 
Kriege der Vereinigten Niederlande mit Spanien ein 
vorläufiges Ende bereitete. Es wäre also wohl schwer 
verständlich, wenn die Erregung und Spannung der 
entscheidungsvollen Tage nicht in der Flugschrift 
nachhallte. w ·eitere Umstände treten hinzu, unsere 
Aufmerksamkeit noch mehr zu schärfen. Bei einer 

1 ) Ausführlicher behandelt die historischen Zusammen
hänge die Schrift des Übersetzers 11Der Streit um die Freiheit 
der Meere im Zeitalter des Hugo Grotius" (Philosophische Zeit
fragen), Leipzig 1919. 
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Nachlaßversteigerun'g kam 1868 zufällig die Han·d
schrift eines unveröffentlichten . Werkes von Hugo 
Grotius zutage, ,,Das Seebeuterecht11 

( de iure praedae) 
betitelt und es stellte sich heraus, daß das 12. Kapitel 
dieses Werkes so gut wie wörtlich der späteren Flug
schrift entsprach. Dieses Werk aber, fünf Jahre vor 
der Ausgabe des Mare liberum verfaßt, war eine Ten
denzschrift im vollsten Sinne „des Worts, von patrio
tisch~r Leiden§chaft durchglüht. · 

V e~gegenwärtigen wir uns kurz die politische 
Lage .. Im Jahre 1496 hatte Papst Alxander VI. durch 
Schiedsspruch die Erde in eine portugiesische und eine 
spanische Interessensphäre geteilt; seitdem dann im 
Jahre 1580 Portugal von Spanien unterworfen und 
durch Personalunion mit ihm verbun·den war, bean-

, spruchte Spanien ein Welthandelsmonopol. I~ Wirk
lichkeit hat es aber nie dieKraft besessen, seine -maß
losen Anspruche dem Wettbewerb anderer Völker 
gegenüber durchzusetzen, besonders seit 1588 die Ar
mada im K'ampf mit England ihren Untergang fand. 
Den Gewinn aus dieser schweren Nie.derlage Spaniens 
hatten zunächst die Niederlande. Gerade während 
ihres Freiheitskrieges wuchs der Unternehmungsgeist 
ihres wagemutigen Handels und dehnte sich weit über 
seinen früheren Bereich, die Ostsee, auf alle euro
päischen Meere aus. 1596 nahm man endlich auch ·die 
Bahnen der Portugiesen, die Fahrt nach Indien, auf. 
Die Portugiesen aber behandelten die neuauftauchen-

. den Nebenbuhler als Seeräuber, Es kam trotz aller 
Zurückhaltung der ängstlichen niederländischen Kauf
herren zu offenen Feindseligkeiten. Schwer gereizt 
entschloß sich endlich Jakob Heemskerck, der bekannte 
Grönlandfahrer, der ausdrücklichen Weisung seiner 
Auftraggeber zuwiderhandelnd, in der Straße von 
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Singapur ein portugiesisches Frachtschiff zu kapern. 
Ober die Behandlung der Prisenfrage sind Meinungs
verschiedenheiten zwischen der Ostindischen Kom
panie und den Generalstaaten entstanden, und diese 
sind der Anstoß gewesen zu _dem Werke des jungen 
Generalfiskals, der augenscheinlich im ausdrücklichen 
Auftrag der Kompanie schrieb. Die Veröffentlichung 
des „Seebeuterechts" ist aus Gründen, die wir nicht 
mehr klar erkennen können, unterblieben. Als aber, 

, wie schon eingangs gesagt, di~ Gedanken, die Grotit~s 
im 12. Kapitel seines 11Seebeut.e-rechts„ entwickelt, 
dann 1609 wieder die Gemüter aller Nie.derländer be
schäftigten, hat sich der Verfasser zu der Veröffent
lichung dieses Ausschnittes bestimmen lassen. Frei
lich, einen Einfluß auf die Entwicklung d~r Dinge hat 
er nicht mehr ausüben können, hat sie auch nicht mehr 
auszuüben brauchen, denn die Verhandlungen waren 
bereits ganz in dem von ihm gewünschten Sinne ver
laufen. 

Aus dieser Entstehungsgeschichte ergeben sicli 
für die Beurteilung des Mare liberum zwei wichtige ' 
Gesichtspunkte.- ~rstens: wir haben es mit einer Ten
denzschrift zu tun. Damit wird die Gültigkeit der 
vom Verfasser beigebrachten Beweise durchaus noch 
nicht getroffen; wir werden ,aber daran erinnert, daß 
Grotius, wie so häufig übersehen wird, nicht nur ein 
abstrakt denkender Gelehrter, sondern auch lebhaft 
empfindender Politiker war. Und wir werden Anlaß 
haben, den jugendlichen Schwung eines Politikers von 
einundzwanzig Jahren mit in Rechnung zu stellen. 
Zweitens aber ist nicht-zu übersehen, daß das Mare 
liberum zunächst nur einer V0111 manchen andleren 
Bausteinen war, der zu dem Verteidigungswerk der 
Ostindischen Kompanie benötigt und in schneller 
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Arbeit ihm eingelügt wurde. Nicht ohne Grund ist 
schon oft der Zitatenwust, durch den Grotius das Stu
dium seiner Schriften erschwert, getadelt worden, mit 
Recht hat man darin nicht den Beweis der Gründlich
k~it, sondern den einer eitlen Selbstgefälligkeit ge
sehen. Andere werden e·s als eine barocke Unsitte der 
Zeit entschu!dige.n wollen; sie werden aber aner
kennen müssen„ daß es zahlreiche Gelehrte gab, die 
sich dieses Aufputzes wohl zu enthalten wußten, Und 
der anderen-'gespreizte Zitiersucht hat gerade da
mals Cervantes in der Einleitung zu seinem Don Qui
.jote treffend .gegeißelt. Es ist gar oft eitel Wind 
hinter diesem protzenden Schein; nicht nur, daß d{e 
Zitate mit fliegender Feder einfach aus anderen 
Werken übernommen werden, ohne daß sich der V er
fass er di~ Mühe nimmt, erst selbst die betreffenden 
Stellen nachzuschlagen, es werden auch unbedenklich 
die gewagtesten Vergewaltigungen des Wortsinns vor
genommen. Alles nur, um neben der Befriedigung per.
sönlicher ,Eitelkeit durch die Flut der Zitate jeden 
Widerspruch von vornherein verstummen zu machen, 
Leider finden sich auch im Mare liberum sehr viele 
Beweise solcher leichtfertigen Arbeitsweise, es läßt 
sich im besonderen nachweisen1 daß gerade der un
kritische Albericus Gentilis, ·dessen Hohlheit Grotius 
später so klar durchschauen lernte, ihm hier ergie
bigste Ausbeute darbot. Daß Genti~is nicht die Mittel 
an die Hand geben konnte, irgendeinen Gedanken 
klar durchzuführen, versteht sich im übrigen bei seiner 
völligen Zerfahrenheit von selbst; was Grotius hier 
nicht fand, hätte ihm aber ausreichend das spanische 
V~lkerrecht bieten können. Grotius· zitiert Spanier 
häufig1 ob er sie aber, während er am Mare liberum 
schrieb, selbst gelesen hat, ist, außer etwa bei Co-
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varruvias, mehr als zweifelhaft. Doch hat, kann man 
sagen, das ganze 16. Jahrhundert an der Frage der 
Meeresfreiheit gearbeitet. Die späteren Glossatoren, 
die italienischen Juristen, also auch an-glisierte Ita
liener, wie Gentilis, standen 'Grotius zur V ~rfügung. · 
Eine erste bequeme Handreichung bot die Abschrift 
einer Eingabe englischer Kaufleute, die er im Archiv · 
der Ostindischen Kompanie vorfand und die trotz 
krausestem Wirrwarr italienische Advokatenkunst 
nicht verkennen läßt. Die leitenden Gedanken in Gro
tius' Schrift lagen also samt und sonders fertig vor, · 
sein Verdienst beschränkt sich auf die systematische 
Verknüpfung der Gedanken. Bleibende Bedeutung 
behält unter diesen Gedanken f:ler eine, . daß das Meer 
durchaus und unter allen Umständen freie Verkehrs
möglichkeiten bieten müsse, weil es nur so den großen 
M~nschheitszwecken des Handels und der Schiffahrt 
dienen könne. Was Grotius im übrigen vorbringt, trägt 
entweder die Zeitfarbe der spanisch-niederländischeJ 
Auseinandersetzung oder beruht auf der irrigen Auf„ 
fassung des römischen ius gentium als der ewigen 
Norm eines Weltrechts. 

Die Nachprüfung der Quellenangaben und Beleg
stellen, die Grotius in seinen Anmerkungen anführt, 
wird durch die ungenaue Art, in der er zitiert, oft er
schwert oder ganz unmöglich gemacht. Es ist bei ihm 
nichts Ungewöhnliches, daß er Werke oder gar Schrift
steller verwechselt, unzuverlässig vor allem sind die 

" Hinweise auf die einzelnen Kapitel der Werke. Manche 
dieser Ungenauigkeiten werden dem Drucker zur Last 
fallen, andere werden auf Rechnung der Schriftsteller 
zu setzen sein, die Grotius heranzog, um sie auf Zitate 
auszubeuten, ohne sie näher auf ihre Zuverlässigkeit 
zu prüfen. Er hatte außerdem ein mitunter übertrie-
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benes Vertrauen auf sein Gedächtnis, wissen wir 'doch 
aus Dirk Graswinkels Zeugnis, daß er sein Jus belli ac 
pacis zum Teil im Auf- und Niedersehreiten seinem 
Sekretär in die Feder diktierte. Die vorliegende Über
setzung berücksichtigt die Anmerkungen Grotius' nur 
insoweit, als durch sie seine Arbeitsweise in ein be
zeichnendes Licht gerückt wird. Doch sei im folgenden 
eine übersieht über alle von ihm außer der Bibel, dem 
Corpus iuris und den Dekretalien angeführten Werke 
gegeben. · 

Es werden zitiert die antiken Dichter Athenäus, 
A vienus, Ennius, Hesiod, Hor~z, Martial, Ovid, Properz, 
Seneca, Sophokles, Virgil. Von Historikern, Philosophen 
und Grammatikern des Altertums werden angeführt: 
Andocides, Aristoteles, Boetius, Cicero, Columella, 
Demosthenes, Diodor, Isokrates1 Nonius Marcellus, 
Plato, Plinius d, Ältere, Plinius d. Jüngere. Plutarch, 
Pomponius Mela, Quintilian, Seneca, Stobaeus, Strabo, 
Tacitus, Thucydides, T erentius Varro. Aus der Reihe 
der Kirchenväter werden herangezogen Ambrosius, 
Augustin, · Clemens von Alexandria, · Gregor von 
Nazianz. 

Endlich an Schriftstellern der späteren Zeit fin
den wir vielfach zitiert: Franc. Accursius, Alciatus, 
Jac. Alvarotus, Angelus 2), Balthasar Ayala, Baldus 
de Ubaldis, Joh. Franc. Balbus, Bartolus de Sasso 
Ferrato, Bernhard von Clairvaux, Alfonsus a Castro, 
Franciskus Connanus, Didacus Covarruvias, Jac. 
Cujacius, Hugo Donellus, Duarenus, Johannes Faber, 
Andreas F achinaeus, Sandei von F elino, Albe_dcus 
Gentilis, Henrichus Gorichem, Guiccardini, Andr. de 
Isernia, Mainus Jason, Hieronymus Osorius, Oldra-dus 

2) Auch als Aretinus zitiert. 
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de Ponte, Panormitanus, Carolus Sigonius, Thomas v. 
Aquino, Johannes de Turre-Cremata (Torquemada), 
Fernandus Vasquius, Franciscus de Victoria, Thomas 
de Vio Cajetan\!s, 

Eine noch so flüchtige Kritik von Grotius' An
sichten darf aber an der Tatsache nicht achtlos vor
übergehen, daß er hier nicht sein letztes Wort ge
sprochen hat. Der Politiker hat sich von seiner 
Theorie nicht tyrannisieren lassen. 

1613 hat er in London die Bemühungen seines 
Landes zu rechtfertigen gesucht, die Engländer vom 
ostindischen Handel auszuschließen. So kann es uns 
denn um so weniger wundernehmen, wenn Grotius in 
seinemHauptwerkDefore pacis ac belli 1625 die Frage 
der Meeresfreiheit noch einmal überprüfte. 

Sein Mare liberum, das 1609 zunächst ohne N en
nung des Verfassers erschienen war, hatte mittlerweile 
eine unerwartete Wirkung ausgeübt. Man hatte in 
England den Argwohn, Grotius habe mit seinen An
griffen gar nicht so auf Portugal, wie vielmehr auf den 
britischen Nebenbuhler gezielt, dessen Herrschafts
ansprüche schon damals maßlos waren, und König 
Jakob hatte die Verbreitung der Schrift verboten. Die 
Freiheit der Meere wurde in all diesen Jahren mit der 
Ge'W'alt der Waffen und den Künsten der Diplomatie 
umkämpft, so war alles dazu angefan, das Interesse 
auch in Grotius wachzuhalten. Hierzu kam endlich, 
daß er in seinem Pariser Asyl auch ·die erfolgreichen 
Bemühungen Frankreichs wahrnehmen mußte, in d~n 
Wettbewerb der Völker zur See einzutreten. 

Bestreitet Grotius im Mare liberum jegliches Be
sitzrecht am Meer, so macht er im „Recht des Kriegs 
und Friedens'' wesentliche Einschränkungen. Er 
kommt im großen und ganzen zu dem Standpunkt des 
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heutigen Völkerrechts, das die Küstengewässer dem 
Uferstaat zuweist. Zu vergleichen ist darüber das 
dritte Kapitel des zweiten Buchs. Seine Beweisführung 
kann aber unmöglich befriedigen, da ihm eine scharfe 
Unterscheidung der Souveränitäts- und Eigentums
rechte (imperium und dominium) nicht gelungen ist. 
Den tieferen Grund für diese Unklarheit haben wir in 
der unvollkommenen Auffassung des Staatscharakters 
zu sehen, Genug, daß Grotius hier Zugeständnisse 
über die absolute Freiheit des Meeres hinaus macht. 

Aber auch dabei sollte er ·nicht stehen bleiben. 
1635 erschien Johann Seldens Mare clausum, die amt
liche englische Gegenschrift gegen das Mare liberum. 
Hier wurde Grotius sachlich und persönlich auf das 
heftigste angegriffen. Er hat auf diese Angriffe ge. 
schwiegen, er hat als Gesandter Schwedens in Paris 
die Ansprüche, die dieses Land auf die Ostseegewässer 
erhob, nicht abschwächen wollen, es waren Ansprüche 
auf uneingeschränktes Besitzrecht. D'amit erkannte er 
schweigend die von Selden verfochtenen Thesen an. 

Nur ein Tor könnte Grotius wegen dieses Ver
haltens schelten. Peinlicher freilich ist die Frage, ob 
nicht die Aufstellung und Verfechtung des Gedankens 
der Meeresfreiheit, eines Gedankens höchster Mora
lität, den Mann selbst moralisch belastete, der ni~ und 
nimmer daran dachte, ihn selbst zu beachten. Wer mit 
Rechtsgedanken jongliert, ist gerichtet; das gilt vom 
Gedanken des Völkerbundes ebenso wie von dem der 
Freiheit der Meere. 

Er hat selbst in einer Verteidigungsschrift wäh
rend der für ihn so schicksalsschweren Kirchenstreitig
keiten bemerkt, daß er zu seiner naturrechtlichen 
Theorie durch Überlegungen angeregt wurde, wie der 
Vorteil des Landes den Portugiesen gegenüber in In-
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dien am besten zu wahren sei. So kann man sagen, 
daß ihm der Auftrag der Ostindischen Kompanie, die 
Verteidigungsschrift zu verfassen, zum Verhängnis · ge
worden ist, und nicht nur ihm, sondern der Entwick-
1 ung des Völkerrechts. Aus dem Seebeuterecht er
wuchs ja nicht nur das Mare liberum, sondern auch 
das Jus belli ac pacis, das zwei Jahrhunderte fast 
unbestrittene Geltung hatte. Seit wir wissen, welche 
lebensvollen Kräfte im spanischen Völkerrecht damals 
sich regten 3) , können wir den Sieg des Niederländers 
nur bedauern. Es wird sich schwer entscheiden lassen, 
ob es mehr die natürliche Abneigung des· Niederlän
ders und Kalvinis'ten oder der gebietende Zwang der 
Stunde war, was eine eingehende Beschäftigung mit 
den spanischen Gelehrten erschwerte und die Theorie 
für die Folge festlegte. Sicher ist nur, daß die kom
mende Zeit ohne sein Jus belli ac pacis ein lebens
volleres Völkerrecht gehabt hätte und daß sein Mare 
liberum der Welt nichts gab, was nicht schon gesagt 
worden war und auch ohne ihn weiterhin verteidigt 
worden wäre. 

3 ) Darauf hingewiesen zu haben, ist eins der großen Ver
dienste Jos. Kohlers, s. Archiv f. Rechtsphilos. X, S, 235 ff. 





Von der Freiheit des Meeres_ 
Eine Abhandlung über das Recht, das den Nieder

landen am ostindischen Handel zusteht. 





Zueignung. 

An die Fürsten und lreien Völker der Christenheit. · 

Es ist ein ebenso alter wie verderblicher Irrtum, 
in dem viele Menschen, und zwar gerade starke und 
mächtige, befangen sind, oder den sie sich, besser ge
sagt, einzureden suchen, Recht und Unrecht sei nicht 
von Natur, sondern nur durch menschliches Gutdünken 
und Gewohnheit voneinander geschieden. Daher, so 
meint man, sei Gesetz und Recht nur zu dem Zweck 
erfunden, Streit und Empörung bei den Leuten zu hin
dern, die in dienender Stellung geboren sind; bei den 
Menschen aber, die im Besitz der Macht sind, habe 
sich alles Recht nach freiem Ermessen, das freie Er
messen aber nach dem Nutzen zu richten. 

Daß sich diese ganz törichte und widernatürliche 
Ansicht halten konnte, ist nur deswegen nicht zu ver
wundern, weil die allgemeine menschliche Schwäche, 
sich vom bösen Tun und bösem Wollen verleiten zu 
lassen, von Schmeichlern, ·denen alle Gewalten ver
fallen sind, mit ihren Künsten gefördert wird. Zu allen 
Zeiten aber hat es freie, weise und religi~s empfin
dende Menschen gegeben, die sich bemühten, diese 
falsche Meinung aus den einfältigen Herzen auszu
reißen und die Gesinnungslosigkeit solcher Verführer 
entlarvten. Sie zeigten, Gott sei der Schöpfer und 

Grotius, Von der Freiheit des Meeres, 2 
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Lenker des Weltalls und der Vater aller Menschen, er 
habe die Menschen nicht, wie die anderen Wesen, in 
verschiedene unterschiedliche Arten gesondert, son
dern er wollte, daß sie eines gleichbenannten Ge
schlechtes seien, obendrein habe er ihnen den gleichen 
Ursprung, Ähnlichkeit im Bau der Glieder, im Ge
bärdenspiel und in der Sprache und andere Mittel 
gegenseitiger Verständigung gegeben, damit alle sähen, 
es bestehe unter ihnen eine natürliche Gemeinschaft 
und Verwandtschaft. Diesem von ihm gegründeten 
Hause oder Staate habe jener höchste Fürst und 
Vater gewisse eigene Gesetze gegeben, nicht in Erz 
und Stein, sondern im Herzen und im Sinn jedes ein
zelnen Menschen, wo sie nun für jeden, auch wenn er 
seine Augen hartnäckig verschließe, deutlich lesbar 
ständen. 

Diese Gesetze binden alle, hoch wie niedrig. 
Gegen diese Gesetze dürfen Könige ebensowenig ver
stoßen wie das Volk gegen Verordnungen städtischer 
Obrigkeiten, die Obrigkeit gegen die Erlasse der Landes
behörden und die Landesbehörden gegen die Gebote 
der Könige, Ja, das Recht jedes Volkes und jeder 
Stadt fließt aus jener Quelle und empfängt von dort 
seine Heiligkeit und Majestät. Wie nun der Mensch 
selbst mancherlei mit allen anderen gemein hat, in 
manchem sich aber von anderen unterscheidet, so hat 
die Natur gewollt, daß einiges, und zwar das, was sie 
zum menschlichen Gebrauche hervorgebracht hat, ge
meinsamer Besitz ist, anderes aber durch Fleiß und 
Arbeit erworben werden muß. über beides sind Ge
setze gegeben, auf daß jeder den gemeinsamen Besitz, 
ohne andere zu schädigen, gebrauche, im übrigen sich 
aber mit dem, was ihm zugefallen ist, bescheide und 
sich nicht an Fremdem vergreife. 
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Wenn jeder Mensch, wofern er noch ein Mensch 
heißen will, imstande ist, das zu wissen, wenn Völker, 
denen bei ihrem Tasten nach der Wahrheit allein die 
Fackel der Natur leuchtete, dies eingesehen haben, 
was müßt ihr dann denken und -tun, Fürsten und Völ
ker der Christenheit? Das Bekenntnis zu Christus 
fordert als das Geringste: sich des Unrechts zu ent
halten, Wenn jemand die Erfüllung dieses Gebots 
für schwer hält, kann er doch noch, was seine Pflicht 
ist, aus dem entnehmen, was er von anderen verlangt, 
Jeder von euch sagt, er sei seines eigenen Besitzes 
unumschränkter Herr, er verlangt, daß alle Bürger 
Flüsse und öffentliche Plätze unterschiedslos benutzen 
dürfen und verteidigt die Freiheit des Handels und 
Verkehrs mit aller Kraft, Wenn ohne diese F orderun
gen jene kleine Gemeinschaft, die wir Staat nennen, 
nicht soll bestehen können ( und allerdings kann sie es 
nicht), wie sollen sie nicht nötig sein, um die einträch
tige Gemeinschaft des ganzen Menschengeschlechtes 
aufrecht zu erhalten? Wenn einer diesen Forderungen 
gegenüber Gewalt anwendet, seid ihr mit Recht auf- \ 
gebracht, ihr setzt sogar Strafen fest nach der Größe 
des Vergehens, weil der Zustand des Landes beun
ruhigt wird, wenn solche Vergewaltigungen allenthal
ben möglich sind, Wenn aber ein König gegen einen 
König, ein Volk gegen ein Volk unrechtmäßig und ge
waltsam vorgeht, dient das nicht dazu, die Ruhe des 
W eltenreiches zu stören und seinen göttlichen Schir
mer zu kränken? Ein Unterschied besteht freilich. 
Der Weltenkönig hat euch zwar übertragen, 'die Ver- · 
gehen anderer ans Licht zu ziehen und zu strafen, 
während ihr aber wiederum über die Behörden zu Ge
richt sitzt, hat er sich selbst vorbehalten, eure eigenen 
Vergehen zu richten wfo Behörden über das Volk rich-

2 * 
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ten. Aber wenn er sich auch das höchste V erfahren 
vorbehält, ein langsames, verborgenes und unentrinn
bares, so bestellt er doch von sich c:l-US zwei Richter, 
die bei allem menschlichen Tun zugegen sind und 
denen auch der glücklichste Übeltäter nicht entgeht, es 
sind: das Gewissen und der Ruf oder die Achtung 
vor den Menschen, Diese Gerichtshöfe stehen auch 
jenen offen, denen andere verschlossen sind, an diese 
wenden sich die Schwachen, vor ihnen gewinnt man 
den Prozeß über die Menschen, die durch rohe Kraft 
siegen, welche kein Maß ihrer Willkür kennen, denen 
Menschenblut niedrig im Preise steht, die Unrecht 
durch Unrecht verteidigen und die wegen ihrer offen
kundigen V erbrechen von allen Gutgesinnten einstim
mig verurteilt werden und auch von ihrem eigenen 
Herzen nicht freigesprochen werden können. 

Vor diese Gerichte bringe auch ich einen neuen 
Fall und fürwahr keinen, wie er unter Bürgern wohl 
vorkommt, etwa wegen einer Dachrinne oder eines 
Balkens, auch nicht einen Fall, wie er häufig unter 
Völkern vorliegt, über eine Grenze oder den Besitz 
eines Flusses oder einer Insel, sondern bei dem es 
sich fast u~ das ganze Weltmeer, das Recht der Schiff
fahrt und die Freiheit des Handels dreht. Zwischen 
uns und den Spaniern besteht folgende Streitfrage: 
Ist das unermeßliche, weite Meer Teil eines einzigen 
bestimmten Reiches und nicht vielmehr ein Teil des 
Weltenreiches; steht einem Volke das Recht zu, andere 
Völker zu hindern, untereinander zu verkaufen, zu 
tauschen oder· überhaupt miteinander zu verkehren; 
kann jemand, was niemals sein gewesen ist, vergeben ~ 
oder darf er beanspruchen, was schon fremder Besitz 
war, oder kann endlich überhaupt ein offenbares, wenn 
auch lange geübtes Unrecht irgendeinen Rechtsanspruch 
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verleihen? In dieser Frage legen 'Wir den ersten spani
schen Gelehrten göttlichen und menschlichen Rechts 
eine Abrechnung vor1 wenden wir uns an die eigenen 
Gesetze Spaniens selbst. Wenn es nichts nützt und 
wenn ihnen die Habgier zurückzutreten verbietet, ob
wohl die Vernunft sie überführt, so rufen wir eure 
Majestät an, ihr Fürsten, und euer Vertrauen, ihr 
Völker in aller Welt. Wir stellen kein umständliches 
und verwickeltes V erhör an. Es handelt sich nicht 
um religöse Fragen, die wohl die dunkelsten sind und 
bei denen nach so langem Streit der besten Köpfe sich 
als der Weisheit gewissester Schluß ergeben hat, daß 
nirgends die Wahrheit weniger gefunden wird, als wo 
man Zustimmung erzwingt. Es handelt sich nicht um 
die Verfassung unseres Staates und um unsere ange
stammte Freiheit, die wir mit den Waffen zu schützen 
hatten; darüber können nur Leute richtig urteilen, die 
das alte Recht der Belgier, ihre ererbten Gewohn
heiten genau kennen und wissen, daß es hier kein 
Königtum gibt, dessen Stellung sich auf willkürlich 
erlassene Gesetze stützt, sondern eine -Herrschaft, 
welche durch Landesgesetze zu ihrer Stellung er
hoben wird. Für billige Richter würde zwar die Not
lage, in die wir versetzt waren, uns gegen schlimmste 
Knechtung zu wehren, und selbst für peinlicher unter
suchende Richter die Gültigkeit eines Beschlusses so 
vieler Stämme, ja für feindlich und böswillig gesinnte 
das Zugeständnis der Gegner jeden Grund des Zwei
fels beseitigen. Was wir hier aber darl~gen, hat mit 
dem allen nichts zu tun; es bedarf keiner ängstlichen 
_Untersuchung; es hängt nicht ab von der Auslegung 
eines heiligen Buches, von dem viele Menschen vieler
lei nicht verstehen, nicht von der Wissenschaft eines 
einzelnen V olkes1 die anderen begreiflicherweise un-
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bekannt geblieben ist. Das Gesetz1 nach 'dessen Vor
schrift zu richten ist, ist nicht schwer zu finden, denn 
es gilt bei allen Menschen; es ist nicht schwer zu be
greifen, denn es wird mit jedem geboren und ist der 
Vernunft jedes Menschen eingepflanzt. Das Recht, 
das wir fordern, kann kein König seinen Untertanen 
weigern, kein Christ einem Nichtchristen. Es stammt 
nämlich aus der Natur selbst, die aller Menschen 
gleiche, gütige Mutter ist und deren Herrschaft auch 
die Herrscher unterworfen sind und der jeder Fromme 
sich ergeben fügt. Höret diesen Fall, ihr Fürsten, 
höret ihn, ihr Völker. Wenn wir etwas Unrechtes for
dern, so wisset: bei dem Ansehen, in dem ihr immer 
bei uns standet1 zumal ihr, 'die ihr unsere Nachbarn 
seid, mahnet und wir werden gehorchen! Ja, wenn 
wir in irgendeinem Punkte gefehlt_ haben, wollen wir 
euren Zorn und die Nichtachtung aller Menschen ge
fügig tragen. Wenn der Fall Einwände zuläßt, so 
überlassen wir es ganz eurem gerechten und billigen 
Spruch, was zu tun ist. Einst galt es unter Kultur
völkern für das ·größte Unrecht, diejenigen mit Waffen
gewalt anzufallen, die ihre Angelegenheiten Schieds
richtern anvertrautenj als Feinde der Gesamtheit 
wurden vielmehr diejenigen mit vereinter Kraft unter
drückt, welche eine so billige Bedingung zurück
wiesen, So sehen wir denn auch Bündnisse, die dafür 
geschlossen, und Richter, 'die dafür bestellt wurden. 
Könige selbst und mächtige Völker hielten nichts für 
ruhmreicher und ehrenvoller, als die Überhebung an
derer zu bändigen und die Schwäche und Unschuld 
anderer zu schützen. Wenn es auch heute noch in 
Geltung. stände, daß die Menschen nichts Mensch
liches sich frem·d wüßten, wahrlich dann würde es auf 
der Welt friedlicher zugehen. Es würde die An-
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maßung vieler Menschen aufhören, und wer die Ge
rechtigkeit seines Vorteils wegen mißachtet, würde ·die 
Un·gerechtigkeit durch seinen eigenen Schaden ver
spüren. Aber wir sind in unserem Falle getroster Zu
versicht und vertrauen auch fest darauf, ihr werdet 
nach reiflicher Überlegung zu der Ansicht kommen, 
daß wir nicht länger Frieden halten können, wo ein 
Kriegsgrund vorliegt. Und wie ihr bisher unsere 
wohlgewogenen Freunde gewesen seid, so werdet ihr 
es noch mehr in Zukunft sein. Damit wären unsere 
Wünsche erfüllt, da wir unser Streben nur darauf 
richten, Gutes zu tun und uns güflich belehren zu 
Jassen. 



Erstes Kapitel-

Nach dem Völkerrecht steht jedem lreie Schiffahrt zu. 

Wir wollen kurz und klar bew,eisen, daß die 
Bataver, d. h. 'die Vereinigten Niederlande, das Recht 
haben, in bisher gewohnter ,Weise nach Indien zu fah
ren und dort Handel zu treiben. Wir wollen dabei 
die erste und gewisseste Regel des Völkerrechts zu
grunde legen, deren Beweiskraft klar und unumstöß
lich ist: J e d e s V o 1 k k a n n e i n a n d e r e s a u f -
s u Ch e n u n d mit i h m G e s Ch ä f t e m a Ch e n. 
So spricht Gott selbst in der Natur: er reicht nicht 
überall des Lebens Notdurft ·gleichmäßig dar, sondern 
will, daß die Völker sich hier durch diese, dort durch 
jene Vorzüge auszeichnen. Warum? Weil Gott 
wollte, daß der Mangel hier und die Fülle da die 
Menschen freundschaftlich zusammenführe, damit sie 
nicht glaubten, jeder könne sich selbst genügen und 
sie ungesellig würden. Nun helfen sich die Völker 
nach dieser gerechten göttlichen Ordnung wechsel
seitig, so daß ( wie Plinius sagt) bei allen zu wachsen 
scheint, was nur irgendwo auf Erden gedeiht. Daher 
sagen auch die Dichter: 

,,Es kann nicht jedes Land von allem alles haben" 1 ) 

1 ) Der Vers steht bei Virgil, Georgica II, 109. 
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und singt Virgil: 
„Weicher im Guß mag mancher die atmenden Erze 

gestalten" usw.~). 

Wer also diese Ordnung beseitigt, beseitigt jene ge
priesene Gemeinschaft des Menschengeschlechts, be
seitigt die Gelegenheit, sich gegenseitig wohlzutun, ver
letzt endlich die Natur selbst. Denn beweist nicht die 
Tatsache, daß der Ozean, den Gott um die Länder 
gelegt hat, nach allen Richtungen hin befahrbar ist 
und daß die Winde, die gewöhnlichen wie die außer
gewöhnlichen, nicht nur aus derselben Richtung, son
dern aus allen möglichen Richtungen wehen, zur Ge
nüge, daß die Natur jedem Volke gestattet hat, jedes 
andere Volk aufzusuchen? Seneca 3 ) hält es für die 
größte Wohltat der Natur, daß sie weit voneinander 
entfernt wohnende Völker durch den Wind zusammen
geführt und daß sie ihre Gaben unter verschiedene 
Länder verteilt hat, so daß die Menschen miteinander 
Handel zu treiben genötigt seien. Dies Recht können 

2 ) Gemeint sind die berühmten Verse der Äneis VI, 847 ff., 
in der Übersetzung von V oß: 

,,Weicher im Guß mag ma~cher die atmenden Erze gestalten, 
Oder - ich glaub' es - aus Marmor belebtere Bilder erschaffen, 
Fertiger kämpft vor dem Richter ihr Wort und die Bahnen des 

Himmels 
Zeichnet genauer ihr Stab und verkündiget Sternen den Aufgang: 
Du sollst, Römer, beherrschen die Völker mit Ohrnacht, 
(Darin zeige die Kunst!) und ordne Gesetze des Friedens, 
Schone den unterworfenen Feind und bekämpfe die Trotz'gen!" 
Man sieht1 wie wenig das Zitat in den Zusammenhang hinein
paßt, ähnlich verhält es sich mit fast allen dichterischen Zitaten, 
die Grotius beibringt. 

3 ) Naturales quaestiones V, 18, nicht III, 4; augenschein
lich also frei aus dem Gedächtnis zitiert. 
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also alle Völker gleichmäßig beanspruchen, weshalb 
angesehen Rechsgelehrte 11

) so weit gehen, zu sagen, 
daß kein Staat und kein Fürst überhaupt jemand ver
bieten könne, ins Land zu kommen und Handel zu 
treiben. Von hier aus nahm das heilige Gastrecht 
seinen Ursprung, daher die Klage Virgils 5

) : 

„Welch' ein Menschengeschlecht! wo wird so barbarische Sitte 
Heimisch z werden erlaubt? Gastfreundliches Ufer verwehrt 

man," 

Und an anderer Stelle 0): 
„Bitten wir . . . . . . friedlich 

Bergenden Strand und, was allen gemein ist, Luft und Gewässer." 

Bekanntlich sind manche Kriege aus diesem 
Grunde entstanden, wie zwiscben Megara und Athen, ' 
Bologna und Venedig 7

), auch Kastilien hat es als 
einen guten Grund zum Krieg gegen die Amerikaner 
anführen können. Victoria hält ihn für besonders 
durchschlagend, wenn der Fall einträte, daß sie ge
hindert würden, einzuwandern und sich dort niederzu
lassen, und wenn ihnen der Mitgenuß der Schätze 
verwahrt würde, die nach Völkerrecht und Herkom-

11 ) Institutio de rerum divisione, von Grotius sehr häufig 
herangezogen. Es heil3t dort (Instit. II, 1, § 1) aber nur: 11Nemo 
igitur ad litus maris accedere prohibetur." Auch das Zitat 
aus De commerciis et mercatoribus (Cod. Iust. IV, 63) § 4 hat 
hier keine Berechtigung: ,,Mercatores tarn imperio nostro quam 
Persarum regi subiectos ultra ea loca, in quibus foederis tem
pore cum memorata natione nobis convenit, nundinas exercere 
minime oportet, ne alicui regno, quod non convenit, scrutentur 
arcana.'' 

5 ) Äneis I. 539 f., nach der Übersetzung von V oß. 
6 ) Ebenda VII, 229 f., lJbersetzung von demselben. 
7 ) Grotius zitiert Sig, ult. de Reh. Ital.1 d. h. Catolus Sigo

nius. Historiarum de regno Italiae libri XV {Basel, 1576) im 
letzten Kapitel; dort ist darüber aber nichts gesagt. 
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men allen zu Gebote stehen, und wenn ihnen endlich 
der Handel nicht erlaubt würde. Ähnlich lesen wir 
im 4. Buche Mose und dann auch bei Augustin, daß 
die Israeliten mit gutem Rechte Krieg gegen die Amo
riter geführt hätten, weil ihnen friedlicher Durchzug 
verweigert wurde, wie er nach dem „Rechte mensch
licher Gemeinschaft" ihnen billigerweise freistehen 
mußte. Aus diesem Grunde bekriegte auch Herkules 
den König von Orchomenus und die Griechen unter 
Agamemnon den Myserkönig, da die Straßen gleich-· 
sam, wie Baldus 8) gesagt hat, von Natur frei sind. Die · 
Römer werden bei Tacitus von den Germanen ange
klagt, sie hinderten die Besprechungen und V ersamm
lungen der Stämme und sperrten Flüsse, Länder und 
sozusagen selbst den Himmel. Kein anderer Rechts
grund schlug einst so gegen die Sarazenen durch, als 
daß von ihnen der Zugang zum Heiligen Lande gehin
dert wurde 0). Daraus folgt, daß die Portugiesen, wenn 
sie auch Herren der Gegenden wären, zu denen die 
Niederländer fahren, sie doch Unrecht tun würden, 
wenn sie den Niederländern Zugang und Handel ver
sagten. 

Noch weniger Grund, zwei Völker an ihrem Han
cfelsverkehre zu hindern, haben aber wohl Leute, die 
weder Herren jener Völker, noch des Weges, auf dem 

8 ) Baldus, Consilia (Frankf. 1589) IV, 293 (BI. 58) i nicht 
Buch III. 

9) Das Zitat Ale. 7. Cons. 130 müßte wohl auf Andreas 
Alciatus, Pandectarum . . , commentaria gehen, ist dort aber nicht 
zu finden , Die Interpetation des Bartolus zu L. 1 De paganis 
sacrificiis (Cod. Iust. I, 11) findet sich in dem Werk „Super 
prima codicis secundum primam et secundam lecturam de qua 
secunda lectura Jason Maynus . , . sepissime meminit" (Lugd. 
1516) BI. 30 f . 
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man ziehen muß, sind; verdammen wir doch auch die 
Räuber und Piraten gerade deswegen, weil sie die 
Straßen der Menschen belauern und unsicher machen • 

. Zweites Kapitel. 

Die Portugiesen haben auf Grund ihrer Entdeckungen 
keme Herrenrechte über die Inder, zu denen die 

Niederländer fahren. 

Daß die Portugiesen nicht Herren der Länder 
sind, welche die Niederländer aufsuchen, nämlich 
Javas, Ceylons und des größten Teiles der Molukken, 
ergibt sich aus dem sicheren Satze, daß niemand Herr 
einer Sache ist, die weder er selbst noch ein anderer 
in seinem Namen jemals besessen hat. Es haben die # 

genannten Inseln ihre eigenen Könige, ihr eigenes 
Staatswesen, ihre Gesetze und Rechte, den Portu
giesen wird der Handel gerade wie andern Völkern 
gestattet; wenn sie daher sogar Abgaben leisten und 
das Handelsrecht von den Fürsten erbitten, bezeugen 
sie zur Genüge, daß sie nicht Herren sind, sondern 
wie Fremde kommen: das Wohnen is't ihnen nur auf 
Widerruf gestattet. Ohnehin kann sich Herrschaft 
nicht auf einen bloßen Anspruch gründen, es wird 
vielmehr nach dem wirklichen Besitz gefragt, denn ein 
anderes ist es, ein Ding haben, und ein anderes, nur 
das Recht, es zu erwerben. Aber ich behaupte gerade
zu, daß die Portugiesen auf diese Gegenden überhaupt 
gar keinen Anspruch haben; so urteilen die Gelehrten 
und zwar spanische selbst. 

Wenn sie nämlich behaupten, es gehörten il-~nen 
diese Länder als Preis der Entdeckung, so sind sie im 
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Unrecht und beugen die Wahrheit. Denn entdecken 
heißt nicht nur mit den Augen, sondern mit zufassen
der Gewalt ergreifen, wie in dem Brief des Gordianus 
auseinandergesetzt wird 1 ), weswegen denn auch die 
Grammatiker invenire und occupare als gleichbedeu
tende Wörter bezeichnen, und wenn wir die ganze 
Latinität durchgehen, so ist „invenisse" immer der 
Gegensatz zu „perdere11

• Aber auch die natürliche Ver
nunft zeigt ebenso wie die beredten Worte der Ge
setze und die Auslegung der Gelehrten deutlich, daß 
zu einem Aiisprucn auf Besitz erst diejenige Ent
deckung, welche mit der Besitznahme verbunden ist, 
genügt, wenn nämlich beweglicher ~esitz beschlag
nahmt oder unbeweglicher durch Abgrenzung oder 
Bewachung gesichert wird, und das kann in diesem 
Falle nicht gesagt werden. Denn die Portugiesen 
haben dort keine Besatzungen. 

Ja, die Portugiesen können doch nicht einmal be
haupten, Indien gefunden zu haben, das schon vor 
vielen Jahrhunderten häufig aufgesucht wurde, Schon 
aus der Zeit des Horaz hören wir 2

) : 

,,Zum fernen Indien drängt dein rastlos Streben, 
Du eilst durchs Meer, durch öde Felsenhöhe, 
Durch Feuersglut, der Armut zu entgehen." 

Sehr vieles von Ceylon haben uns schon die 
Römer genau beschrieben, Die andern Inseln waren 
vor den Spaniern nicht nur den benachbarten Persern 
und Arabern, sondern auch den Europäern, besonders 
Venedig, bekannt. 

1 ) C. de fideiussoribus (Cod. Iust. VIII, 46) § 13; über 
usurpare und apprehendere steht an der angezogenen Stelle 
nichts. 

2 ) Horaz, Episteln I, 45 f. Übersetzung von C. Bardt. 



30 Von der Freiheit des Meeres. 

Außerdem gibt die Entdeckung nur dann Recht, 
wenn das Land vor der Entdeckung herrenlos war. 
Die Inder hatten aber, als die Portugiesen zu ihnen 
kamen, obwohl sie zum Teil Götzendiener, zum Teil 
Mohammedaner und in schwere Sündenschuld ver
fallen waren, doch ein öffentliches und Privatrecht über 
Hab und Gut, das ihnen ohne gerechten Grund nicht 
genommen werden konnte. So sagt mit gutem Rechte 
nach anderen Schriftstellern berühmten Namens der 
Spanier Victoria: ,,Weder geistliche noch weltliche 
Christen können Heiden ihrer Privatrechte oder ihrer 
Herrschaft allein aus dem Grunde berauben, weil sie 
Heiden sind, wenn von ihnen nicht noch anderes Un
recht begangen ist." Der Glaube nämlich beseitigt, 
wie Thomas von Aquino richtig sagt, nicht das natür
liche oder menschliche Recht, aus dem die irdischen 
Gewalten entsprungen sind. Daher ist es eine Irrlehre, 
Heiden könnten nicht Herren ihres Besitzes sein und 
es ist ein Diebstahl, wenn man ihnen deswegen ihren 
Besitz fortnimmt und ein Raub, gerade wie wenn es 
gegen Christen geschieht. 

Richtig also sagt Victoria, die Spanier hätten 
kein besseres Recht den Indern gegenüber erworben, 
als die Inder gegen die Spanier besitzen würden, wenn 
sie früher nach Spanien gekommen wären. Die Be
wohner Ostindiens ermangeln auch nicht des Ver
standes und der Vernunft, sondern sind kluge und 
fleißige Leute, so daß auch daraus kein Vorwand, sie 
zu unterwerfen, abgeleitet werden könnte, der aller
dings an sich schon offenbar unbegründet genug ist. 
Plutarch hat schon gesagt, unter dem Vorgeben, die 
Barbaren an sanftere Sitten gewöhnen zu wollen 
(nµs~w;at i-ct fla(!/Ja(!tiUY, ) , verhüllt sich nur ruchlose 
Habgier ( rt(!o<pa<ft~ nJ.sovs~ia~). Und auch jetzt wird 
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die Vorspiegelung, Völker zu sanfteren Sitten zu 
zwingen, die schon die Griechen und Alexander 
brauchten, von allen Theologen, besonders spanischen, 
als verwerflich und gottlos bezeichnet. 

Drittes Kapitel. 

Die päpstliche Schenkung hat den Portugiesen auf 
Indien kein Besitzrecht verliehen. 

Wenn man sich auf die Teilung des Papstes Alex
ander VL beruft, so ist vor allem zu erwägen, ob 
nicht der Papst etwa nur die Streitigkeiten zwischen 
Portugal und Kastilien schlichten wollte, was er natür
lich als von ihnen erwählter Schiedsrichter konnte, 
wie auch die Könige selbst schon früher darüber ge
wisse Verträge abgeschlossen hatten. Wenn ·dem 
aber so ist, kann die Teilung als unter jenen Ländern 
vereinbart für die übrigen Völker gleichgültig sein, 
hätte man doch sonst jedem der beiden Völker beinahe 
ein Drittel der Welt überlassen. 

Würde der Papst das gewollt und gekonnt haben, 
so würde daraus doch noch nicht folgen, daß die 
Portugiesen Herren dieser Gegenden wären, da nicht 
die Schenkung, sondern erst die darauf folgende 
Übergabe die Herrschaft begründet, es müßte also 
auch in diesem Fall erst Besitz vorliegen. Prüft man 
aber nach göttlichem und menschlichem Recht, ohne 
nach seinem V orteHe zu sehen, so wird man sich leicht ~ 
überführen, daß eine solche Schenkung, als die Schen
kung einer fremden Sache, wertlos ist. In einen 
Streit über die Macht des Papstes, d. h. des Bischofs 
der römischen Kirche, will ich hier nicht eintreten; 
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ich stelle auch meine Behauptungen nur hypothetisch 
auf, d. h, ich richte mich nach dem, was die gelehr
testen unter den Männern sagen, welche die päpstliche 
Macht sehr hoch veranschlagen, hauptsächlich in Spa
nien, Sie sehen deutlich in 1hrem Scharfsinn, daß 
unser Herr Christus auf alle irdische Herrschaft ver
zichtet und als Mensch eine Weltherrschaft nicht b~
sessen hat und daß, wenn er sie gehabt hätte, noch 
durchaus nicht zu beweisen wäre, dies Recht sei auf 
Petrus oder auf die Römische Kirche nach dem Rechte 
der Stellvertretung übertragen worden. Da andrer
seits sicher ist, daß Christus viel besessen hat, was 
der Papst nicht erbte 1 ), so haben sie ohne Scheu be
kannt (ich will ihre eigenen Worte gebrauchen), daß 
der Papst nacii bürgerlichem oder weltlichem Recht 
nicht Herr der Erde ist 2). Selbst wenn er die Macht 
dazu auf der Erde haben würde, so würde er, meinen 
sie, dieselbe doch nicht richtig ausüben, er müsse sich 
genug sein lassen mit der geistlichen Gerichtsbarkeit, 
sie könne er weltlichen Fürsten auf keinen Fall über
tragen, Wenn er denn aber eine Gewalt habe, so habe 
er sie, wie sie sagen, in geistlichen Dingen. Deshalb 
habe er auch gar keine Macht gegenüber heidnischen 
Völkern, da sie der Kirche nicht angehören 3), So 

1 J Die Zitate aus Franc. de Victoria, Relectiones (lngolst. 
1580} sind meist so ungenau, daß man zweifeln muß, ob Grotius 
sie stets selbst eingesehen hat. 

2 ) Das Zitat „Hugo 69 · dist. cum ad Verum" hat sich in 
seinen Abkürzungen nicht ergänzen lassen; das Zitat aus Co
varruvias weist wohl auf Opera omnia (Genf 1724) S. 643 f. 

3) Grotius verweist auf Covarruvias über die 6. Epistel an 
die Korinther, Kap. 5 am Ende; diese ungenaue Angabe be
leuchtet augenfällig die Schwierigkeit, den Quellen nachzu
gehen. 
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folgt nach der Ansicht Kajetans ~) und Victorias und 
des größeren Teils der Theologen und Kanonisten, 
daß der Anspruch auf Indien unzulänglich ist, 
weil der Papst jene Gegenden wie ein Herr nach 
freiem Ermessen vergeben hat und weil die Einwohner 
die Herrschaft des Papstes nicht anerkennenj nicht 
einmal den Sarazenen hat man ja jemals die Unab
hängigkeit abstreiten wollen. 

Viertes Kapitel. 

Die Portugiesen haben aul Indien auch kein Anrecht 
durch einen Krieg. 

Diese Gründe sind also hinfällig und die Spanier 
haben, wie auch Victoria schreibt, durch ihre Fahrten 
in entlegene Länder noch kein Recht erworben, diese 
Gegenden in Besitz zu nehmen. Es bleibt als ein
ziges nur noch das Recht des Krieges übrig, das 
aber auch, falls es begründet wäre, als Herrschafts
anspruch erst zur Geltung gebracht werden könnte, 
wenn Beuterecht vorliegt d. h. nach 'der Besetzung. 
Aber die Portugiesen haben diese Stücke ja nie
mals in ihre Hände gebracht, sondern haben mit 
den meisten Völkern, welche die Niederländer auf
gesucht haben, überhaupt niemals Krieg geführt. So 
konnten sie also auch kein Anrecht erwerben, und 
selbst wenn sie von den Indem irgendwelche Unbill 
zu leiden gehabt hätten, kann man ruhig sagen, 
daß sie durch langen Frieden und freundschaftlichen 

~) Die hier beigebrachten Zitate sind stillschweigend über
nommen aus Balthasar Ayala, De iure et officiis bellicis (hrsg. 
von Westlake, Washington 1912) I, BI. 20, II, S. 20 f. 

Grotius, Von der Freiheit des Meeres. 3 
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Handel wieder gutgemacht ist. Dies Ziel wollten 
sie ja aber auch gar nicht durch ihr kriegerisches Vor
gehen erreichen. Wer mit Barbaren Krieg führt, pflegt 
zweierlei vorzugeben:· entweder er würde am Handels
verkehr gehindert oder die Barbaren wollten die Lehre 
der 'Yahren Religion nicht anerkennen. Der Handel 
war nun den Portugiesen von den Indern gestattet, so 
daß sie nach dieser Richtung hin keinen Grund zur 
Klage hatten, Der anßere Vorwand aber ist um nichts 
berechtigter als jener, den die Griechen gegenüber 
den Barbaren gebrauchten, und auf den Boetius 1 ) an
spielt mit den Worten: 

„Wollt ihr einer den andern frevelnd morden1 

Rechtlos schlagen die Schlacht, führen den grausigen Krieg, 
Weil verschieden der Völker Art und Sitte?! 
Nimmer beschönt ein Grund solches entsetzliche Tun!" 

Es ist fast übereinstimmend die Ansicht des Heili
gen Thomas-; des Konzils von Toledo und Gregors, so
wie der Theologen, Kanonisten und Juristen: Mag auch 
den Heiden (über die, welche früher christlichen Für
sten untertan waren, herrscht geteilte Meinung1 ebenso 
wie über Abtrünnige) der Glaube angemessen und aus.
reichend verkündet sein, so ist es, wenn sie ihn nicht 
achten wollen, doch nicht erlaubt, deswegen mit ihnen 
Krieg zu führen und sie ihres Eigentums zu berauben. 
Es verlohnt sich, hierfür Kajetans eigene Worte abzu
schreiben. ,,Ungläubige sind weder dem Recht näch, 
noch tatsächlich in weltlicher Gerichtsbarkeit den 
christlichen Fürsten untertan, werden doch die Hei
den auch außerhalb des Römischen Reiches in Ländern 
gefunden, in denen der Name Christi nie gewesen ist. 
Ihre Herren sind, obwohl Ungläubige, rechtmäßige 

1) Boetius, De consolatione philosophiae ·1v, Übersetzung 
von R. Scheven. 
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Herren und herrschen nach königlichen oder verfas
sungsmäßigem Recht; sie hören wegen ihres Unglau
bens nicht auf, Herren zu sein, da die Herrschaft auf 
gesetztem Recht und der Unglaube auf göttlichem 
Recht beruht, das, wie ausgeführt, das gesetzte Recht 
nic_ht beseitigt. über sie kenne ich kein Gesetz welt
licher Art. Kein König, kein Kaiser und auch die Rö
mische Kirche nicht kann mit ihnen Krieg anfangen, 
um ihre Länder zu bekehren mit weltlicher Macht: 
denn es liegt kein gerechter Kriegsgrund vor, da der 
König der Könige, Jesus Christus, dem Gewalt gegeben 
ist im Himmel und auf Erden, zur Eroberung der Welt 
nicht Krieger einer bewaffneten Macht entsandt hat, 
sondern heilige Prediger, wie Schafe unter Wölfe, 
Auch im Alten TestameI11t wurde mit bewaffneter 
Hand Besitz erstritten, aber gegen ein Land der Un
gläubigen nicht deswegen Krieg geführt, weil die Be
wohner nicht gläubig waren; man tat es, weil sie den 
Durchzug nicht erlaubten, oder weil man befehdet 
wurde, wie von den Miclianitern, oder weil man das 
erlangen wollte, was durch die Güte Gottes ver
sprochen war. Daher würden wir uns schwer 
versündigen, wenn wir auf diesem Wege den 
Glauben J esu Christi ausbreiten wollten, wir würden 
nicht r e c h t m ä ß i g e H e r r e n werden, sondern 
s c h w e r e n R a u b begehen und wären wegen des 
u n g e r e c h t e n Krieges und unserer Eroberung zur 
Sühne verpflichtet. Man müßte zu ihnen fromme 
Männer als Prediger senden, die sie durch Wort und 
Beispiel zu Gott bekehrten und nicht Leute, die sie 
bedrücken, berauben, beleidigen, unterjochen und sie 
nach Art der Pharisäer völlig zu Söhnen der Hölle 
machten. 0 Und ebens.o hören wir, daß oft von der Re
gierung in Spanien und von Theologen, hauptsächlich 

3* 
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Dominikanern, angeordnet worden ist, man solle die 
Amerikaner nur durch die Predigt des Wortes, nicht 
durch Krieg zum Glauben hinüberführen; es müsse so
gar ihre Freiheit, die ihnen aus diesem Grunde ent
rissen wäre, wiederhergestellt werden, und dies soll 
von Papst Paul III. und Kaiser Karl V., dem Könige 
von Spanien, gebilligt worden sein. Ich will ganz da
von schweigen, daß die Portugiesen in den meisten 
Ländern die Religion gar nicht verbreiten und sich 
nicht einmal darum bemühen, da sie allein auf Be
reicherung ausgehen. Auch dort trifft zu, was ein 
Spanier von den Spaniern in Amerika geschrieben hat, 
nicht von Wundern und Zeichen gebe es zu hören, nicht 
von Beispielen frommen Lebens, die andere zum 
selben Glauben bewegen könnten, sondern von viel 
Greuel, viel Untaten, viel Gottlosigkeit. Wenn daher 
weder der Besitz noch der Anspruch auf den Besitz 
vorhanden ist und die Lage der Inder nicht so aufge
faßt werden kann, als ob sie vorher herrenlos waren 
und sie als verfügungsberechtigt von anderen nicht 
rechtmäßig ihres Besitzes beraubt werden konnten, so 
folgt daraus, daß die Völker Indiens, von denen wir 
sprechen, nicht den Portugiesen untertan, sondern frei 
sind, woran denn auch selbst spanische Gelehrte nicht' 
zweifeln, 

Fünftes Kapitel. 

Die Straße nach Indien oder das Recht, dorthin zu 
fahren, gehört den Portugiesen nicht aul Gruncl einer 

Besitzergreifung. 

Wenn die Portugiesen also auf die Völker, Länder 
und Rechte keinen Anspruch erworben haben, wollen 
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wir nun sehen, ob sie nicht das Meer und die Schiff
fah~t oder den Handel haben an sich bringen können. 
Bei dem Worte Meer muß man aber zunächst folgendes 
erwägen: Allenthalbem wird im Rechte gesagt, das 
Meer gehöre niemandem, oder es sei Gemeingut oder 
es sei völkerrechtlich öffentliches Rechtsobjekt; die 
Bedeutung dieser Ausdrücke wird man am bequemsten 
dadurch erklären, daß man, wie alle Dichter von 
Hesiod an und die Philosophen und alten Juristen den 
Bedeutungswandel nach Zeitaltern verfolgt. Wir 
können dabei Abweichungen feststellen, weniger nach 
langen Perioden als nach logischen, in der Natur der 
Dinge begründeten Gesichtspunkten. Man wird mir 
nicht als Fehler anrechnen, wenn ich mich bei der Er
klärung des aus der Natur stammenden Rechtes auf 
das Ansehen und die Worte von Männern stütze, die 
sich durch natürliche Urteilskraft rühmlich ausge
zeichnet haben. 

Man muß wissen, daß in den Anfängen mensch
licher Kultur Besitzrecht ( dominium) und Gemein
gut (communio) eine andere Bedeutung als jetzt 
hatten 1).-· was jetzt Besitzrecht (dominium proprium) 
bedeutet, will sagen: es gehört einem so, daß ein an
derer es nicht in demselben Maße gebrauchen kann. 
Gemeingut (commune) aber nennen wir, wovon der 
Besitz unter mehrere durch eine Art von Gesellschaft 
oder durch Verständigung verteilt ist mit Ausschluß 
von anderen. Die Armut der Sprache zwang uns, die
selben Ausdrücke auch in Fällen auzuwenden, die da
mit nicht identisch sind. Jene Ausdrücke unseres 

1 ) Das Zitat „Glos. et Castr. (augenscheinlich gemeint 
Alphonsus Castrensis) in L ex hoc. iure et c, jus nat. dist I" in 
seinen Abkürzun~en nicht zu bestimmen. 
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heutigen juristischen Sprachgebrauchs werden nämlich 
wegen einer gewissen Ähnlichkeit und Gleichheit auf 
die alten Rechtsverhältnisse angewandt. Gemeingut 
( commune) war aber einst nichts anderes als nur der 
einfache Gegensatz von Eigentum (proprium); Besitz
recht (dominium) aber war die nicht gegen das Recht 
verstoßende Möglichkeit, Gemeingut zu gebrauchen. 

Diesen Gebrauch haben die Scholastiker 2 ) nicht 
als Recht bezeichnet, weil, was wir jetzt im Recht Ge
brauch nennen, etwa Eigentum (proprium) bedeutet 
oder, um mich ihrer Ausdrucksweise zu bedienen, 
manchmal Privatbesitz (privative) genannt wir"d. Nach 
dem ursprünglichen Völkerrechte. das auch bisweilen 
Naturrecht genannt wird. und das die Dichter manch
mal im goldenen Zeitalter, manchmal im Reiche Sa
turns oder der Gerechtigkeit schildern, gibt es keinen 
Eigenbesitz, weshalb denn Cicero sagt: Privatbesitz 
verstößt wider die Gesetze der Natur. Und Horaz 
dichtete 3) : 

„Denn die Natur hat keinen gesetzt der Menschen zum Herren 
des Landes, 

So auch nicht mich und nicht ihn." 

Denn die Natur hat keinen als Herren unterschei
den können. Wir behaupten also hiermit, daß damals 
alle Dinge Gemeingut gewesen sind, und stimmen -zu, 
wenn die Dichter sagen, c11e ersten Menschen hätten 
für den allgemeinen Nutzen gearbeitet und die Ge
rechtigkeit habe den Allgemeinbesitz mit zarten Ban
den umschlungen. Um es noch deutlicher zu erläutern, 

2 ) Grotius verweist auf Vasquius controv. illustr. I, 10 
(Frankf. 1572), BI. 16, doch findet sich dort eine derartige De
finition nicht. 

~ 3) Cicero sagt dies wohl in De officiis, die Stelle aus Horaz 
steht Satiren II, 1 V, 129 f, 



Anspruch auf das .l\'leer durch Besitzergreifung. 39 

sagen sie, damals hätten noch keine Grenzen die 
Felder geteilt, habe es Handel nicht gegeben. 

' ,,Ohne daß Grenzen sie trennten 
Bauten die Menschen die Äcker, so daß allen alles gemein 

schien." 4 ) 

Mit Recht ist hier „schien" ( videri) hinzugesetzt, 
wegen des schon erörterten Bedeutungswandels des 
Wortes commune (gemein); Gemeinsamkeit (com
munio) wurde für den Nießbrauch in Anspruch ge
nommen. So sagt Seneca: 

" . , , Frei waren alle Straßen, 
Und jeder Mensch genoß des Lebens Güter frei""). 

Nach seiner Auffassung war es eine Art Besitz:.. 
recht, aber ein allgemeines, unbestimmtes. Gott hatte 
ja die Dinge nicht diesem oder jenem gegeben, son
dern dem Menschengeschlecht, und deswegen konnten 
gar wohl mehrere zusammen Besitzrecht auf ein und 
dieselbe Sa.ehe haben. Aber wenn wir dafür Besitz
recht in der heutigen Wortbedeutung sagen, ist es un
verständlich. Denn Besitzrecht setzt Eigenbesitz vor
aus, den es damals nicht gab. 

Am treffendsten ist das Wort: 
,,Wer wollte und wer konnte, 

Der mochte Herr sein über alles" 6), 

Zu der jetzigen Unterscheidung von Besitzrechten 
scheint es -nicht urplötzlich, sondern allmählich ge
kommen zu sein; die Natur führte schon ·darauf hin. 
Es gibt manche Dinge, deren Gebrauch im Verbrauch 
besteht, entweder indem sie sich verwandeln zu körper
bildenden Stoffen und so weiteren Gebrauch aus-

4 ) Avienus, Oden (hrsg, v. A, Holder, 1887) II, 302 f. 
5 ) Octavia praetexta V. 402 f.r das Stück stamm~ nicht von 

Seneca, vgl. die Ausgabe von J. Vurthenn (Lugd. Bat. 1909), 
S, Sff. 

6 ) Avienus (s, o. Anm. 4) II, 301 f. 
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schließen o·der sich durch den Gebrauch abnutzen; bei 
den Dingen ersterer Art, z. B. Speise und Trank, ist der 
Eigenbesitz geradezu von dem Gebrauch gar nicht zu 
trennen. Denn Eigenbesitz heißt, etwas gehört einem 
Menschen so zu, daß es einem anderen nicht gehören 
kann. So ist es zu verstehen, daß er sich dann auch 
auf Dinge der zweiten Art, z. B. Kleidung und andere 
bewegliche Habe übertragen hat. Nun aber konnte 
auch die unbewegliche Habe, z. B. Ackerland, nicht 
mehr ungeteilt bleiben. Obwohl nämlich ihr Ge
brauch nicht einfach im Verbrauch besteht, wurde doch 
bei ihrem Gebrauch an den Zweck des V erhrauchs 
gedachti bei Feldern und Gärten an den Zweck 
der Ernährung, bei Weiden an die Zwecke wollener 
Gewänder; derartigen persönlichen Bedürfnissen kann 
durch gemeinsame Nutzung nicht genügt werden, 
Für den so entstandenen Eigenbesitz. wurde ein 
Gesetz aufgestellt, das der Natur abgelauscht war. So 
wie nämlich anfänglich jener Gebrauch, aus dem sich, 
wie wir darlegten, zuerst der Begriff des Eigenbesitzes 
entwickelte, in körperlicher Aufnahme bestand, so 
sollte sich nun durch ähnliche Einverleibung ein je'der 
Eigenbesitz schaffen können. Das versteht man unter 
Aneignung (occupatio); man wandte diesen Ausdruck 
auf die Dinge an, die vorher Allgemeinbesitz gewesen 
waren. Darauf spielt der Dichter Seneca an: 

,,Für beide von uns gilt es: Hin! 
Wie zu dem Rennziel, das des Siegers Hand ergreift" 7). 

Und der Philosoph Seneca sagt: 11Die römischen 
Ritter in ihrer Gesamtheit haben ihre bestimmten Sitze 

7) Seneca, Thyestes V, 203 f. 
,, ... in medio est scelus - Positum occupanti." 

Dies Zitat zeigt besonders kraß, wie gewaltsam die Dichter als 
Zeugen herangezogen werden. 
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im Schauspiel, aber der eine, den ich eingenommen 
habe, gehört doch mir persönlich," So meint auch 
Quintilian: ,,Dem Fleißigen fällt zu, was eigentlich für 
alle erschaffen ist" und Cicero, ,,die Dinge seien vor 
alters durch Aneignung in die Hände derer geraten1 

die einstmals in herrenloses Land gekommen waren." 
Die Besitznahme muß bei Dingen, die sich gegen 

das Besessenwerden wehren, z. B. wilde Tiere, eine 
dauernde sein, sonst genügt es, den Besitz, der 
mit körperlichem Zwange eingeleitet ist, durch geistige 
Beeinflussung zu erhalten. Die Besitznahme bei be
weglichen Dingen besteht im Zugreifen ( apprehensio), 
bei unbeweglichen in der Bebauung (instructio) oder 
Begrenzung (limitatio). Daher fügt Hermo'genian wo 
er die verschiedenen Besitzrechte bespricht, auch die 
Abgrenzung der Äcker un·d die Errichtung von Gebäu
den hinzu 8

). Dieser Sachverhalt wird von den Dich
tern mit den Versen wiedergegeben· 

„Schlingen legte dem Wild, geleimte Ruten der Jäger 
Listig dem Vogel -
Feste Behausung suchfe der Mensch" 9 ) -

11Gleich der Sonne und Luft gehörte die Erde den Menschen 
Einstens gemein, doch die Zeit lehrte uns Meßband und Rain° 10). 

,,Flüchtig durcheilt man das Meer, das früher von keinem be-
fahren" 11). 

8 ) Hier zielt Grotius auf die früher von ihm angeführte 
Stelle L. 5 De iustitia et iure Dig. 1, 1: ,,Hermogenianus libro 
primo iuris epitomarum: Ex hoc iure gentium introducto ... 
dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, com
mercium ••• " 

0 } Virgil, Georgica, l 1 139 f. übersetzun~ von Freih. v. 
Nordenßycht. 

10) Ovid, Verwandelungen I, V. 135 f. 
11} Ovid, Verwandelungen I, 134. 
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Zu gleicher Zeit bildeten sich aber auch Staaten 
und so entstanden unter den Dingen, die aus dem ur
sprünglichen Gemeinbesitz losgelöst waren, zwei 
Klassen. Die einen nämlich sind öffentlicher Besitz, 
d„ h. sie gehören dem Volke zu eigen (in der ursprüng
lichen Bedeutung des Wortes), die anderen sind Pri
vatbesitz, d. h. gehören einzelnen Personen. Die öffent
liche Besitznahme aber erfolgt in derselben Weise wie 
die private. So sagt Seneca: ,,Wir sprechen ungenau 
vom Land (fines) . ·der Athener oder Kampaner und 
denken nicht daran, daß erst später die Nachbarn 
dieses Land unter sich durch private Abgrenzung fest
legten. Denn jedes Volk 

11Es steckte Grenzen und schuf Länder sich 
Und schuf sich Städte" 12). 

Ebenso sagt Cicero, ,,wir sprechen vom arpinati
schen Acker und meinen, er gehört den Leuten von 
Arpinum, vom tuskulanischen Acker und meinen, er 
gehört den Leuten von Tusculum; und ebenso allgemein 
gehalten ist zunächst die Beschreibung privaten Be
sitzes; von dem, was von Natur aus Gemeinbesitz 
war, erhält beim Übergang zur Privatwirtschaft jeder 
seinen bestimmten Teil und behält ihn". Dagegen nennt 
Thucydides 1 3

) das Land, das bei der Teilung keinem 
zufiel, ao{!unov, d. h. nicht abgegrenzt und durch keine 
Linie umschrieben. 

Aus den bisherigen Ausführungen geht zweierlei 
hervor: Erstens: Dinge, die nicht beschlagnahmt wer
den können oder niemals beschlagnahmt worden sind, 

12) Octavia praetexta V. 420 f, s. o. Anm. 5. 
13) Gemeint wohl Thucydides, Peloponnesischer Krieg I, 

139. Der Verweis auf Franc. Duarenus, de rerum divisione et 
qualitate irrig, an der angegebenen Stelle (s. Opera omnia, 
F rankf, 1592, S. 15) ist nichts darüber gesagt. 
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können nicht Eigentum eines Menschen sein, denn 
alles Eigentum leitet sich her aus der Besitznahme. 
Zweitens aber ergibt sich, daß alle Dinge, die, mag 
auch jemand sie gebrauchen, doch noch nach ihrer 
Natur jedwedem anderen zum Gebrauche ·genügen, 
auch heute noch denselben Gesetzen unterworfen sind 
und immer unterworfen sein müssen, unter denen sie 
seit ihrer Erschaffung gestanden haben, Darauf wies 
scho11. Cicero hin: ,,Die umfassendste Bindung unter 
allen Menschen besteht in dem gemeinschaftlichen 
Gebrauch aller Dinge, welche die Natur zu gemein
samem Nutzen erschaffen hat." Dazu gehören alle 
Dinge, bei denen sich jeder ohne Schaden mit 'dem 
anderen vertragen kann. Daher sagt Cicero, ,,man 
dürfe nicht das fließende Wasser verwehren". Denn 
fließendes Wasser als solches, nicht als Fluß, wird 
von den Juristen unter den Allgemeinbesitz gerechnet. 
Auch Ovid sagt 14

): 

,,Was verwehrt ihr zu trinken? Gemeinem Gebrauch dient das 
Wasser, 

Wie die Sonne, wie auch die Luft nicht einem zu eigen, 
So auch das flüchtige Wasser; mein Recht nur laßt mich ge

nießen." 

Er sagt also, wie auch Ulpian, sie seien nicht von 
Natur Eigenbesitz, sie ständen von Natur allen zur 
Verfügung, erstens, weil sie ursprünglich von der Na
tur erschaffen worden und noch in keines Menschen 
Besitzrecht übergegangen sind (wie Neratius sich aus
drückt) 15

), zweitens, weil sie, wie auch Cicero meint, 
von der Natur zu allgemeinem Gebrauch geschaffen 

14 } Ovid, Verwandelungen VI, 349 ff. 
1 ~) L. 15, Dig, 41, 1 De adquirendo rerum dominio. Gro

tius hat die Stelle noch nicht, wie er irrtümlich angibt, früher 
schon zitiert; wohl aber zitiert er sie noch später. 
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zu sein scheinen. öffentlich heißt aber in übertrage
ner Bedeutung nicht, was irgendeinem Volke, sondern 
was der menschlichen Gesellschaft gehört, was man 
also im Gesetz völkerrechtlich öffentlich nennt, d. h. 
Gemeinbesitz aller Menschen, keines Einzelnen Eigen
tum. Dazu gehört die Luft in doppelter Hinsicht, 
erstens weil sie nicht beschlagnahmt werden kann, 
zweitens weil sie allen Menschen unentbehrlich ist. Aus 
denselben Gründen ist Gemeingut das Element des 
Meeres, das ohne feste Grenzen ist, so daß es nicht 
besessen w,erden kann und dem allgemeinen Gebrauch, 
sowohl htnsichthch der Schiffahrt wie 'des Fischfangs 
bestimmt ist. Derselben Rechtsnatur wie das Meer ist 
auch das, was von dem Meere anderer Bestimmung 
entzogen ist, wie der Sand des Meeres, den man, 
wo er sich ans feste Land anschließt, als Ufer be
zeichnet 16

). Cicero sagt also ganz richtig 17
): ,,Was 

ist mit größerem Rechte Gemeingut zu nennen, als 
das Meer, wenn man auf den Wogen ist, das Gestade, 
wenn man schiffbrüchig ist?" Auch Virgil sagt 18

), 

daß Luft, Wasser und Gestade allen zur Verfügung 
stehe. Das bezeichnen die Römer also als Gemeingut 
nach Naturrecht oder mit einem anderen, wie aus
geführt, gleichbedeutenden Ausdruck als völkerrecht
lich öffentlichen Besitz, wie sie denn auch die Nutzung 
davon bald als allgemein, bald als öffentlich bezeich
nen. Man ist also im Recht zu sagen, sie gehören, 
was das Besitzrecht angeht, keinem an, sie unter-
. scheiden sich aber beträchtlich von dem, was keinem 

16) lnstitutio de rerum divisione (Inst. II, 1) § 5 {nicht 
§ 10). 

17) Wohl gemeint De oHiciis 1, 7. 
18) Siehe Kap. 1, Anm. 6. 
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gehört und doch nicht, wie wilde Tiere, Fische und 
Vögel, gemeinsamer Nutzung unterliegt; denn wenn 
jemand diese mit Beschlag belegt, so . können sie in 
Eigenbesitz übergehen, Jene anderen Rechtsobjekte 
aber sind nach übereinstimmender Anschauung für 
alle Zeit dem Eigenbesitz entzogen wegen der allge
meinen Nutzung, die der Allgemeinheit ebensowenig 
von einem Einzelnen genommen werden kann, wie mir 
von einem anderen mein Besitz genommen werden 
darf. Das meint Cicero, wenn er sagt, es sei vornehmste 
Aufgabe der Gerechtigkeit, Gemeingut der Allgemein
heit nutzbar zu machen. Die Scholastiker würden 
sagen, es gäbe zwei Arten von Gemeingut, erstens Ge
meingut als solches, zweitens privates Gemeingut. 
Diese Unterscheidung ist nicht nur Juristen geläufig, 
sondern drückt auch die Meinung des Volkes aus. 
So sagt bei Athenäus der Gastgeber, das Meer sei Ge
meingut, aber die Fische würden Besitz der Fischer. 
Und im „Rudens" des Plautus 10

) pflichtet der Fischer 
den Worten des Sklaven „das Meer ist allen gemein" 
bei, auf dessen Folgerung aber, der Ranzen sei im 
Meer gefunden, also Gemeingut, erwidert er richtig: 

,,Was ich fange, liegt nicht in meiner Hand; 
Ich mache Netz und Angel zurecht; 
Was beißt, ist mein, ob Has' oder Hecht." 

Das Meer kann also gar nicht Eigenbesitz eines 
Menschen werden, weil die Natur nicht nur erlaubt, 
sondern vorschreibt, daß es Gemeingut sei; nicht ein
mal das Ufer kann es werden 20

). Allerdings muß man 

19) Plautus, Der Schiffbrüchige IV, 3, Übersetzung von 
C. Bardt. 

20 ) H. Donellus, Commentarii de iure civili IV, 2. Grotius 
gibt die Ansicht des Donellus nicht genau wieder, er sagt 
(Frankf. 1589, S. 231 f.) ausdrücklich: ,,Sed occupata hactenus 
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den Zusatz machen, wenn sich etwas davon nach d-er 
Natur der Dinge beschlagnahmen ließe, so würde es 

. dem gehören, der die Beschlagnahme ausführt, wo
. fern nur infolge der Beschlagnahme jene allgemeine 

Nutzung nicht leidet. Mit Recht hat das Billigun·g 
gefunden, denn unter diesen Umständen fallen die 
beiden regelwidrigen Erscheinungen fort, die, wie wir 
sagten, zur Folge gehabt haben, daß nicht alles in 
Eigenbesitz übergeht. Da Bebauung ein äußeres Zei
chen der Aneignung ist, so mag man, wie Pomponius 21

) 

sagt, am Ufer bauen, wenn es ohne Schaden der an
deren geschehen kann, was wir mit Scä;ola dahin er
klären wollen, wenn nicht die öffentliche, d. h. all
gemeine Nutzung dadurch gehindert wird. Wer es 
bebaut, wird. Herr des Bodens, weil dieser Boden 
weder Eigenbesitz eines Menschen, noch zu gemein
samer Nutzung notwendig w;ar. Es ist also Eigentum 
dessen, der sich ihn aneignet, aber nicht länger, als 
die Aneignung dauert, weil sich das Meer gegen Be
sitzrechte zu wehren scheint. Wie das wilde Tier, 
das, wenn es sich in die natürliche Freiheit zurück
begeben hat, nicht mehr Eigentum des Jägers ist, so 
weicht auch das Ufer dem Meere und kehrt in das 
frühere Rechtsverhältnis zurück. Wir haben aber 

populi Romani esse intelligere debemus, non ut si~t populi patri 
monio sed usu; non i 11 o q u i dem c o mm uni u s u, quo 
etiam barbarae gentes iure gentium litoribus his uti poterant, 
. . , sed illo, qui sit publicus iis omnibus, qui sunt in orbe 
Romano et q u i b u s . p o p u 1 u s R o m a n u s I i t o r i b u s 
i 11 i s ut ·suis uti c o n c e d i t ." 

21) Grotius zitiert hier außer L. 50 De adquirendo rerum 
dominio (Dig. 41, 1) und L 2, § 4 Ne quid in loco publico (Dig. 
43, 8) irrtümlich Inst. 2, 1 § 10. Hier auch das Zitat von 
Anm. 15. 
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schon gezeigt, daß alles, was Privatbesitz werden kann, 
auch öffentlicher, d. h. Besitz eines Volkes werden 
kann 2~). Celsus glaubt, daß das Gest~de, das von 
dem Gebiet des römischen Reiches eingeschlossen sei, 
dem römischen Volke gehöre, und so darf man sich 
garnicht wundern, wenn dasselbe Volk seinen Unter
tanen durch den Kaiser oder den Prätor die Art und ' 
Weise, das Gestade sich anzueignen, vorschreiben 
konnte. übrigens ist auch diese Aneignung dahin zu 
begrenzen, daß sie nicht die völkerrechtliche Nutzung 
antastet. Niemand kann also vom römischen Volke 
gehindert werden, das Gestade 'des Meeres zu be
treten, Netze zu trocknen und anderes zu· tun, was 
einmal alle Menschen sich erlaubt wissen wollten .. 
Die Natur des Meeres unterscheidet sich aber d~durch 
vom Gestade, daß das Meer nur zu geringem Teile 
bebaut oder eingeschlossen werden kann und auch dies 
kaum ohne Schädigung der allgemeinen Nutzt.1;ng. 
\'// enn aber ein klein~r Teil so beschlagna'.hmt werden 
kann, so fällt er dem zu, der sich ihn aneignet. Horaz 
sa'gt übertreibend: , 

11Schon wird dem Fisch durch riesigen Uferbau 
Die Flut zu enge" 2s). 

Celsus meint, daß Lanzen, die ins Meer geschleu
dert sind, dem gehören, der sie geschleudert hat. Aber 
man darf es nicht zugeben, wenn die Nutzung des 

22) Der Hinweis auf L. 2 Ne quid in loco publico (Dig. 
43, 8) § 16 nicht einleuchtend, es heißt dort: ,,Si quis a prin
cipe simpliciter impetraverit, ut in publico loco aedificet, non 
t>st credendus sie aedificare, ut cum incommodo alicuius id fiat 
neque sie conceditur", doch wird zugesetzt: .,nisi forte quis hoc 
impetraverit." 

23 ) Horaz, Oden III, 1, Übersetzung von Freih. v. Nor~ 
denflycht. 
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Meeres auf diese Weise leidet. Wer einen Stein ins 
Meer schleudert, muß sich, sagt Ulpian, hüten, daß 
jemand Schaden leidet. Wenn es einem Schaden 
brächte, wäre ein Verbot zu erlassen, ,,daß so etwras 
an einem öffentlichen Platz geschieht". Auch Labeo 
will, wenn ein Bau ins Meer hineingeführt wird, ein 
Vet=bot haben, ,,damit nicht auf dem Meere etwas 
entsteht, wodurch ein Hafen, ein Landungsplatz oder 
eine Fahrstraße geschädigt wird'\ Wie bei der Schiff
fahrt, so muß man auch beim Fischfang darauf Rück
sicht nehmen, daß er allen gemeinsam erhalten bleibt. 
Doch wird keiner eine Verfehlung begehen, wenn er 
sich an einem Fleckchen des Meeres einen Platz mit 
Pfählen umhegt und so zu seinem Privatbesitz macht, 
wie Lucullus sich bei Neapel einen Berg aushöhlte und 
Meerwasser zu seinem Landgut hinleitete. Derart 
sind wohl auch die Teiche für Seefischerei ·gewesen, 
deren Varro und Columella gedenken. Auch Mar
tial spielt darauf an, wo er von dem F ormianum des 
A pollinaris spricht: 

,,Mag Nereus aber Äols Macht einmal fühlen, 
Es lacht mein Tisch der Stürme, seines Mahls sicher." 24) 

Auch Ambrosius sagt-: ,,Du lehest das Meer auf 
dein Land, damit dort nicht die Untiere des Meeres 
fehlen". Hieraus kann man ersehen, was Paulus dar
auf brachte, zu sagen 25

), wenn jemand einen Rechts
anspruch auf das Meer erwürbe, müsse man ein V er-

24) Martial, Epigramme X, 30 (nicht 10}. Dem Dichter 
hat jedenfalls ein ähnlicher Gedanke sehr fern gelegen. 

25) L 14 De iniuriis (Dig. 47, 10). Die Aµslegung, die 
Grotius gibt, ist nicht durchaus überzeugend: 11Sane si mavis ius 
ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si 
prohibeatur ius suum exercere ••. " 
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bot erlassen, das Besitzrecht geltend zu machen. 
Dies Interdikt sei geschaffen für Fälle privaten Rechts, 
nicht öffentlichen (worunter auch das zu verstehen ist, 
was wir völkerrechtlich tun können), hier aber handle 
es sich um die Ausnutzung eines Rechts, das Privat
angelegenheit, nicht öffentlich oder allgemein sei. Denn 
(ich berufe mich auf Marcian) 26

), was beschlagnahmt 
worden ist oder werden konnte, gehört nicht mehr 
unter däs Vö_lkerrecht, wie das Meer. Paulus meint, 
wenn z. B. jemand den Lucullus oder Apollinaris auf 
ihrem Privatbesitz, wo sie ein Fleckchen Meer ein
gehegt hatten, hätte hindern wollen zu fischen, so hätte 
er es ihnen nicht nur verbieten dürfen wegen unrecht
mäßigen Tuns, sondern wegen des privaten Besitzes 27

). 

Aber dem ist nicht so. Wenn ich auf einem Fleck
chen des Meeres, ebenso wie auf einem Fleckchen 
eines Flusses, einen Platz beschlagnahmt habe und 
dort fische und meine Absicht, ihn für mich zu be
sitzen, mehrere Jahre hindurch zu erkennen gegeben 
habe, so werde ich, wie wir bei Marcian lesen können, 
einen andern hindern, dasselbe Recht in Anspruch zu 
nehmen, ebenso wie ich es auf einem See tun kann, 
der mir gehört. Das Recht währt solange, wie die 
Beschlagnahme dauert, wie wir vorher bei dem Ufer 
gesagt haben. Außerhalb des abgesonderten Winkels 
aber wird es nicht so sein, damit nicht die gemein
same Nutzung behindert wird. Vor m.einem Hause 
oder Zelte jemand am Fischen zu hindern, ist ein 
widerrechtlicher Anspruch, wie auch Ulpian sagt, es 

26 } G. zitiert hier irrtümlich De rerum divisione, offenbar 
meint er L 7 De diversis temporalibus praescriptionibus (Dig. 
44, 3). 

2-7) Ohne Belegstelle, vielleicht denkt G. an L 1 pr. Dii. 
43, 8; doch vgl. dazu L 14 pr. Dif. 47, 10. 

Grotius, Von der Freiheit des Meeres. 4 
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könne wegen Rechtsverletzung geklagt werden, wenn 
jemand, der sich an diesen Anspruch nicht kehrt, ge
hindert wird, zu fischen. Kaiser Leo, dessen Gesetze 
wir nicht anwenden, hat dies gegen die Vernunft des 
Rechts geändert und wollte, daß die n:qo.:tvqa. d. h. 
der Meeresvorraum, Eigentum d·er Uferanwohner sein 
sollte und diese das Recht des Fischfangs hätten, 
aber auch er wollte so vorgehen, daß jener Bezirk 
durch eine Art von Stationen, welche die Griechen 
n:oxa/, nennen, bezeichnet würde, da er annahm, es 
werde keiner einem andern ein kleines Teilchen des 
Meeres neiden, wo er selbst auf dem ganzen Meere 
den Fischfang ausüben könne. 

, So viel ist jedenfalls sicher1 daß man die Rechts
verletzung nicht dulden darf, einen großen Teil des 
.Meeres öffentlicher Nutzung zu entziehen, Mit 
Recht eifert der heilige Ambrosius: ,,Die W e i t e -
d e s M e e r es eignet man sich mit dem Re c h t e_ 
des H er r n an, das Recht der Fischer vergewaltigt 
man, als. seien sie gleich , Sklaven der Dienst
barkeit · unt~rworfen. Dieser M .e e r b u s. e n , sagt 
man, gehört mir, jener einem anderen. Man verteilt 
die Elemente, als sei man der Herr." Das Meer ge
hört zu den res extra comniercium, den Dingen, die 
nicht Eigenbesitz werden können. Daraus folgt, ·ge
nau ausgedrückt, man kann keinen Teil des Meeres 
zmn Gebiet eines Volkes rechnen. . Eben das scheint 
Placentinus im Sinn gehabt zu haben, als er sagte: 
11D~s Meer ist in der Weise Gemein ut, daß es zu 
keinem Herrsch_aftsgebiet als allein Gottes gehöre' 1 

und · Johannes Faber, wenn er bemerkt, das Meer 
sei in seinem Rechte geblieben, stehe unter dem Rechte 
d~r Urzeit, wo alles Gemeingut war. Sonst würde 
sich Gemeingut in nichts von öffentlichem Besitz 
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unterscheiden, wie sich das Meer vom Fluß unter
scheidet. Einen Fluß. konnte ein Volk sich aneignen, 
weil er ejngeschlossen ist von seinem Gebiet, das 
Meer nicht. Das Gebiet eines Volkes stammt aus 
Aneignung, wie private Besitzrechte aus Aneignung 
einzelner Personen stammen. Das sieht auch Celsus, 
der klar genug unterscheidet zwischen den Ufern, die 
sich das römische Volk aneignen konnte, ohne die all
gemeine Nutzung zu berühren, und dem Meere, das 
die alte Rechtsnatur behielt. Kein Gesetz weicht denn 
auch davon ab 28

). Die Gesetze aber, die von Schrift- , 
stellern abweichender Ansicht angeführt werden, spre
chen entweder von Inseln, die man natürlich in Besitz 
nehmen konnte, ,oder von einem Hafen, der nicht Ge
meingut, sondern genauer öffentlich ist. ,Wo aber 
gesagt wird, ein Meer gehöre zum römischen Reich, 
wird das Wort so ausgelegt, jenes Recht auf das Meer 
betreffe nur Schutz und Rechtsprechungj dies Recht 
wird aber vom Besitzrecht unterschieden und man 
achtet wohl nicht genügend darauf, daß die Römer, 
wenn sie zum Schutz der Seefahrer 'Flotten aus
sandten und Seeräuber bestraften, sie dies nicht auf 
Grund privaten Rechtsanspruchs taten, sondern auf 
Grund eines allgemeinen Rechts, das auch andere 
freie Völker auf dem Meere haben. Wir geben gern 
zu, daß ?Wischen einzelnen Völkern ausgemacht wer
den konnte, Seeräuber sollten je nach der (}egend, 
in der sie gefangen wurden, in diesem oder jenem 
Staate abgeurteilt werden und daß so zur Bequemlich
keit der Rechtsprechung Bezirke abgegrenzt wurden. 
Das verpflichtete aber nur die Vertragschließenden 

28 ) L 9 De iudiciis (Dig. 5, 1): ,.Insulae Italiae pars Ita- , 
liae sunt et cuiusque provinciae." Damit soll aber nur die zu
ständige Gerichtstella bezeichnet werden! 

4* 
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untereinander, andere Völker nicht, und es schuf kein 
Eigentumsrecht, sondern war persönliches Vertrags
recht. Diese Unterscheidung entspricht der natür
lichen Vernunft, wird aber auch noch durch eine Ant
wort Ulpians bestätigt. Auf die Frage nämlich, ob 
der Besitzer zweier Ufergrundstücke das eine beim 
Verkauf mit der Verbindlichkeit hätte belasten können, 
von dort aus nicht auf einem gewissen Bezirke des 
Meeres zu fischen, antwortet er: zwar könnte die 
Sache, nämlich das Meer, durch keine Verbindlichkeit 
belastet werden, aber der gute Glaube der Vertrag
schließenden erfordere die Innehaltung der Verkaufs
klausel und unter diesen Umständen würden die Be
sitzer und ihre Rechtsnachfolger durch diese Klausel 
gebunden. Freilich müssen sich die Juristen darauf 
beschränken über private Grundstücke und Privafver
träge zu sprechen1 aber bei dem Land und Recht der 
Völker ist die Überlegung dieselbe, weil die Völker 
i:q 'Rücksicht auf das ganze Menschengeschlecht die 

' -Stelle von Privatpersonen einnehmen. Man mag damit 
vergleichen, daß die Abgaben, die auf die Seefischerei 
gelegt sind und unter die Regalien rechnen, ebenso
wenig die Sache, d. h. das Meer oder den Fischfang, 
als die Personen belasten„ Wohl können Untertanen, 
über die der Staat oder der Fürst gesetzliche Gewalt 
besitzt, zu jenen Lasten herangezogen werden, Aus-
1 ändern aber muß das Recht des Fischfangs aller
orten freistehen, damit nicht dem Meere, das keine 

. Verpflichtung erfüllen kann, eine Verpflichtung auf
gelegt wird. Beim Flusse liegen die Verhältnisse 
anders als beim Meere. Der Fluß ist öffentlich, d. h. 
gehört dem Volk; das Recht, auf ihm zu fischen, kallll. 
afso vom Volk oder Fürsten vergeben oder verpachtet 
werden, so daß die Alten 'dem Pächter sogar gestattet 
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haben, die Ausbeutung eines öffentlichen Bezirks zu 
verbieten, falls ihm die Ausbeutung rechtmäßig ver
pachtet war. Das kann beim Meere nicht geschehen. 
Wer übrigens den Fischfang unter die Regalien rech
net, hat die angezogene Stelle nicht genau angesehen, 
was Isernia und Alvarotus nicht entgangen ist. 

Es ist also erwiesen, daß weder ein Volk noch 
ein Privatmann ein Eigentumsrecht auf das Meer (aus
genommen auf ein kleines Fleckchen) gelfend machen 
kann, da Natur und öffentliche Nutzung die Beschlag
nahme nicht zuläßt. Gerade deswegen war diese Er
örterung angestellt worden, klar zu machen, daß die 
Portugiesen das Meer, auf dem man nach Indien fährt, 
nicht zuJhrem Eigentum gemacht haben. Die beiden 
Gründe, die das Besitzrecht ausschließen, sind hier 
noch unendlich gewichtiger, als ~n allen übrigen Fällen. 
Was sonst schon schwer scheinf, kann hier gar nicht 
geschehenj was wir sonst für unbillig erklären, ist hier 
barbarisch und unmenschlich. Hier handelt es sich„ 
nicht um ein Binnenmeer, das überall von Ländern 
umsäumt, manchmal nicht einen Fluß an Breite über
trifft, und doch haben die römischen Juristen in ihren 
edlen Aussprüchen gegen die Habsucht sogar nur 
Binnenmeere im Auge gehabt. Hier handelt es sich 
um den Ozean, den das Altertum unermeßlich, un
endlich, Schöpfer der Dinge, Nachbarn des Himmels 
nennt, aus dessen Naß sich, wie die Alten glaubten, 
nicht nur qie Quellen, Flüsse und Meere, sondern 
auch die Wolken, ja auch gewissermaßen die Gestirne 
speisten, der im ständigen Wechsel der Fluten die 
Erde, den Wohnsitz des Menschengeschlechts, um
wandelt und nicht gehalten und eingeschlossen wer
den kann, . der eher uns besitzt, als daß wir ihn be
sitzen. Beim Ozean gibt es keinen Streit wie bei einer 
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Bucht oder einer Meerenge oder einem Uferstreifen. 
Die Portugiesen beanspruchen für sich den Raum 
zwischen zwei Welten, einen Raum so weit, daß von 
ihnen in all den Jahrhunderten kaum eine Kunde hat 
hinüberdringen können. Und wenn gar der Anteil 
Kastiliens, das in demselben Falle ist, noch hinzu
tritt, dann ist der Ozean so gut wie ganz von zwei 
Völkern beschlagnahmt, alle anderen Völker sind auf 
einen kleinen Teil im Norden verwiesen. Die Natur 
sieht sich ar'g betrogen, die dieses Efement für alle 
um die Welt ergossen hat und glaubte, es würde allen 
genügen. Schon wenn sich jemand auf dem großen 
Meere nur Macht und Gewalt über unterschiedliche 
Nutzung anmaßt, würden wir seine Ansprüche als 
maßlos bezeichnen, wenn jemand andere am Fisch
fang hinderte, würde er dem Vorwurf sinnloser Be-

- gehrlichkeit nicht entgehen. Was sollen wir aber von 
jemand halten, der uns hindert, auf der See zu fahren, 
wobei er selbst gar keinen Schaden leidet? Wenn 
jemand einem andern verwehrte, von dem Feuer, das 
ganz sein eigen ist, einen Funken aufzufangen, ein 
Licht an seinem Lichte zu entzünden, würde ich ihn 
anklagen als einen Übertreter der Satzungen mensch
licher Gemeinschaft, denn das Feuer ist eine Natur
kraft 29

): 

,iUnd deiner Fackel Licht weist anderen auch den Weg.'' 
Warum sollte er nicht, wenn er es ohne seinen 

Schaden tun kann, einem andern gönnen, was ihm 
als Gebenden nicht schwer ist, aber dem Empfänger 
nützt? Nicht nur Fremden, sondern selbst Undank
baren soll man das leisten, wie die Philosophen wollen. 
Was in privaten Dingen Mißgunst ist, ist Ungeheuer-

29 ) G. übernimmt den Vers des Ennius aus Cicero, De Of
ficiis I, 16. 
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lichkeit in Sachen der Allgemeinheit. Es ist das 
empörendste Unrecht, das, was nach der Satzung der 
Natur, der Stimme der Völker mir ebensogut wie dir 
gehört, in der Weise zu beanspruchen, daß du mir 
nicht einmal die Nutzung gönnst, bei der es um nichts 
weniger dein wäre, wie vorher, 

Selbst solche Leute, die fremden Besitz sich an
geeignet oder Gemeingut beschlagnahmt haben, sichern 
ihren Anspruch doch durch eine Art von Besitzzeichen. 
W.eil ursprünglich, wie wir gesagt haben, die Beschlag
nahme Eigenbesitz geschaffen hat, verlangt selbst die 
ungerechteste Aneignung ein gewisses Symbol der 
Herrschaft. Aber haben die Portugiesen etwa das 
Meer, wie wir auf dem Lande pflegen, durch Ansied
lungen so auf allen Seiten eingeschlossen, daß es in 
ihrer Hand läge, jeden beliebigen an.dem auszuschlie
ßen? Es ist so wenig der Fall, daß sie sich, wenn sie 
die Welt mit andern Völkern teilen, keiner natürlichen 
oder mit der Hand festgelegter Grenzen bedienen 
können, sondern mit einer imaginären Linie behelfen 
müssen. Wenn das gilt un·d eine solche Teilung die 
Kraft hat, Besitzrechte zu schaffen, hätten uns die 
Geometer schon längst die Länder und die Astronomen 
den Himmel entrissen. Wo ist hier 'die körperliche An
eignung, ohne die kein Besitzrecht beginnt? Ganz offen
bar kann nirgends mit mehr Recht gesagt werden, was 
unsere Gelehrten erklärt haben: Da das Meer eben
sowenig wie die Luft zu greifen ist, kann es mit dem 
Besitz keines Volkes verbunden werden. Es ist doch 
aber höchst lächerlich, von „erwerben" zu sprechen, 
weil sie vor andern auf der See gefahren sind und einen 
Weg irgendwohin entdeckt haben. Denn da es keinen 
Teil des Meeres gibt, in den nicht jemand einmal als 
erster gefahren ist, würde daraus folgen, daß die ge-
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samte Schiffahrt von irgendeinem erworben ist~ So 
wären wir überall ausgeschlossen. Die Weltumsegler 
werden sagen, sie hätten sich den ganzen Ozean an
geeignet. Doch man weiß, daß ein Schiff, das über 
Meer fährt, ebensowenig Recht erwirbt, wie es eine 
Spur zurückläßt. Es ist auch durchaus falsch, wenn 
sie für sich in Anspruch nehmen, niemand habe vor 
ihnen den Ozean befahren. Denn ein großer Teil des 
Meeres, um das es sich handelt, ist schon in alten 
Zeiten durch Umsegelung des Maurenlandes befahren 
worden~ der weiter nach Osten liegende Teil ist durch 
'die Siege Alexanders des Großen bis zum Roten Meer 
erforscht worden, Viele Beweise sind vorhanden, daß 
in grauer Vorzeit diese Linien den Bewohnern von 
Cadix bekannt waren. Als Gajus Cäsar, Augustus1 

Sohn, im Roten Meer befehligte, fand man Schiffs
zeichen gescheiterter Spanier. Cälius Antipater hat 
berichtet, er habe Leute gesehen, ·die aus Spanien nach 
Äthiopien Handelsfahrten machten. Auch die Araber 
wußten darum, wenn wahr ist, was Cornelius . N epos 
bezeugt hat, daß ein gewisser Eudoxus zu seiner Zeit 
auf der Flucht vor Lathyrus, dem König von Alexan
dria, aus dem Roten Meer bis nach Cadix gefahren 
ist. Jedermann weiß, daß 'die seegewaltigen Punie~ 
den Ozean genau kannten; Hanno, der zur Blütezeit 
Karthagos von Cadix nach Arabien herumfuhr, wobei 
er das Kap der Guten Hoffnung umsegelte (im Alter
tum scheint es Hesperion ceras geheißen zu haben),, 
hat die ganze Strecke, die Gestade und Inseln be
schrieben und versichert, es habe ihn nicht das Fehlen 
eines Seeweges, sondern nur Proviantmangel gehin
dert, die Fahrt zu vollenden. Die Schilderung des Pli
nius, die Gesandtschaften aus Indien an Augustus, an 
Claudius auch aus Ceylon, die Geschichte Trajans 
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und die Karten des Ptolemäus beweisen zur Genüge, 
daß auch die Fahrt vom Roten Meer nach Indien, zu 
den Inseln des Indischen Ozeans und zur Goldenen 
Chersones, worunter man meist Japan versteht, in 
Übung war. Strabo erzählt, daß zu seiner Zeit schon 
eine Flotte von Kaufleuten aus Alexandria vom Roten 
Meer nach dem äußersten Äthiopien und Indien ge
fahren sei, früher habe man es selten gewagt. Große 
Tribute flossen dem römischen Volke von dort zu. 
Plinius bemerkt, man sei aus Furcht vor Seeräubern 
unter dem Schutze von Bogenschützen gefahren, allein 
Indien habe 500 Sesterzen und mit Hinzunahme von 
Arabien und China 1000 Sesterzen alljährlich dem 
römischen Reiche gekostet, aber Waren seien für das 
Hundertfache verkauft worden, Diese Zeugnisse aus 
dem Altertum beweisen wohl, daß die Portugiesen 
nicht die ersten gewesen sind, 1Auch in seinen ein
zelnen Teilen war jener Ozean weder damals, als 
die Portugiesen ihn zu befahren begannen, noch zu 
irgendeiner Zeit unbekannt. Denn die Mauren, Äthio
pen, Araber, Perser und Inder mußten wohl den Teil 
des Meeres, an dem sie wohnten, kennen. Es ist also 
eine Unwahrheit, zu behaupten, sie hätten jenes Meer 
entdeckt. 

Aber vielleicht wendet jemand ein, es ist doch 
anzuerkennen, daß die Portugiesen die vielleicht viele 
Jahrhunderte ruhende Fahrt · wieder aufgenommen 
und, was sich nicht leugnen läßt, den europäischen 

• Völkern gezeigt haben, mit eigenen großen Mühen, 
K'osten und Gefahren! Freilich, ·es wäre unverständig, 
ihnen nicht Dank zu wissen, wenn sie allen hätten 
zeigen wollen, was sie selbst mit Mühe allein auf
fanden. Sie hätten Dank und Preis und unsterblichen 
Ruhm verdient wie alle großen Entdecker, die nicht 
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sich, sondern dem Menschengeschlecht nützen woll
ten. Wenn aber den Pottugiesen. nur ihr Erwerb vor 
Augen stand, mußten sie sich mit Handelsgewinn be
gnügen, der immer besonders groß ist, wenn man 
zuerst kommt. Und wir wissen, daß die ersten Fahr
ten manchmal das Vierzigfache und auch mehr ein
gebracht haben. So kam es, daß dies lange Zeit arme 
Volk plötzlich zu Reichtum gelangte und zu so großer 
Üppigkeit, wie si·e kaum bei den bevorzugtesten Völ
kern . nach langen Jahren höchster Blüte vorhanden 
war. Wenn sie vorangegangen sind, damit keiner 
folge, verdienen sie keinen Dank, da sie nur ihren 
Gewinn im Auge hatten. Den Gewinn können sie nicht 
als den ihren in Anspruch nehmen, wenn sie fremden 
an sich reißen. Es ist ja auch durchaus nicht sicher, 
daß niemand dorthin fahren würde, wenn die Portu
giesen nicht dorthin gegangen wären. Es kamen Zeiten, 
in denen, wie fast alle Wissenschaften, so auch ·die 
Kenntnis der Länder und Meere von Tag zu Tag mehr 
erhellt wurden. Das Beispiel des Altertums, von dem 
wir berichteten, hätte angespornt und wenn es auch 
nicht in einem Nu alles erschlossen hätte, so wären 
doch allmählich die Gestade befahren worden utid 
eins hätte das andere ergeben. Und schließlich wäre 
gekommen, was die Portugiesen als möglich bewiesen 
haben, daß viele Völker nicht weniger handelsbeflis
sen und entdeckungsfreudig sind. Venedig, das schon 
viel von Indien wußte, war imstande, auch das übrige 
zu erforschen. Die Bretonen mit ihrem unermüd
lichem Fleiße, die Engländer in ihrem Wagemut 
hätten es nicht an sich fehlen lassen. Selbst die Nie
derländer haben sich an viel weniger aussichtsreiche 
Unternehmen gemacht. 

Kein Gesichtspunkt der Billigkeit, kein einiger-
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maßen annehmbarer Anspruch kann für Portugal bei
gebr;cht werden. Denn alle, welche meinen, das 
Meer könne einem Lande zugesprochen werden, wei
sen es doch dem zu, das die nächsten Häfen und die 
Ufer besitzt. Aber die Portugiesen haben an jener 
unendlichen Kette von Ufern außer wenigen befestig
ten Plätzen nichts, was sie das Ihre nennen könnten. 
Aber wer auch über das Meer geböte, könnte doch 
nichts der allgemeinen Nutzun·g entziehen, wie auch 
das römische Volk keinen hindern konnte, am Gestade 
des römischen Reiches alles vorzunehmen, was das 
Völkerrecht erlaubte. Und wenn es irgend etwas hätte 
verbieten dürfen, wie z. B. den Fischfang, unter dem 
Vorgeben, die Fische würden vertilgt, - die Schiff
fahrt konnte es nicht verbieten, durch die nichts auf 
dem Meere geschädigt wird. Der sicherste Beweis 
dafür ist der, den wir schon früher aus dem Munde 
der Gelehrten angeführt haben, daß auch auf dem 
Lande, das von Völkern und Einzelpersonen aufgeteilt 
ist, doch keinem Menschen verwehrt werden darf, es 
zu begehen, wenn er ohne Waffen harmlos hindurch 
will. Ebensowenig 'darf man einen Trunk aus einem 
Flusse verwehren. Augenscheinlich verhält es sich 
so: wenn sich von einer und :derselben Sache auf ver
schiedene Weise nach der Natur der Dinge Nutzen 
ziehen läßt, haben die Menschen nur diejenige Nutz
nießung unter sich geteilt, die ohne bestimmtes Eigen
tumsrecht nicht sachgemäß 'durchfühl"bar ist; sie 
haben aber eine Nutznießung, durch den der Eigen
tümer nicht geschädigt wird, freigestellt. Wenn also 
jemand einen anderen an der Seefahrt hindert, läßt 
er sich, wie man sieht, auf keine Weise verteidigen. 
Ulpian klagt ihn der Rechtsverletzung an, andere 
haben erklärt, es sei ein Verfahren wegen Besitz-
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störung (interdictum utile prohibito) nötig. So stützt 
sich der Anspruch der .Niederlande auf das allgemeine 
Rechti das erklärt, jedem s-tehe es frei, auf dem Meere 
zu fahren, ohne von einem Fürsten besondere Erlaub
nis erhalten zu haben. Auch in spanischen Gesetzen 
ist dies weitläufig ausgesprochen. 

Sechstes Kapitel. 

Die päpstliche Schenkung verleiht den Portugiesen 
keinen .Anspruch aul das Meer oder das Recht, es zu 

befahren. 

Die Schenkung Papst Alexanders, die von Por
tugal, wenn es das Meer oder das Recht auf Seefahrt 
allein beansprucht, an zweiter Stelle angeführt wer
den könnte, da ihr Rechtsanspruch als Entdecker 
hinfällt, ist schon oben genügend als belanglos er
wiesen. Eine Schenkung hat bei Dingen, die dem 
Verkehr entzogen sind, (res extra commercium) keine 
Kraft. Denn da das Meer oder das Recht, auf ihm 
zu fahren, keinem Menschen zu eigen gehören kann, 
folgt daraus, daß es der Papst nicht schenken und 
Portugal nicht erhalten konnte. Da außerdem nach 
der oben angeführten Meinung besonnen urteilender 
Menschen der Papst nicht weltlicher Herr der Erde 
ist, so ist er auch nicht Herr des Meeres und, sollte 
man es ihm auch einräumen, so könnte er doch 
dies sein Recht als Papst nicht auf einen König oder 
ein Volk in irgendeiner Hinsicht übertragen. Ebenso
wenig darf ja der ~aiser Provinzen des Reiches sich, 
persönlich aneigenen oder nach Gutdünken fortgeben, 
Das wenigstens wird doch kein einigermaßen vernünf-
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tiger Mensch bestreiten; dem Papst steht doch wohl 
das Recht über weltliche Güter nur soweit zu, als es 
die Notwendigkeit geistlicher Rücksichten erfordert, 
das Meer und die Seefahrt aber haben nur Gewinn 
und Erwerb, kein Werk der Religion zum Ziel, sie 
stehen mithin nicht in seinem Machtbereich, Haben 
doch selbst die Für'sten, die weltlichen Herren, nicht 
das Recht, jemand an der Seefahrt zu hindern und 
besteht ihr ganzes Recht auf dem Meer nur im Rechts
schutz. Bekannt ist auch, daß der Papst nicht be
fugt ist, etwas zu tun, was gegen die Gesetze der 
Natur streitet. Es streitet aber gegen das Gesetz der 
Natur, daß jemand das Meer und seine Nutzung zu 
eigen hat, wie wir schon genügend bewiesen haben. 
Da nun der Papst niemand sein Recht rauben kann, 
wie könnte er dann verteidigen, daß er so viele Völker 
ohne Grund, ohne Verschulden und Vergehung, von 
diesem R~chte, auf das sie ebensog4t wie die Spanier 
Anspruch haben, mit einem Worte hat ausschließen 
wollen? Man muß also entweder sagen, eine solche 
Entscheidung sei kraftlos oder, was wohl glaubhaft 
ist, der Papst habe nur die Absicht gehabt, den Streit 
Kastiliens und Portugals zu schlichten, ohne das Recht 
anderer zu schmälern„ 

Siebentes Kapitel. 

Das Meer oder das Recht auf Seefahrt gehört Portugal 
nicht auf Grund der Verjährung oder der Gewohnheit. 

Die letzte Zuflucht widerrechtli~h Handelnder 
pflegt der Anspruch auf Verjährung (praescriptio) 
oder Gewohnheit ( consuetudo) zu sein. Darauf ziehen 
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sich also auch die Portugiesen zurückj aber die klare 
Vernunft des Rechts nimmt ihnen auch diese beiden 
Bollwerke. Denn die Verjährung gehört dem bürger
lichen Rechte an, kann also im Rechtsstreit zwischen 
Königen und freien Völkern nicht angeführt werden, 
um so weniger, wo das Natur- und Völkerreeht 
widerspricht, das immer größere Kraft hat als das 
bürgerliche Recht. Das bürgerliche Recht schließt 
hier Verjährung geradezu aus 1

). Was nicht Gegen
stand des Privatrechts sein kann, kann man nicht er
sitzen oder ·durch Verjährung erwerben, also auch 
das nicht, was man nicht in eigentlichem Sinn oder 
auch nur gleichsam besitzen und folglich auch nicht 
veräußern kann. Das trifft aber alles auf das Meer 
und den Besitz des Meeres zu. Da öffentlicher Be
sitz, d. h. Besitz eines Volkes durch keinen noch so 
langen Anspruch erworben werden kann, sei es aus 
der Natur der Dinge heraus, sei es wegen des Rechtes 
derjenigen, gegen welche der Verjährungsanspruch 
sich richten würde, muß man da nicht dem Menschen
geschlecht noch viel eher als einem einzelnen Volke- in 
Dingen der Allgemeinheit diesen Schutz zubilligen? 
So hat auch Papinian geschrieben: ,,ein Verjährungs
anspruch pflegt nicht zugebilligt zu werden, wenn es 
sich d~rum handelt, völkerrechtlich öffentliches Gebiet 
zu erwerben"; er führt als Beispiel ein Ufer an, von 

, dem ein Teil durch Errichtung eines Gebäudes ange-
. eignet ist; wenn dies zerstört ist und jemand hat an 

derselben Stelle später ein anderes errichtet, so könne 
keine Ersitzung ( exceptio) geltend gemacht werden, 
und dann bringt er einen ähnlichen Fall des öff ent-

1 ) L. 28 De verborum significatione (Dig. 50, 16) und L 15 
De fundo dotali (Dig. 23, 5) sind ohne jeden Anhalt. 
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liehen Rechts: wenn jemand in einem Flußabschnitt 
mehrere Jahre gefischt hat, kann er doch später, wenn 
er den Fischfang aufgegeben hat, einen anderen nicht 
hindern, dasselbe Recht geltend zu machen, Man 
sieht also, daß Angelus und seine Anhänger mit 
ihrer Ansicht, Venedig und Genua hätte einen V erj äh
rungsanspruch auf das Meer, sich oder andere täuschen. 
Es gibt leider genug Juristen, die das Ansehen ihres 
hohen Berufes nicht in den Dienst der Vernunft und 
der Gesetze, sondern der Gunst der Mächtigen stellen. 
Die Antwort Marcians, von der wir oben sprachen, 
kann, wenn sie richtig mit Papinians Worten verglichen 
wird, nicht anders ausgelegt werden, als es Johannes 
und Bartolus einst taten und jetzt alle Gelehrten an
erkannt haben: Das Verbotsrecht (jus prohibendi) gilt 
so lange, wie der Besitz dauert, nicht aber wenn er auf
gegeben ist; ein aufgegebener Besitz nützt dir nichts 
und wenn er auch tausend Jahre gewährt hätte, wie 
Alf. a Castro richtig bemerkt. Und wenn Marcian auch, 
was kaum anzunehmen ist, gewollt hätte, daß man für 
einen Ort, für den man Besitzrechte einräumt, damit 
auch Verj ährungsansprüche gestattet, so wäre es doch 
sinnlos, Worte, die von einem öffentlichen Flusse han
deln, auf das allgemeine Meer zu übertragen, und 
ebenso von einem Flußabschnitt auf einen Meerbusen, 
da dieser Verjährungsanspruch den Besitz, der nach 
dem Völkerrecht allgemein ist, hindern würd~, jener 
aber dem öffentlichen Besitz nicht in derselbe·n Weis~ 
schadet. Der andere Beweis des Angelus, der von der 
Zuführung des Wassers herangenommen ist, wird 
nach dem Vorgange von Alf. a Castro, als mit der F ra·ge 
gar nicht im Zusammenhang, von allen mit Recht ab
gelehnt. 

Es ist also falsch, daß ein solcher Verjährungs-
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anspruch selbst durch eine Zeitdauer entsteht, deren 
Beginn über jedes Denken voraus liegt. Denn schließt 
ein Gesetz jeden Verjährungsanspruch überhaupt aus, 
so macht ihn auch eine noch so lange Zeitdauer 
nicht möglich, d. h., wie F elinus sagt, ein Fall 
der Unverj ährbarkeit wird nicht zum verj ährbaren, 
wenn die Zeitdauer das Erinnerungsvermögen über
steigt. Balbus billigt das, aber er sagt, die Ansicht des 
Angelus habe deswegen Eingang gefunden, weil eine 
unvordenkliche Zeitdauer für , ebenso gültig gehalten 
wird wie ein Privileg, da ein Privileg sich in erster 
Linie auf eine solche Zeitspanne stütze. Es scheint 
also, als ob jene Männer geglaubt haben, wenn ein Teil 
des Staates, nämlich des Römischen Reiches, ein sol
ches Recht unbestimmbar lange besessen habe, man 
ihm den Verj ährungsanspruch hätte zubilligen müssen, 
gleichwie wenn eine kaiserliche Verleihung vorange
gangen wäre, Da nun aber niemand Herr des ganzen 
Menschengeschlechts ist und jenes Recht gegenüber 
allen anderen Menschen einer Person oder einem 
Volke verleihen könnte, so muß notwendigerweise auch 
der V erj ährungsanspruch fortfallen. So kann selbst 
nach der Meinung jener Männer die Unmöglichkeit 
zeitlicher Begrenzung nichts nützen, 

Ganz haltlos aber ist die Behauptung des An
gelus: auch wenn für einen Besitz Klagverjährung 
nicht geltend gemacht werden kann, müsse man 
doch dem Besitzer Ersitzungsanspruch { exceptio) 
gewähren. Papinian lehnt mit beredten Worten die 
Ersitzung ab, und er konnte nicht anders, weil zu 
seiner Zeit praescriptio nichts anderes als exceptio 
war. Es ist also wahr, was auch die spanischen 
Gesetze sagen; in Dingen, die dem gemeinsamen Be
sitz der Menschen angehören, kann überhaupt keine 
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Klagverj ährung 'geltend gemacht werden. Hierfür kann 
man unter anderem anführen, daß ein Mann, der Ge
samteigentum nutzt, es augenscheinlich nach dem 
Rechte der Gesamtheit, nicht nach eigenem tut und so 
ebensowenig wie ein Pächter auf Verjährung klagen 
kann, da ihm ein Besitzrecht fehlt. Man darf zweitens 
nicht übersehen, daß bei einer Verjährung, deren Zeit 
unbekannt ist, wenn auch die Rechtmäßigkeit des Er
werbs und der gute Glaube zugegeben wird, doch, falls 
es sich herausstellen sollte, daß die Rechtmäßigkeit 
nicht bejaht werden könne und so die in dem Volke 
gleichsam verkörperte Unwahrhaftigkeit offenbar wird, 
infolge des doppelten Mangels der Besitzanspruch hin
fällig ist. Drittens aber beruht die ganze Frage ganz 
allein auf der Ausübung, und bei ihr kann, wie wir 
unien zeigen werden, von Verjährung nicht die Rede 
sein. Aber der Spitzfindigkeit ist kein Ende. Es haben 
sich Leute gefunden, die in ihrer Beweisführung von 
dem V erj ährungsanspruch die Gewöhnung ( consu
etudo) unterschieden, um sich auf sie zurückzuziehen, 
wenn ihnen jener Grund ~enommen wäre. Der Unter
schied aber, den sie aufstellen, ist recht lächerlich: sie 
sagen, infolge des Verjährungsanspruchs werde das 
Recht dem einen genommen und einem anderen über
tragen 2); wenn aber jemand ein Recht zuwächst, ohne 
daß es einem anderen genommen wird, so spreche 
man von Gewohnheit ( consuetudo). So gehe auch 
das Recht auf Seefahrt, das sich auf alle gemeinsam 
erstreckt, wenn es von einem einzelnen mit Aus
schließung anderer in Anspruch genommen wird, 
nicht notwendig allen· verloren, wenn es auch einem 
einzelnen zuwächst. Sie haben dafür die Worte des 

2 ) Vasquius Controv. illustres Kap. 89 (nicht 29) a. a. 0. 
BI. 236. 

Grotius. Von der Freiheit des Meeres. 5 
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Paulus angeführt, ohne sie richtig verstanden zu haben, 
der, wo er von dem Eigentum am Meere spricht, 
nach Accursius meine, es könne aus Übertragung (privi
legium) oder Gewohnheit erwachsen; aber dieser 
keineswegs sinngemäße Zusatz zu dem Texte des Ju
risten scheint eher einem schlechten Philologen als 
einem guten Erklärer anzugehören. Wie Paulus denkt, 
ist oben 3) erklärt worden_. Man würde übrigens weit 
anders geurteilt haben, wenn man allein die unmittel
bar vorausgehenden Worte Ulpians 4

) genügend be
achtet hätte. Er sagt deutlich, jemand vor meinem 
Hause am Fischfang zu hindern, bedeute Aneignung, 
d. h. Erwerb durch Gewohnheitsrecht ( usurpatum h. e. 
receptum consuetudine), aber ohne Berechtigung, da
her stehe dem Geschädigten eine Klage wegen Rechts
verletzung zu. Er lehnt also diesen Brauch ab und 
nennt ihn Aneignung, ebenso tut es unter 'den christ
lichen Gelehrten Ambrosius. Und das mit Recht. 
Denn was ist klarer, als daß es ein Gewohnheitsrecht 
nicht gibt, das dem Natur- oder Völkerrecht stracks 
widerspricht. Gewohnheitsrecht ist eine Art des ge
setzten Rechts, daff das ewige Gesetz nicht brechen 
kann, Jenes ewige Gesetz lautet aber dahin, daß das 
Meer gemeinsames Eigentum aller ist. Was wir vom 
Verjährungsanspruch gesagt haben, gilt auch vom Ge- ,, 
wohnheitsrecht: wenn jemand den Gedankengang der 
Männer prüft, die das Gegenteil ·gesagt haben, wird es 
sich herausstellen, ~aß Gewohnheitsrecht nur erworben 
wird durch förmliche Übertragung. Da aber niemand das 
Recht hat, etwas zu übertragen, was das ganze Men
schengeschlecht benachteiligt, so kann auch zwischen 

S} G. denkt wohl an Kap. 5, Anm. 25. 
4 ) Die Anmerkung Grotius' .,In d. 1. iniuriarum § ult. (?)" 

scheint auf L 13 De iniuriis {Dig. 47, 10) § 7 zu weisen, 
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den verschiedenen Staaten dies Gewohnheitsrecht keine 
Macht haben. Diese ganze Frage ist sehr sorgfältig 
behandelt worden von Vasquius, dem berühmten spa
nischen Gelehrten, der überall ein feines Rechtsver
ständnis und unbefangenes Urteil zeigt. Er behauptet 
und beweist nach vielen Schriftstellern, daß ein Ver
j ährungsanspruch 11auf öffentliche Plätze und völker
rechtlichen Gemeinbesitz nicht erhoben werden kann" 1 

und dann erwähnt er auch die von Angelus und an
deren angeführten, schon oben erwähnten regelwidri
gen Arten des Erwerbs. Wenn man seine Ausführun
gen prüft, sieht man recht, wie die Wahrheit seiner 
Gründe auf wahrem Verständnis ·des Natur- und Völ
kerrechts beruht. Das Naturrecht entspringt der gött
lichen Vorsehung, ist also unwandelbar. Ein Teil dieses 
Naturrechts ist das ursprüngliche Völkerrecht, das 
verschieden ist von dem späteren oder gesetzten, 
welches wohl als spätere Gestaltung geändert werden 
kann. Wenn ein Brauch dem ursprünglichen Völker
recht widerstreitet, so ist er nicht menschlich, sondern 
in Wahrheit „entmenscht", es ist Mißbrauch des Rechts, 
nicht erlaubter Rechtsbrauch. Daher kann solche 
Rechtswidrigkeit niemals Anspruch auf Verjährung 
schaffen und durch kein Gesetz Rechtskraft erlangen, ja 
es konnte durch keine Vereinbarung auch unter vielen 
Völkern, durch keine Anerkennung und Übung ge
sichert werden, wie Vasquius weitläufig in Übereinstim
mung mit dem spanischen Theologen Alfonso a Castro 
nachweist. ,,Man sieht also," sagt er, ,,wie bedenklich 
die Ansicht der oben angeführten Gewährsmänner ist, 
die behaupten, Genua und Venedig könne mit Recht 
andere hindern, 'den Golf oder den Busen ihres Meeres 
zu befahren, als ob sie auf diese Fluten einen Ver
j ährungsanspruch hätten, Das ist nicht nur ungesetz-

5 * 
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lieh, sondern widerspricht auch dem Natur- und ur
sprünglichen Völkerrecht, das, wie schon gesagt, un
abänderlich ist. Was ihm widerspricht, ist klar, weil 
nicht nur die Meere und ihre Fluten nach diesem 
RechteGemeinbesitz war, sondern auch alle anderen un
beweglichen Dinge. Zwar wich man später von diesem 
Rechte teilweise ab, indem das Eigentumsrecht auf 
Land - naturrechtlich allgemein - nun ausgesondert 
und zerlegt und auf diese Weise aus dem, Gerrteinbesifz 
losgelöst wurde. Anders aber war es beim Besitz des 
Meeres, das von der Erschaffung der Welt an bis auf 
den heutigen Tag immer Gemeinbesitz war, in keiner 
Hinsicht, ~ie bekannt, verändert. Viele P o r tu g i e_ -
s e n haben, wie ich oft hörte, die Ansicht, ihr König 
habe einen Rechtsanspruch erworben auf die Fahrt 
nach West- ( und vielleicht Ost-) I nd i e n und das u n -
er m e ß 1 ich e Meer dort, so daß es andern Völkern 
nicht mehr gestattet sei, jene Meere zu durchfahren; 
und auch viele voµ uns Spaniern -scheinen ungefähr 
derselben Meinung zu sein, daß andere Menschen 
außer den Spaniern nicht das Recht haben, durch das 
w e i t e u n d u n e r m e ß- 1 i c h e M e er nach den 
Gegenden Indiens, die unsere. mächtigen Könige unter
worfen haben, zu fahren, als ob dies Recht von ihnen 

, durch Verjährung erworben sei. Aber alle solche An- .__ 
~ichten sind ebenso u n ·g er e im t wie die unk 1 a r e n 
V o r s t e 11 u n g e n , die man gewöhnlich betreffs der 
Genuesen und V enetianer hört. Daß diese Ansichten 
töricht sind, geht schon daraus klar hervor, daß die 
einzelnen Nationen gegen sich selbst ja gar keine Ver-
j ährungsansprüche geltend machen können, die Re
publik Venedig · nicht gegen sich selbst, die Republik 
Genua nicht gegen sich selbst, das Königreich Spanien 
nicht gegen sich selbst und das Königreich Portugal 
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nicht gegen sich selbst. Denn man muß immer einen 
Unterschied machen zwischen Kläger und Beklagtem. 
Gegen andere Nationen aber können sie noch weniger 
V erj ährungsansprüche geltend machen, weil das Recht 
der Verjährung einzig dem bürgerlichen Recht ange
hört, wie wir obe~ ausführlich auseinandergesetzt 
haben, Also fällt ein solches Recht fort, w;enn 
verhandelt wird zwischen Fürsten oder Völkern, 
die eine übe,r.geordne~e Geiwalt in weltlichen Din
gen nicht anerkennen. Denn die Rechtssätze 
eines Landes, die nur dem bürgerlichen Rechte 
angehören, kommen, wenn es sich um fremde 
Völker, Nationen oder sogar um einzelne Personen 
handelt, nicht mehr in Betracht, als wenn ein solches 
Recht überhaupt nicht vorhanden oder niemals vor
handen gewesen wäre, und man muß auf das ur&prüng
liche oder abgeleitete allgemeine Völkerrecht zurück
gehen und dies anwenden. Daß dies Recht aber ~ine 
solche Ersitzung und Aneignung des Meeres nicht zu
läßt, steht hinlänglich fest. Denn auch heute noc;h ist 
der Gebrauch der Gewässer allgemein, nicht anders 
als er es war seit Erschaffung der Welt. Also kann es 
auf dem Meere und anderen Gewässern für das Men
schengeschlecht kein anderes Recht geben als das 
Recht allgemeiner Nutzung. Außerdem gibt es für dai · 
natürliche und göttliche Recht jenes Gebot: was du 
nicht willst, das man dir tue, das füge auch keinem 
andern zu. Da also die Seefahrt keinem anderen Scha
den bringen kann, als dem Seefahrer selbst, so ergibt 
sich, daß sie auch keinem behindert werden könnte und 
dürfte, damit nicht, entgegen besagter Satzung und 
Vorschrift, die in ihrem Bereich freie und nicht auf 
Schädigung ausgehende Natur die Freiheit 'der See
fahrer hindert und verletzt, zumal man begreift, daß 
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alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist'). 
Es wäre folglich nicht nur gegen das Naturrecht, solche 
Seefahrt hindern zu wollen, wir sind vielmehr ver
pflichtet, das Gegenteil zu tun, nämlich denen zu 
nützen, denen wir nützen können, wenn es ohne un
seren Schaden geschehen kann," Er weist dies an der 
Hand vieler Belege aus theologischen und weltlichen 
Schriftstellern nach und fährt dann fort: ,,Aus obigem 
ist schon ersichtlich, daß wohl Johannes Faber, Ange
lus, Baldus und Franciscus Balbus in ihrer Ansicht 
irre ·gehen, man könne Orte, die nach dem Völkerrecht 
der Allgemeinheit gehören, durch Gewohnheitsrecht 
sich aneignen, wenn es auch durch Verjährung nicht 
möglich wäre. Das ist völlig f a 1 s c h und die Über
setzung der Urkundenstellen ist dun k e 1, unk 1 a r 
u n d w i d e r d i e V er n u n f t , sie vergewaltigt 
die Worte, ohne doch freilich die tatsächlichen 
Verhältnisse in ihrem Sinn festlegen zu können. 
Bei den Beispielen nämlich betreffs der Meere der 
Spanier, P o r t u g i e s e n , V enetianer, Genuesen und 
andrer steht fest, daß ein solches Recht, die See zu 
befahren und andere an der Seefahrt zu hindeui, 
ebensowenig durch Gewohnheitsrecht wie durch V er
j ährungsanspruch erworben wird, In beiden Fällen 
ist offenbar die Rechtslage gleich. Weil aber nach 
den oben genannten Rechtsgrundsätzen und Über
legungen ein solches Vorgehen gegen die natürliche 
Billigkeit wäre, so würde e~ nicht nur keinen Nutzen, 

5 ) Die hier in der Anmerkung höchst überflüssige Häufung 
von Zitaten aus dem Corpus Juris erweckt den Anschein, ab 
ob sie G. unbesehen übernommen hat, zumal die Art des Zi
tierens hier von der sonst meist von ihm geübten Art abweicht; 
es werden nicht die Nummern der Leges und Paragraphen, son
dern nur die Anfangsworte angegeben. 
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sondern allein eine Rechtsverletzung zur Folge haben. 
Es könnte weder durch ausdrückliches Gesetz, noch 
'durch schweigende Anerkennung, wie es das Gewohn
heitsrecht ist, eingeführt werden; es würde durch die 
Zeit nicht gerechtfertigt, sondern eher von Tag zu Tag 
schlechter und widerrechtlicher werden." Er zeigt 
dann, daß aus der ersten Besitznahme des Landes 
einem Volke das Recht zu jagen und in seinem 
Flusse zu fischen zuwachsen könne und, nachdem 
dieser Besitz einmal aus ·der alten Gemeinschaft 
ausge~ondert ist, so daß er Sondernutzung zuläßt, 
so könne das Recht durch einen V erj ährun·gsanspruch 
unvordenklicher Zeit wie durch eine schweigende 
Bewilligung des Volkes erworben werden, D'as er
folge aber durch Verjährung, nicht ·durch Gewohn
heitsrecht, weil sich allein die Lage des Erwerben
den bessert, die der anderen aber verschlechterL 
Und nachdem es drei Bedingungen angeführt hat, 
welche die Voraussetzung bilden für den Erwerl> 
von Verjährungsansprüchen auf die Flußfischerei, be
merkt er: 0 Wie steht es aber mit dem Meere? Bei 
ihm möchte auch ein Zusammentreffen dieser drei 
Voraussetzungen nicht genügen, ein Recht zu erwer
ben. Man muß den Unterschied erwägen vom Meer 
einerseits, Land und Fluß anderseits; auf dem Meere 
blieb früher, wie heute und immer, das ursprüngliche 
Völkerrecht in Fischfang und Schiffahrt unang.etastet, 
niemals wurde es aus dem menschlichen Gemein
besitz ausgesondert und irgen.deinem einzelnen oder 
einer Gruppe zugewiesen, Beim Land und bei den 
Flüssen ist es, wie wir auseinandergesetzt haben, 
anders gewesen, Warum aber hat das spätere Völker
recht bei Ländern und Flüssen eine Teilung vorge
nommen, beim Meere es aber nicht tun wollen? Ich 
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antworte, weil in jenem Falle der Vorteil dafür 
sprach. Denn es ist sicher, daß, wenn viele auf dem 
Lande jagen oder im Flusse fischen, leicht der Wald 
seiner Tiere und der Fluß seiner Fische beraubt wird, 
was im Meere nicht der Fall ist. Ebenso wird die 
Schiffahrt auf Flüssen leicht verschlechtert und be
hindert durch Bauten, auf dem Meere aber nicht. Ferner 
wird ein Fluß leicht durch Kanäle wasserarm, nicht 
so das Meer, also in den beiden Fällen ist die Lage 
verschieden. Man kommt nicht allein damit aus, was 
wir oben ausführten, daß der Gebrauch des Wassers, 
der Quellen und Flüsse, allgemein sei. Denn man sieht, 
daß das Trinken u. a. durch irgendwelche Ansprüche 
auf den Fluß gar nicht oder sehr wenig geschädigt 
wird 6

). Geringfügigkeiten können außer Betracht blei
ben, für uns kommt es darauf an, daß Rechtswidrig
keit nie auf Verjährung Anspruch machen kann und 
daß auch ein gegen die Billigkeit verstoßendes Gesetz 
nie durch Verjährung Geltung erwirkt oder Rechtferti
gung erfährt." Und weiterhin sagt er; ,,Was durch Ge
setzesspruch nicht als verj ährbar gilt, kann auch 
durch tausendjährige Übung nicht verjähren", und er 
stützt dies durch zahllose Aussprüche von Gelehr
ten. Man sieht also deutlich, daß keine, auch noch 
so weit zurückreichende Aneignung einen Anspruch 
darauf begründet, Allgemeinbesitz seiner Bestimmung 
zu entziehen. Dabei ist noch zu bemerken, daß die ab
weichenden Ansichten, die geäußert worden sind, hier 
nicht herangezogen werden können, Jene sprechen 
nämlich vom Mittelländischen Meer, wir vom Ozean, 
jene von einem Busen, wir von der unermeßlichen 'See, 

6) Es wird auf den Titel De minoribus {XXV annis) ver• 
wiesenj sollte etwa Dig. 4, 4 § 2 gemeint sein? 
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wa~ betreffs der Aneignung einen großen Unterschied 
macht. Jene Staaten, denen sie Verjährungsanspruch 
zubilligen, besitzen, wie Venedig und Genua, den 
Küstensaum, was bei Portugal nicht zutrifft. Doch 
selbst angenommen, man könnte auf öffentliches Eigen
tum, d. h. Eigentum des Volkes ein Argument der 
Zeit anwenden, so fehlen doch noch notwendige Er
fordernisse. Erstens nämlich lehren alle, daß, wenn 
jemand auf etwas V erj ährungsansprüche macht, er 
sich nicht nur auf eine lange Zeitspanne, sondern auf 
unvordenkliche Zeit stützen muß; zweitens, daß in der 
ganzen Zeit kein anderer das Recht ausgeübt hat, 
außer auf Grund ausdrücklicher Erlaubnis oder im 
geheimen; endlich, daß er andere, die das Recht 
ausüben wollten, daran gehindert hat mit Wissen 
und Duldung derer, die daran ein eigenes Interesse 
hätten. Denn wenn er das Recht auch stets aus
geübt hätte und stets auch einige andere, die es 
ausüben wollten, gehindert hätte, aber nicht alle, 
so würde es nach Ansicht der Gelehrten nicht ge
nügen, weil wohl einige gehindert wurden, andere 
aber frei schalteten. Augenscheinlich aber muß das 
alles zusammenwirken, einmal weil das Gesetz V er
j ährungsanspruch an öffentlichem Besitz ablehnt, 
zweitens aber damit der Gebrauch, und zwar mit un
unterbrochenem Besitz (nach eigenem Recht, nicht 
nach dem der Gesamtheit) V erj ährungsanspruch erst 
schafft. Wenn aber eine Zeit erfordert wfrd, deren 
Beginn das Gedächtnis übersteigt, so genügt nicht 
immer, wie die besten Erklärer zeigen, auf ein dahin
gerolltes Jahrhundert zu verweisen, sondern es -muf) 
feststehen, daß unsere Vorfahren es uns berichtet 
haben, so daß niemand da ist, der 'das Gegenteil ge
sehen oder gehört hat. Was Afrika betrifft, so haben 
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nun die Portugiesen die entlegenen Teile des Ozeans 
unter König Johannes im Jahre 1477 zu erforschen 
begonnen 7), zwanzig Jahre später, unter König Ema
nuel, ist das Vorgebirge der Guten Hoffnung umfahren 
worden, viel später erst kam man nach Malakka und 
zu den ferneren Insieln, zu denen die Niederländer 
1595, ohne Zweifel vor 'Ablauf des hundertsten Jah
res, zu fahren anfingen. Von einem Verjährungs
anspruch kann aber auch allen anderen gegenüber 
nicht die Rede sein, weil in der Zwischenzeit auch 
andere Völker Besitz er·griffen. Kastilien machte seit 
dem Jahre 1519 den Portugiesen den Besitz des Meeres 
um die Molukken streitig. Auch Fr;,tnzosen und Eng
länder brachen nicht heimlich, sondern mit offener Ge
walt dorthin durch. Außerdem haben die Anwohner 
der ganzen Küste Afrikas und Asiens ihren Küsten
strich durch Fischfang und Schiffahrt ständig mit Be
schlag belegt, ohne je von den Portugiesen daran ge
hindert zu werden. Daraus ist also der Schluß er
laubt, daß die Portugiesen nicht das Recht haben, 
ein anderes Volk an der Befahrung des Ozeans nach 
Indien zu hindern. 

Achtes Kapitel. 

Nach dem Völkerrecht ist der Handel unter allen 
Völkern frei. 

Wenn aber die Portugiesen b~haupten, sie hätten 
einen ganz besonderen Rechtsanspruch darauf, mit den 
Indern H an de 1 zu treiben, . so können sie mit 

7 ) Osorius, Buch L G. kann nur meinen De rebus gestis 
Emmanuelis, regis Lusitaniae in den Opera omnia (Rom 1592) 
I, S. 588, Osorius nennt aber diese Zahl nicht, er spricht nur 
von Vascos Fahrt 1497. 
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ungefähr denselben Beweismitteln, die wir schon ent
wickelt haben, widerlegt werden, Wir wollen sie in 
Kürze wiederholen und entsprechend abwandeln, 
Nach dem Vöik1errecht gilt der Satz, daß alle Men
schen die ungehinderte Möglichkeit des Handelns mit
einander haben sollen, die von keinem auf gehoben 
werden kann 1 ), Die Aufstellung ·dieses Satzes ist 
nach ·der· Entstehung unterschiedlicher Reiche not
wendig gewesen; aber er kann wohl noch einen älteren 
Ursprung haben. Sehr fein spricht nämlich Aristo
teles von der µsrn/JÄ-r(l:l-X~'V aYanl~~COO'tV 'f;~~ xai-a <pVCfl!)) 

ai~,r;aexila~, d. h. von der Ergänzung dessen, was der 
Natur fehlt durch den Handel, wodurch erst allen 
in ausreichender Weise Genüge geschehe. Es ist 
also nötig, daß der Handel nach dem Völkerrecht all
gemein, daß er nicht nur ein privates Recht, _ sondern 
wie die Gelehrten sagen, ein „positives" oder „affir
matives" Recht ist. JWas nämlich nur auf jene Weise 
Völkerrecht ist, kann abgeändert werden, in diesem 
Falle aber ist eine Änderung nicht möglich, Man 
kann sich dies auf folg~nde Weise klarmachen, Es 
hatte ursprünglich die Natur allen alles gegeben. 
Aber die Menschen kotµ1ten sich viele Dinge, die 
zum Leben 11ötig sind, wegen der Entfernung der 
Gegenden nicht verschaffen, weil, wie wir schon oben 
sagten, nicht alles überall gedeiht. So war ein 
Heranschaffen nötig, aber es war noch nicht ein aus
gesprochener Tauschhandel, sondern die einen wie 
die anderen gebrauchten wechselseitig Dinge, die man 
eben antraf, nach freiem Belieben, Ungefähr auf . diese 
Weise soll bei den Chinesen Handel getrieben wer
den, indem man die betreffenden Gegenstände in der 

,1) Siehe Kap. 1. 
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Einsamkeit zurückläßt allein nach dem gewissenhaf- · 
ten Urteil der miteinander im Austausch stehenden 
Menschen. Sogleich aber, als, wie schon ausgeführt 
wurde, die beweglichen Dinge unter dem Zwange der 
Notwendigkeit in Eigenbesitz übergingen, wurde der 
Tauschhandel eingeführt, durch welchen das, was dem 
einen fehlt, ergänzt werden sollte aus dem, was ein 
anderer im Überfluß hat Plinius weist aus Homer 
nach, wie auf diese Weise der Handel des Lebens
unterhaltes wegen erfunden worden ist. Nach dem 
man dann aber auch anfing, die unbeweglj.chen Dinge 
unter verschiedene Besitzer zu teilen, µa machte die 
von allen Seiten erfolgende Abgrenzung den Handel 
notwendig, nicht nur unter weitauseinanderwohnen
den Menschen, sondern so'gar unter Nachbarn, und da
mit er sich leichter vollziehen sollte, wurde das Geld 
eingeführt, das seinen Namen nummus ano xov voµov, 
von dem Gesetz trägt, das unter den Bürg~rn gelten 
soll. Der allgemeine Grundgedanke aller Handels
verträge, ~ µnafllr;u1tq, läßt sich also von der Natur 
selbst herleiten, die verschiedenen Einzelarten und 
der Preis, ~ Xf!"lµa1:t<1nx~, von besonderer Einsetzung. 
Die älteren Rechtsgelehrten haben dies nicht g,enügend 
auseti.nandergehalten; alle geben aber zu, daß das 
Eigentum· an den Dingen, wenigstens den bewegUchen, 
von dem ursprünglichen Völkerrechte herstammt, und 
ebenso alle Verträge, abgesehen von der Festsetzung 
der Preise. Die Philosophen, d. h. ·die des Tauschver
kehrs, wie man ,,:ij, ttnaf]lr;nxij, übersetzen könnte, 
unterscheiden zwei Arten : n}v lµn:oqix~v xat i-~v 

„xan:11lix~v. Die sµrroetx~, welche, wie das Wort selbst 
sagt, unter fern voneinander wohnenden Völkern ge
übt wird, ist nach der Ordnung der Natur früher und 
wird auch so von Plato beschrieben. Die xan17l,x~ ist 
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wohl gleichbedeutend mit der na~d<1xau1,, des Aristo
teles, dem bürgerlichen Handel in Läden und Kauf
ständen. Aristoteles teilt :f~V tµnoetx~v noch in 
1JavxJ..11~tav und 'fJO(tr;1Jyiav, den Handel zu Wasser 
und zu Lande. Geringer geschätzt wird die ,can'TJJ.ix~, 
dagegen steht die lµnoeexi höher in Ehren, am 
höchsten der Handel zur See, weil er vielen Menschen 
vielerlei Gutes verschafft, Daher sagt Ulpian, die 
Ausrüstung von Schiffen sei eine Angelegenheit des 
Staates; de Kleinhändler seien nicht in demselben 
Grade nötig, weil nur jener überhaupt naturnotwen
dig ist. Aristoteles schreibt: ,;'EaH rae ~ µsrcafll11uxft 
7fCX'P'CCJJil dr/§aµi1117, 'Z"O ,UE'JI 7f(?W'Z"OJJ h, 'Z"OV xaxa 'J)tl(Jl,'J)' 

i-c§ rcc, µh JTAEÜiJ, -i-a OE ilat-i-w -i-wv havwv ~XEW 'COtJ~ 

dv:tewnov,": ,,Am Anfang steht der Tauschverkehr mit 
allen Dingen, er liegt im Naturgesetz, da die Men
schen teilweise mehr haben, als sie brauchen, teil
weise aber weniger." Seneca bemerkt 2): ,,Es ist Völker
rechti wieder verkaufen zu können, was man gekauft 
hat. 0 Es stammt also die Freiheit des Handels aus 
dem ursprünglichen Völkerrecht, weil sie einen natür
lichen und ewig gültigen Grund hat; sie kann dahe.r 
nicht aufgehoben werden, und könnte sie es, so wäre 
es doch nur möglich unter Billigung aller Völker. Auf 
keinen Fall aber kann ein Volk zwei andere Völker, 
die miteinander Handel treiben wollen, unter irgend
einem stichhaltigen Grunde daran hindern. , 

2 ) Das Zitat De beneficiis Kap. 8 ohne Angabe des Buches 
beruht auf Verwechselung. 
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Neuntes Kapitel. 

Der Handel mit Indien gehört den Portugiesen nicht 
aul Grund einer Besitzergreilung. 

Zunächst kommt Entdeckung oder Besitzergrei
fung hier überhaupt nicht in Frage 1), weil das Recht, 
Handel zu treiben, nichts Körperhaftes ist, was sich 
greifen läßt. Die Berufung darauf würde also den 
Portugiesen nichts nützen, wenn sie auch zu allererst 
mit Indien Handel ge.trieben hätten, was aber durch
aus nicht der Fall ist. Denn als die Völker ausein
anderzugehen begannen, waren notwendigerweise . 
einige die ersten, die Handel trieben; ganz ·gewiß aber 
erwarben sie dadurch kein Recht. Wenn also die Por
tugiesen für den alleinigen· Handel mit Indien einen 
klaren Rechtsgrund haben wollen, so kann er sich 
nur aus einem Zugeständnis herleiten, mag es nun 
ausdrücklich ausgesprochen oder stillschweigend, d, h, 
auf dem Wege der Verjährung erworben sein. Eine 
andere Möglichkeit gibt es nicht. , 

Zehntes Kapitel. 

Der Handel mit Indien gehört den Portugiesen nicht 
aul Grund der päpstlichen Schenkung. 

Niemand hat aber ein solches Zugeständnis ge
macht, wenn nicht etwa der Papst. Doch auch dieser 
konnte es nicht, weil niemand etwas vergeben kann, 
was ihm nicht gehört 2

), Wenn der Papst nicht der 
Herr der ganzen Erde ist - was die Gelehrten be
streiten - kann er auch nicht das allgemeine Recht, 

1 ) Siehe Kap. 2 u. 5. 
2

) Siehe Kap. 3 u. 6. 
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Handel zu treiben, als sein Recht beanspruchen. Der 
Hauptgrund liegt darin, daß es sich um eine Ange
legenheit handelt, die allein auf den Erwerb hinzielt 
und nichts mit Seelsorge . zu tun hat, also nach all
gemeiner Meinung jenseits der Grenzen der päpst
lichen Gewalt steht. Wenn außerdem der Papst den 
Portugiesen allein jenes Recht hätte zuerteilen und 
den anderen Menschen es nehmen wollen, hätte er 
ein doppeltes Unrecht begangen, Erstens den Indern 
gegenüber, die, wie wir schon sagten, als außerhalb 
der Kirche stehend, dem Papste in keiner Weise 
unterworfen sind. Da der Papst ihnen also nichts 
wegnehmen kann, was ihnen gehört, so konnte er 
ihnen auch nicht das Recht, mit jedem Beliebigen 
Handel zu treiben, nehmen. Zweitens aber auch allen 
an~eren Christen und Nichtchristen gegenüber, denen 
er jenes selbe Recht auch nicht ohne weiteres nehmen 
konnte. Können doch selbst weltliche Herren in ihren 
Reichen nicht die Freiheit des Handels hindern, wie 
oben mit Gründen der Vernunft und unter Berufung 
auf juristische Autoritäten dargelegt worden ist. Es 
muß also zugegeben werden, daß gegenübe~ dem 
ewigen Natur- und Völkerrecht, aus dem diese für 
alle Zeiten geltende Freiheit herstammt, die Autorität 
des Papstes kraftlos ist. 

Elftes Kapitel. 

De·r Handel mit Indien gehört den Portugiesen nicht 
aul Grund der Verjährung oder der Gewohnheit. 

Bleibt endlich die Verjährung oder wenn man 
lieber will, das Gewohnheitsrecht 1). Aber wir haben 

1) Siehe Kap. 7. 
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schon mit V asquius gezeigt, daß weder dieses noch 
jenes unter freien Nationen oder den Fürsten ver
schiedener Völker gilt und auch nicht ursprüngliches 
Recht brechen kann. Es kann daher auch hier die 
Zeit nicht das Recht, Handel zu treiben, zu einem 
Eigentumsrechte machen, weil der Handel nicht die 
Charaktermerkmale des Eigentums trägt. Also kann 
man sich hier weder auf einen Rechtsgrund noch auf 
guten Glauben berufen, ohne den nach dem kanoni
schen Recht Verjährung nicht Recht, sondern Un
recht genannt wird. Ja selbst der scheinbare Besitz 
des Handels gründet sich wohl nicht auf ein Sonder
recht, sondern auf ein alle Menschen gleichmäßig 
umfassendes Recht. Andere Nationen haben, wenn 
sie vielleicht den Handel mit Indien vernach
lässigten, dies nicht den Portugiesen zuliebe ge
tan, sondern weil sie es so für vorteilhafter hielten; 
das hindert sie aber nicht daran, wenn der Nutzen 
es gebietet, zu tun, was sie früher nicht taten. Als 
gewisseste Regel nennen nämlich die Rechtsgelehrten: 
„Von Verjährung oder Gewohnheitsrecht kann, wenn 
es sich auch um einen Zeitraum von tausend Jahren 
handelte, bei einem Vorgehen, das meinem freien Er
messen oder Zweckmäßigkeitsrücksichten überlassen 
ist, nicht die Rede sein, indem ich damit eben nur 
das ausführe, wozu ich in der Lage bin, und kein neues 
Recht schaffe", und V asquius lehrt, daß damit neue 
Ansprüche Berechtigung erhalten und Ansprüche an
derer aufgehoben werden. Denn man kann mich nicht 
dazu zwingen, was ich freiwillig getan habe, und man 
kann mich auch nicht zwingen zu unterlassen, was 
ich nicht getan habe. Was würde sonst törichter sein 
als uns für alle Zukunft das Recht abzustreiten, im 
geg~benen Falle mit anderen Handel zu treiben, aus 
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dem Gnmde, weil wir nicht immer jeder mit dem 
anderen Handel treiben können! Und ebenso bemerkt 
Vasquius sehr richtig, daß sich niemals feststellen 
läßt, ob etwas mehr gezwungen als freiwillig getan 
ist, auch wenn der Zeitraum, um den es sich handelt, 

. noch so groß ist 2). Wollte man also auch zugeben, 
die Portugiesen hätten ihre Vorzugsstellung erzwun
gen, so könnten sie doch daraus ein Recht nicht her
leiten, weil ihr Vorgehen dem Naturrecht widerstrei
ten und dem ganzen Menschengeschlecht zum Scha
den gereichen würde. Diese Vorzugsstellung hätte 
aber auch seit unvordenklicher Zeit aufrecht erhalten 
werden müssen. Jeder weiß aber, daß vor noch nicht 
hundert Jahren Venedig über Alexandria fast clen 
ganzen indischen Handel beherrschte. Der Zwang 
hätte ferner so tatkräftig ausgeübt werden müssen, 
daß ein Zuwiderhandeln ausgeschlossen war. In der 
Tat aber leisteten Franzosen, Engländer und andere 
Widerstand'. Und endlich genügt es nicht, nur einige 
zur Anerkennung zu zwingen, sondern es ist erfor
derlich, daß alle gezwungen worden sind, da bei einer 
einzigen Ausnahme jedem in Sachen der Allgemein
heit die Freiheit des Handelns gewahrt bleibt. Der 
Anspruch ist also durchaus zu Unrecht erhoben. 

2 ) Das Zitat aus Vasquius ist, wie meist aus diesem Schrift
steller, irrig, es weist wohl auf Kap, 57 § 10 (a, a. 0 . BI. 143). 

Grotius, Voa der Freibeit des Meeres. 6 
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Zwölftes Kapitel. 

Es verstößt gegen die Billigkeit, wenn die Portugiesen 
andere am Handel hindern. 

• Aus dem Gesagten kann man recht die blinde 
Habgier der Portugiesen erkennen, ·die, um nur ja 
keinen Anteil am Gewinn zu gestatten, ihr Gewissen 
mit Gründen zu beschwichtigen suchen, die selbst 
spanische Gelehrte im selben Falle als vollständig 
nichtig bezeichnen 1.). Sie geben, so weit sie es tun 
dürfen, deutlich genug zu, daß alle Ansprüche, 'die 
man auf Indien erhebt, ohne Rechtsgrund sind und 
fügen noch hinzu, daß die Frage auch von theolo
gischer Seite niemals aufrichtige Billigung gefunden 
habe. Ganz zu Unrecht beklagen sich ja die Portu
giesen darüber, daß sie ihres Gewinns durch die vielen 
Mitbewerber verlustig gingen. Es gehört zu den 
grundlegenden Sätzen des Rechts, daß von Ränken 
und Betrug, ja nicht einmal von Schädi
gung fremder Interessen die Rede nicht 
sein kann, wenn man nur sein eigenes Recht 
au s ü b t. Ganz besonders trifft dies zu, wenn man 
etwas in der Absicht tut, sein eigenes Vermögen zu 
vermehren, ohne einem andern schaden zu wollen. Auf 
das Ursächliche hat man sei~ Augenmerk zu richten, 
nicht auf die unbeabsichtigte Folge. So können wir 
denn ganz in Übereinstimmung mit Ulpian sagen, daß 
jener keinen Schaden zufügt, sondern nur einem an-

1 ) Die einzige der zahlreichen aus dem Corpus J uris hier 
angezogenen Stellen1 die einigermaßen herpaßt, ist L 151 De 
diversis regulis iuris antiqui (Dig. SO, 17), aber auch diese ist 
höchst selbstverständlich. ,,Nemo damnum facit, nisi qui id 
fecit, quod facere ius non habet." 
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dern den Gewinn streitig macht, den dieser früher 
hatte. Es ist aber ganz natürlich und im Sinn von 
Recht und Billigkeit, daß jeder auf einen Gewinn 
Anspruch erhebt, der allen gleichmäßig winkt, selbst 
wenn ein anderer ihn früher für sich ausbeutete. 
Keiner wird auf einen Handwerker hören, der sich 
darüber beklagt, daß ein anderer seiner Zunft ihm 
seinen Vorteil schmälert. Die Sache der Niederländer 
aber ist um so gerechter, weil ihr Nutzen dabei mit 
dem: Nutzen des ganzen Menschengeschlechts ver
knüpft ist, den die Portugiesen zu vernichten drohen. 
Man kann auch nicht behaupten, sie wollten nur, wie 
Vasquius in einem ähnlichen Fall zeigt, ein Beispiel 
zu tätiger Nacheiferung aufstellen. Ein solches Vor
geben wird man ganz ablehnen, wenn man nicht den 
Nachweis erbracht sieht, daß es nicht mir zu einem 
Wettstreit in gutem, sondern in edelstem Sinne führt 
nach dem Worte Hesiods: aya:J~ ö't1et~ ~OE fleo~oi<ft, 

gut ist dieser W ettstrcit den Menschen. V asquius 
sagt, wenn jemand aus Barmherzigkeit in Zeiten 
großen Mangels Getreide unter ·dem Preise verkaufte, 
würde dadurch die ruchlose Hartherzigkeit von Leu
ten gehindert werden, die trotz schrecklichen Mangels 
das ihre teurer verkaufen wollten. Auf diese Weise 
würden allerdings die Einkünfte der anderen ge
schmälert; aber, sagt er, ,,sie werden geschmä
lert zum Vorteil der Gesamtheit.· Möchten 
doch so die Einkünfte aller Fürsten und 
Tyrannen der Welt geschmälert werden! " 
Kann es also etwas Unbilligeres geben, als daß sich 
die Spanier den ganzen Erdkreis tributpflichtig 
machen, so daß man nur mit ihr~r Einwilligung kaufen 
und verkaufen kann? In allen Staaten verfolgt man 
Habgierige mit Haß und selbst mit Strafen. Keine 

6* 
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Sorte von Menschen gilt als so verrucht, wie Korn
wucherer. Und das mit Recht. Denn sie ver
sündigen sich an der Natur, die ihre Früchte trägt 
für jedermann. Ein neuentdeckter Handelszweig 
darf unmöglich nur einigen wenigen Nutzen bringen, 
sondern muß dazu dienen, den Mangel hier durch 
den Überfluß dort auszugleichen mit billiger Berück
sichtigung aller derer, die Gefahr und Mühe der Meer
fahrt auf sich nehmen. Schon im einzelnen Staat, 
d. h. in der kleineren menschlichen Gemeinschaft, 
gilt ein Monopol als drückend und verderblich, ist es 
da in der großen Gemeinschaft aller Menschen nicht 
ganz unerträglich, daß die Spanier gewissermaßen das 
Handelsmonopol der ganzen Welt besitzen? Ambro
sius schilt auf die, welche ·die Meere abschließen, 
Augustin auf die, welche die Straßen sperren, Gregor 
von N azianz auf die Kaufleute, welche Waren auf
kaufen und zurückhalten, um, wie er selbst sehr 
treffend sagt, aus dem Mangel der andern allein Ge
winn zu ziehen (xarnneayµa 'u11on:a1, -i-~~ ivoEta~). Ja 
nach der Ansicht dieses frommen weisen Mannes muß 
laut verwünscht und verflucht werden, wer Lebens
mittel zurückhält und dadurch das Getreide im Preise 
steigert (o uvvixoov ui-i-ov 011µoxa'T:a(!a'1:o~). Mögen also 
die Portugiesen klagen soviel und solange sie wollen, 
man schmälere ihren V er dienst, Die Niederländer 
antworten: wir sorgen für den unsern. Wozu die 
Entrüstung, daß wir auch nach jener Windrichtung 
und in jene Meere fahren? Wer hat euch jenen Ver
'dienst für alle Zeit versprochen? Wir lassen euch 
euren Verdienst, wie wir mit unserem zufrieden sind. 
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Dreizehntes Kapitel. 

Die Niederländer haben ein Recht aul den Handel 
mit Indien im Frieden so gut wie während eines 

Waffenstillstands und im Kriege. 

Recht und Billigkeit fordert also, ·daß wir wie 
jeder andere freien Handel mit Indien haben, Wir 
haben aber noch festzustellen, daß wir diese auf 'die 
Natur gegründete Freiheit besitzen, ·gleichgültig ob 
Frieden, Waffenstillstand oder Krieg ist. Es gibt 
bekanntlich zwei Arten von Frieden, einen Frieden 
gleichen Rechts, einen anderen ungleichen Rechts. 
(Die Griechen nennen den ersteren uvv.:>n;c11v i~ tuov, 
den anderen urro11öa~ i~ irrn:ayµrfroov.) Der erstere ist 
ein Frieden zwischen Männern, der andere ein Frie
den knechtischer Gesinnung. Demosthenes sagt in 
seiner Rede über die Freiheit von Rhodos : ,,,ud 
,,.o, xef/ 1:0V~ {Jov).oµivov~ ilEv:Heov~ ElJlal, -i-a~ i;r, 1:r.öv 
lrrii-ayµcii-ov <Tvv&xa~ gmfyEw, (0~ iyyv, '1ovJ.6ia~ ovo'a~. 
,,Wer frei sein will, muß sich vor Verträgen hüten, 
die auf Befehle zurückgehen, da sie fast soviel wie · 
Sklaverei bedeuten."1

) Solcher Art sind alle Ab
machungen, durch die nur ein Teil in seinem Rechte 
geschmälert wird. (Nach der Definition des Isokrates, 
der von rrqouayµarn, spricht als 1:a i-ov~ li-ieov~ V.ar-
1:oiina naea 1:0 olxaiov.) Wenn nämlich, nach Cicero, 
Kriege geführt werden müssen, um ohne Schmälerung 
des Rechts im Frieden zu leben,, so folgt nach dem
selben Schriftsteller, daß man bei einem Knechtsver
trag nicht von Frieden sprechen kann, sondern nur 

1 ) Grotius übersetzt: ,,eos, qui volunt esse liberi, oportet 
omnes conditiones, quibus leges imponunter, ita fugere, tanquam 
quae proximae sunt servituti." 
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bei ungestörtem Genuß der Freiheit. Nach dem Ur
teil mehrerer Philosophen und Theologen unterschei
den sich Frieden und Gerechtigkeit mehr dem Namen 
als dem Wesen nach und ist Frieden nicht ein irgend
wie geartetes Nebeneinanderleben, sondern festge
regelte Eintracht. Wenn aber ein Waffenstillstand 
abgeschlossen wird, so darf nach der Natur eines 
Waffenstillstandes offenbar in dieser Zeit ·die Lage 
des einen Vertragschließenden sich nicht verschlech
tern, da er nur auf der Grundlage des augenblick
lichen Besitzstandes geschlossen werden kann. Wenµ 
wir aber durch ·die Unbilligkeit der Feinde wieder in 
den Krieg gestoßen werden, so muß uns unsere gute 
Sache das Gefühl des Rechts und der Hoffnung und 
Vertrauen auf guten Ausgang geben, denn 'OnEe Jv 
äv Alan-WJJ'tae µixee övva'tOV 7HXV'E6~ nolEµovae, n-Eei ia 1 

-iov nJ.EovEwuiv ovx ov·u.d~ : Wird ihr gutes R~ht 
verletzt, wehren sich alle, so lange sie nur können, 
Aussicht auf Bereicherung allein gibt keine so feste 
Entschlußkraft. Kaiser Alexander hat dasselbe mit 
folgenden Worten ausgedrückt: ,,r:o µsv äev:ev aoixwv 1 

Eerwv ovx arvwµova . ~XEt 't~V n-edx),lTJflf,V, 'tO ,JE 'r:OV~ 

oxlovv1:a~ dn-o<JEIE<f:J-ae' EWU 't~~'. aya:J-~~ <fVVEe01;o'EOO~ 

~XEl 'tO :J-a~eaUov, xal EX '1,0V µ~ aöexsiv d).l'aµiva<f9ae, 

vJraexse -io Evdm: ,,Ein Gegner, der ohne Grund Streit 
beginnt, erweckt durch seine Herausforderung ge
rechte Erbitterung. Ist aber der Angreifer erst ein-
mal abgesc'hlagen worden, wie das ·gute Gewissen 'der 
Angegriffenen, die Unrecht abwehren, nicht Unrecht 
zufügen wollen, zuversichtlich hoffen läßt, dann wächst 
auch ihr Zutrauen." Ist es also nötig, dann segle 
hinaus, unbesiegbares Volk, und kämpfe kühn für 
deine und aller Menschen Freiheit. , 
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,.Mag auch der Feind dich jetzt mit zahllosen Schiffen bedräuen, 
Glaub mir, Poseidon selbst hegt ihnen bitteren Groll, 
Schreckliche Waffen dir droh'n, doch mag ihrer noch so viel 

scheinen: 
Hinter dem schreckenden Schein birgt sich nur heimliche Angst. 
Ist deine Sache gerecht, wird's auch an Kraft nicht gebrechen. 
Kraftlos sinkt nur die Hand, kämpft nicht die Ehre für dich," 2) 

Viele und selbst Augustin glauben, daß ein harm
loser Wanderer, dem in frezp.den Landen der Durch
zug verweigert wird, gerechterweise zu den Waffen 
greift. Um wieviel mehr ist man dann berechtigt, 
wenn man auf dem Meere, das nach dem Naturgesetz 
allen gemeinsam ist, gemeinsamen und harmlosen 
Nutzen beansprucht? Man hat Völker gerechterweise 
bekämpft, die auf ihrem Boden anderen Menschen 
Handel verwehrten. Wie soll man gegen jene ver• 
fahren, die andere Völker, mit welchen sie gar nichts 
zu schaffen haben, mit Gewalt voneinander trennen 
und ihren wechselseitigen Handel verhindern? Wenn 
dieser Fall vor ein Gericht gezogen würde, so wäre 
wohl kein Zweifel, wie der Spruch ~ines guten Rich„ 
ters ausfallen müßte. So spricht ·das Gesetz: Keiner 
darf gehindert werden, auf öffentlichem Flusse mit 
einem Schiff oder einem Floß zu fahren oder die 
Ladung am Ufer zu löschen. Die Juristen, z. B. 
Labeo, lehren, daß dies prätorianische Interdikt auch 
vom Meere und seinem Gestade ·gilt, ·denn, wie der 
Prätor untersagt, in einem öffentlichen Fluß oder an 
seinem Ufer Vorkehrungen zu treffen, durch welche 
Landung und Fahrt behindert wird, so erklärte Labeo, 
dies gelte auch vom Meere, auch im Meere oder an 
seinem Gestade dürfe man keine Vorkehrungen tref. 
fen, wodurch Hafen, Landung und Fahrt behindert 

2 } Properz, Elegien Buch 5 (nicht 4), El. 6. 
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werden. Wenn aber jemand auf dem Meere zu fah
ren gehindert wird oder gehindert wird, ohne be
sondere Erlaubnis sein Kaufmannsgut zu veräußern 
oder seinen Vorteil wahrzunehmen, ist dies nach 
'der Erklärung Ulpians eine Beugung des Rechts. 
Die Theologen endlich und die Schriftsteller, welche 
sogenannte Gewissensfälle behandeln, kommen darin 
überein, daß ein Mensch, der einen anderen hindert 
zu kaufen oder zu verkaufen oder seinen eigenen 
Nutzen ·dem des Staates und der Gesamtheit voran
stellt oder einen anderen irgendwie in seinen allge
meinen Rechten hindert, zu vollkommenem Schaden
ersatz durch gerechten Schiedsspruch verpflichtet ist. 
Danach würde also ein ·gerechter Richter den Nieder
ländern die Freiheit 'des Handels zusprechen, den 
Portugiesen aber und anderen, welche diese Freiheit 
behindern, jedes gewalttätige Vorgehen verbieten und 
sie zum Schadenersatz verpflichten. 

Dieser richterliche Schiedsspruch wird, wenn nun 
einmal kein Gericht abgehalten werden kann, in ge
rechtem Kriege erwirkt werden. Augustin sagt: das 
Unrecht des Feindes kann einen Krieg zu einem 
gerechten machen. Und Cicero schreibt: es gibt 
zwei Arten zu streiten, eine auf ·dem Wege der 
Verhandlung, die andere auf dem der Gewalt; wenn 
man den ersten Weg nicht gehen kann, bleibt einem 
nur der andere übrig. König Theodorich aber sagt: 
man muß zu den Waffen greifen, wenn bei dem 
Gegner die Gerechtigkeit keine ·Stätte hat. Noch 
näher berührt Pomponius unseren Fall, 'der er
klärt, man müsse jemand, der zum Schaden der 
anderen eine Sache, die allen gemeinsam gehört, 
an sich reißt, durch handgreifliche Gewalt daran 
hindern. Auch die Theologen sind der Ansicht, daß 
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ebenso, wie ein Krieg zur Verteidigung von Hao un"d 
Gut als gerecht anzusehen ist, auch ein Krieg für 
solche Güter berechtigt ist, die nach Naturrecht allen 
gemeinsam ·gehiören, Daher können Leute, welche 
Wege sperren und das Entladen der Schiffe hindern, 
nach ihrer Meinung auch ohne staatliche Vollmacht 
bei handhafter Tat belangt werden. Unter diesen 
Umständen brauchen wir nicht zu fürchten, daß Gott 
das Beginnen unserer Feinde fördert, die das von 
ihm selbst eingesetzte unbestreitbare Recht der Natur 
verletzen, und das die Menschen selbst es, ohne Sühne 
zu fordern, hinnehmen, wenn unsere Feinde allein um 
ihres Gewinnes willen den Nutzen der gesamten 
Menschheit schädigen, 



Anhang_ 

Da uns in diesen Tagen sehr viele Briefe "des 
Königs von Spanien zu Händen gekommen sind, aus · 
denen klar und deutlich sein und der Portugiesen Vor
gehen zu erkennen ist, scheint es der Mühe wert, zwei 
von denjenigen, die unseren Fall behandeln, in über
setzu~ wiederzugeben. 

Mein lieber Vizekönig, Don Martinus Alfonsus 
de Castro. Hierdurch gelangt an Euch ein Abdruck des 
von_ mir erlassenen Ediktes, durch das ich aus Grün
den, die 'darin ausdrücklich ausgesprochen sind, und 
noch aus anderen bestimmten Gründen jeden Handel 
von Ausländern in Indien und anderen überseeischen 
Ländern verbiete. Da diese Angelegenheit von höch
ster Wichtigkeit und größtem Vorteile ist und mit 
allem Nachdruck durchgeführt werden muß, befehle 
ich Euch, sofort nach dem Empfang dieses Briefes und 
Ediktes für seine Veröffentlichung an allen Plätzen 
und in allen Teilen des Reiches mit allen Mitteln zu 
sorgen. über die Durchführung des Ediktes werdet 
Ihr ohne Ansehen der Person, des Standes, Alters 
und Berufs wachen; hierbei gilt keine Frist und Ent
schuldigung; das Mandat ist durchzuführen auf ·dem 
Wege strenger Exekution ohne jede Behinderung, 
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Appellation oder Beschwerde irgendwelcher Art. Ich 
befehle daher, daß das Edikt von den Beamten, denen 
die Vollstreckung obliegt, ausgeführt wird und daß 
ihnen bedeutet werde, sie würden mir durch ein Zu
widerhandeln einen schlechten Dienst erweisen und 
ich würde sie mit Amtsentsetzung bestrafen. Es ist 
mir berichtet worden, in jenen Ländern hielten sich 
zahlreiche Ausländer verschiedenster Herkunft auf, 
Italiener, Franzosen, Deutsche und Belgier; der 
größere Teil von ihnen ist augenscheinlich über Per
sien und die Türkei ·dorthin gekommen, nicht über 
unser Reich. Es könnten bei den strengen Vorschriften 
dieses Ediktes mannigfache Schwierigkeiten entstehen, 
wenn sie sich zu den Mauren flüchteten und den Nach
barn die Beschaffenheit meiner Befestigungsanlagen 
mitteilten und ihnen die We·ge angäben, wie sie mir 
schaden könnten: ich will 'daher, daß Ihr dies Edikt 
so ausführt, wie es die Lage und die Zeit erfordern 
und daß Ihr Eure Klugheit anwendet, jene Schwierig
keiten zu vermeiden. Sorgt dafür, daß Ihr alle Aus
länder in Eurer Gewalt habt und über sie wacht je 
nach ihrer Persönlichkeit, so daß sie gegen mein Reich 
nichts zu unternehmen vermögen, und daß ich ·das Ziel 
erreiche, das ich mir durch dieses Edikt gesetzt habe." 

Lissabon, den 28. November 1606. 

, Unter dem königlichen Siegel. An meinen Rat un'd 
Vizekönig Indiens Don Martinus Alfonsus de Castro. 

Mein lieber Vizekönig! Zwar weiß ich sicher, daß 
seit Eurer Anwesenheit bei der Kraft, die Ihr auf die 
Dinge des Ostens verwendet, die feindseligen Hollän
der, welche sich dort eingenistet haben und die Einge
bornen, welche ihnen Aufnahme gewähren, so ge-



92 Anhang. 

züchtigt sind, daß weder die einen noch die anderen 
etwas dergleichen in Zukunft zu tun wagen werden. 
Doch es wird gut sein, daß Ihr zu besserem Schutze 
eine gut ausgerüstete, hierfür geeignete Flotte, wenn 
Ihr nach Goa zurückkehrt, in jenen Meeresgegenden 
zurücklaßt unter dem Kommando des Andreas F ur
tado Mendoza oder eines anderen, den Ihr hierfür _ 
etwa noch geeigneter halten solltet; bei Eurer mir stets 
erwiesenen Ergebenheit vertraue ich darauf, daß Ihi: 
hierbei nur meinen Nutzen im Auge haben werdet. 

Madri"d, den 27. Januar 1607. 

Unter dem königlichen Siegel. An meinen Rat und 
Vizekönig Indiens Don Martinus Alfonsus de Castro. 
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- Metaphysik der Sitten. 1907. M. 4.60 
- Schriften z. Geschichtsphilosophie, Ethik u. Politik. M. 3.-
- Zum ewigen Frieden. Mit Darstellung der Entwicklung des 

Friedensgedankens. 2. Aufl. 1919. kart. M. 3.80 
Lecky. Geschichte des Geistes der Aill'klärung in Europa, 

seiner Entstehung und seines Einflusses. M.· 7 .-
Leibniz. Deutsche Schriften. Herausg. von W. Sc h m i e d -

Kowarzik. 
Bd. I. Muttersprache und völkische Gesinnung. 1916. M. 2.
Bd. II. Vaterland und Reichspolitik. 1916. M. 2.-

Macchiavelli, N. Vom Staate (Erörterungen über die erste 
Dekade des Livius). kart. M. 3.50 

- Der Fürst. kart. M. 1.50 
Milton, John. Politische Hauptschriften. übersetzt und mit 

Anm. vers. von Wilh. Bernhardi. 3 Bde. M. 6.-
Aus dem Inhalt: Von der weltlichen Macht in kirchlichen Angelegenheiten. -

Über Erziehung. - Areopagitica. - Eine Rede für die Freiheit der Presse. - Die Lehre 
und Wissenschaft von der Ehescheidung. - EISte und zweite Verteidigung des englischen 
Volkes. - Eikonoklastes. - Von der Reformation in England. - Der Grund des Kirchen
regiments. - Der gerade und leichte Weg zur Herstellung einer freien Republik. - v~ r
teidigung gegen den geistlichen Alexander Morus. 

Plato. Der Staat. übersetzt von 0. A p e lt. 1916. M. 7.50 
- Politikos. 1914. M. 4.-
- Gesetze. 2 Bände. 1916. je M. 7.50 
Schiller. über die ästhetische Erziehung des Menschen. M. 1.80 

- Schleiermacher. Akademieabhandlungen ethischen Inhalts. 
Herausgegeben von 0. Br a u n. 1910. M: 2.-

I n halt: Tugendbegriff, Pflichtbegriff, Naturgesetz und Sittengesetz, Begriff des Er
laubten, Begriff des ho chsten Gutes, Beruf des Staates zur Erziehung, Begriff des 
großen Mannes. 

Shaftesbury. Untersuchung über die Tugend. 1905. 
Spinoza. Theologisch-Politischer Traktat. 1908. 
- Abhandlung vom Staate. 1907, 

M. 2.50 
M. 5.40 
M. 3.-
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Alphabetisch geordnetes Verzeichnis 
der 

PHILOSOPHISCHEN BIBLIOTHEK 

Sammlung der philoso- ffi 
phischen Hauptwerke 
alter und neuer Zeit. 

Mit ausführlichen Ein
leitungen sowie Sach
und Namenregistern. 

sowie der Sammlungen 

' Bibliotheca Philosophorum 
und 

Hauptwerke der Philosophie in 

Originalgetreuen Neudrucken 

Die nP/zilosophisclze Bibliothek" verdient ganz besonders das 
Interesse des kaufenden Publikums, das nicht nur auf Billigkeit 
seiner Philosophen-Ausgaben W11rt legt, sondern zagleich Werke i1on · 
solider und anerkannter wis:;ew,;chaftliclter A'rl>eit und würdiger, 
wenn auch sachlich-einfacher Au.-.l!ltattung haben will. 

Literarischer Ratgeber des Diirerbwzdes 1913. 

Eine Nummernübersicht der Sammlung befindet sich auf S. 8 de Umschlags. 

/b D' .Alembert' Einleitung in die französ. Enzyklopädie v. 1751 (Dis
cours preliminaire). Hrsg-. u. erl. v. E.Hirscbberg-. 1911. geb. 5.Ml 

a I. Teil: Text. ... r XI II, 153 u. 11 S. • 2.60 
b II. Teil: Erläuterungen. VIII. 192 S. . . . . 1.50 

In ungewöhnlich brauchbarer Weise hat K Hir chbrrg d•Alemborts Ein
leitung in die frimzösische F.nzyklopiidie Ton 1761 (den Di;,c•our!I prelimi
naire) herau~gegeben, so z •ar, daß die Au~gabe als llie lauge ennin rhte 
Einleitung in das ganze Denken jPn{lr wunderbaron Epoche der Befrei
ung, der wir o unendlich viel \'Ordanken, ~elten darf'. Sie ist formal ein„ 
l\Insterleistung: alle erdenklichen hiograph1schen, hi torischen und philo
sophischen Erklärungen sind gesrhickt und leicht faßlich ang-ebr;.cht, uud 
ao ist die Lektiire des „discours" für jeden Gebildeten möglich und frucht-
bar gemacht. Literarischer Hutgeber des Dfuerbundes . 

Ardigo siehe Bluwstein, Abt. YI, S. 26. 
1 Aristoteles. Po,etik. .... euauflage in Vorbereitung. 
a Metaphysik. Übers., erläut. u. m. e. Lebensbeschreibung versehen 

von Dr. E. Ro lfes. Bd. I. 1904. 18, 162 u. 36 ~- . . . 3.50 
3 - ßd. II. 1904. 164 u. 46 S. . . . . . . . . . • 3.50 

Da~ Yorliegende Werk ist mit hosonderer .Freude 7.u hegriißcn. Der Urtext 
der ari toteli eben Schriften hietet ja . elh t dem gewiegte ten Philologon 
ganz uul.leror<lentlic:he Schwierigkeiten. und ohne philo,ophbche Srhulung 
sind üheruus ,·ielo ~·t llen der uristoteli chen l\letu.physik, tlieser vielleiC'ht 
B(•hwirrigsten rhrift des lt rtum:s, elb t einem "chufainnigc'll GeLte 
rhlechterrling unver täntllirh . Da iRt es nun gewiß hoch,,,rrlien thrh, die 

aristoteli c•hPn Schriften in trefflicher Über ctzung mit gediegenem Knmrnen-
r weiten Kreisen zugiinglich zu machen . ratholik. 

Verlag von Felix Meiner m Leipzig. 



2 Alphabetisches Verzeichnis. 
Ba11<l 

4 Aristoteles. Über die Seele. Neu übersetzt von Gymn.-Dir. Dr. Adolf 
Busse. 1911. XX, 94 u. 27 S. . 3.-

5 - :Nikomacbische Ethik. 2 . .Aufl. Neu übersetzt und erläut. von Dr. 
theol. E. Rolfes. 1911. XXIV, 234 u. 40 S. . . . 4.f>0 

7 Politik. Neu übers. u. erläut. von Dr. E. Rolf es. 1912. XVI, 
274 u. 60 f:;_. • • • • • b.-

9-13 - Organon. Ubersetzt von Kirchmann u. Rolf es . . 14.-
Darau,s einzeln: 

9 - Kategorien undHermeneutica. Übersetzt von J. H. v. Kirchmann. 
12, 82 s. . . . . . . . . . . . . . 2.-

10 - Erste Analytiken, oder: Lehre von: Schluß. 172 S. . . . 2.50 
11 - Zweite Analytiken, oder: Lehre vom Erkennen. 136 S. . 2.50 
12 Topik. Neu übersetzt vonDr.E.Rolfes. 1919. XVII, 227 S. 7.-
13 Sophistische Widerlegungen. Neu iibersetzt von Dr. E. Rolf es. 

1918. IX, 80 S. . . . . . . . . . . 2.50 
14-18- - Erläuterungen zum Organon. Von J. H. YOU Kirchmann. 

kompl. 729 S. Gebunden 8.-
Michelis, F. Aristoteles peri hermeneias librum pro restituendo totius 

philosophiae fundamento interpretatus est. 87 S. . . 2.40 
Neuhäuser, J. Aristoteles' Lehre von dem sinnlichen Erkenntnis-

vermögen und seinen Organen. 136 S. . 2.-
R o th en b ü c her, .A. Das System der Pytbagoräer nach den Angaben 

des Aristoteles. 87 S. . • • . 1.50 
.A.venarius, Ed., siehe Raab, Aht. VI, S. 29. 
llayie, P., siehe Eucken, Abt. VI, S. 27. 

* lleecaria, Cesare. Über Verbrechen und Strafen. Übers., m. Einltg. 
u. Anm. vers. v. K. Esselborn. 1906. VIII, 201 S. . 3.60 

Bt1rgson siehe Meckauer, Abt. VI, S. 28. 

20 Berkeley. A}?handlung über die Prinzipien der menschlichen Er
kenntnis. Ubers. u. mit Anm. versehen von Friedrich Ueber
we~. 5. Aufl. 1917. 166 S. . . . . . . . 2.50 

Wer einen Einblick gewinnen will in die so einfachen und dabei so üher
raschend wirkenden Anfangsfragen des Erkenntnisproblem>!, wer das Gebiet 
der zunächst liegenden Erfahrung nicht -verlassen und doch einmal eine Luft 
atmen will, die der jetzt fast auf allen Gebieten sich herrnrdrängenden 
materialistischen Grundanschauung ,ollständig entgegengesetzt ist, der nehme 
Berkeley zur Hand. Deutsches Prote!<tantenblatt. 

Vol.IV.- The principles ofHuman Knowledge. E<l.ited by T.J.McCorma.ck. 
1913. XVII, 128 p. • . . . . .~ . • • . . 2.50 

102 - Drei Dialoge zwischen Hylas und PbilonotlB. Ubers. u. eingel. von 
Ra.oul Richter. gr. 8°. 1901. XXVII, 131 S. . 2.-

Vol. V. - Three dialogues between Hylas and Philonous. Edited by T. J. 
McCormack. 1913. VII, 136 p. W. portr. . . ·. 2.60 

143 - Theorie der Gesichtswahrnehruung. Mit Vorwort v. Prof. Dr. Paul 
Barth, hrsg. v. Raym und Schmidt. 1912. XII, 152 S. . 3.20 

*) Texte außerhalb der Nummernfolge der Philosophischen :Bibliothek. 
Vol. = Band der Bibliotheca philosophorum (Hauptwerke der Philo

sophie in der Ursprache); Or. =Band der Se.mmlung: HauptwerkP der 
Philosophie in originalgetreuem Neudruck. T=Taschenausgaben. 

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Berkeley. Siris. Obers. v. L. u. F. Raal,. 1913. 24, 139 S. 3.50 
- Alciphron. Übers. u. mit Anm. u. Reg. hrsg. v. L. u. Dr. F. Raab. 

1915. XXXIX, 438 S. 9.-
Bolzano, B. Wissenschaftslehre. In originalgetreuem Neudruck 

herausgeg. von A. Höfler. Band I. 1914. XVI, 572, 2 S. mit 
1 Tafel. - Band II. 1915. VIII, 570 S. . je 12.-

ßruno, Giordano. Von der Ursache, dem Prinzip u. dem Einen. Übers. 
u. erläut. von Ad. Lasson. 3. Aufl.1902. XXIV, 162 S. 2.50 

Busse, J,. Geist und Körper siehe Abt. III, S. 24. 

Cicero. Über das höchste ·Gut und Übel. 346 S. . 
- Drei .Bücher über die Natur der Götter. 262 S. 
- Lehre der Akademie. 176 S. 

• 2.50 
2.-
1.50 

Cohtm, H. Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft siehe Kant, Kritik der 
reinen YC'rnunft, 8. 10. 

l'olm, Jonns. Der Sinn der gegenwärtigen Kultur siehe Abt. TI, S. 26. 

* Comte, Auguste. Die positive Philosophi~. Im Auszuge von Jules 
Rig. 2 Bde. in Groß 8°. 32, 472 S. 12, 524 S. . . . . . 16.-

- Abhandlung über den Geist des Positivismus. Übersetzt u. m. 
Anm. vers. v. Fr. Se brecht. l!H5. XVII, 141 S. . 3.-

„Der Discours sur l•esprit positif bleiht die Quelle, die am klarsten und 
in ,·erdichtester Form llas W esPn df'S reinen Positivismus ausströmt.'· Der 
Heram,geber hut eine gnte J~i11leitnng ges<"hrieben, die sachlich wie biogra
phisch das :N'otweudigste bringt. Die Uher1wtzung scheint mir sehr gelungen, 
die Anmrrlrnngen dringen tief in wic11tig-e Probleme ein und geben gute 
Erläutenmgen. So ist dieser Band eine wiirdige Vermehrung der vortreff-
lichen Bibliothek. Monatsschrüt für höhere Schulen. 

Kühnert, H. Comtes Verhältnis zur Kunst. 1910. 65 S. . 1.
L e v y- B ruh l, L. Die Philosophie Comtes. fibersetzt von H. Molen a a r. 

1902. VI, 288 S. . . . . 4.-
M eh l i s, G. Die Geschichtsphilosophie C.s. 1909. IV, 158 S. 3.-

25 Condillac. Abhandlung über die Empfindungen. Vergriffen. 
Cues, Nikolaus v., sjebe Eucken, Abt. VI, S. 27. 

125 Damasktos von Damaskus. Das Leben des .Philosophen Isidoros. 
Wiederhergestellt, übersetzt und erklärt von R. Asm us. 1911. 
XVI, 126, 58 u. 30 S. . 7.50 

* Dante. • Über die Monarchie. 91 S. 1872. kart. 2.-
Darwln. Seine Bedeutung im Ringen um Weltanschauung und 

Lebenswert. . . . Eleg. kart. M. 1.50 
l11halt: Wil11. BUlsehe, Dari1,ins Vorgänger. - Max Apel, Darwi,1is11ms und 

Pl1ilosophie. - Brunu Wille, Wie die Natiw zwec1cmiissig bildet. - Ediiard David, 
DC1rwü,ismus und soziale Entu·icklung. - R11do7p1~ Penzig, Darwi,,isnms und Ethik. 
- .F'riedrich N0t1ma,m, Religion m1d Dand11is,11113, 

26- Descartes, Rene. Philosophische Werke. Neu übersetzt und mit 
29 · Einleitungen und Gesamtregister versehen von Dr.Art ur B u eh en au. 

In 2 Halbpergamentbände gebunden . . . 30.-
DaratA.B einzeln: 

26 Bd. 1. Abhandlung über die Methode. 3. Aufl. 1919. Die Regeln zur 
Leitung des Geistes. Die Erforschung der Wahrheit durch du 
natürliche Licht. 1906. 82 u. 168 S. . 4.
Die beiden Teile sind auch einzeln zu beziehen (Preis M. 1.20 bezw. M. 2.80). 

Verla& von Felix Meiner in Leipzig. 
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Utmd 

"' Descartes, Rene. Regulae ad directionem ingeuii. Nach der Original
ausgabe v. 1701 hri;1g. von Dr. Art. Buchenau. 1907. IV, 66 S. 1.80 

27 - Meditationen über die Grundlaj!eu der Philosophie mit 
den sämtlichen Einwänden nnd Erwiderungen. In 4. Aufl. 
zum erstenmal vollständig übers. 1915. XIV, 493 S. . . 6.-

Ein lange gehegter Wum1ch der Veran!:!talter von philosophischen Seminar
übungen hat hier Erfüllung gefuuden. Die Objectiones und Responsiones 
gehören nun einmal mit Descartes• Meditationen organisch zusammen. Sie 
stellen einen natürlichen Kommentar dar. der durch nichts ersetzt werden 
kann. Allerdi.ngs gehörte ein hoher buchhändlerischer Idealismus dazu, die 
vollständige Ubersetzung cUeser Stücke zu wagen, die mehr als fünfmal so
viel Raum einnehmen wie die ~led.itationes selbst, und dabei noch fi.ir den 
ganzen Band einen so geringen Preis anzusetzen ... . Es ist alles geschehen, 
um einen genauen und lesbaren Text zu schaffen. Theol. Literaturbericht. 

1'21 - (Nur Text <ler l\Ieditationen-) 78 S. . • . . . . . . • 1.80 
- - Bessere Ausgabe. Mit Porträt D.'s von Franz Hals. 1914. 

78 S. . . . . In Halbpergament gebunden 4 -
Vol . 1 - l\Ieditationes de prima philosophia. Lat. ed. A. Buchenau. 1913. 

IV, 68 p. 1.50 
28 Bd. II. DiePrinzipien der Philosophie. Mit den „Bemerkungen über 

ein gewisses Programm". 3. Aufl., von Dr. Artur Buchenau. 
1,908. 48, 310 s. . . . . , 6.-

29 - Uber die Leidenschaften der Seele. Ubers. u. erläutert von Dr. 
A. Buchenau. 3. Aufl. 1911. XXXII, 120 u. 30 S. Mit dem 
Register d. Gesamtausgabe . . . . 3.50 

Jungmann, K. Rene Descartes. Eine ]~infi.ihrung in seine Werke. 
1908. VIII, 234 S.. . 6.ö0 · 

Schneider, H. Die Stellung Gassendi's zu D. 1904. 68 S. 1.50 
Homer, A. Enz~ klopädie der Philornphie usw. ;,iehe .Abt. VI, S. 26. 

• i,übring, F,. Kursus rler Philosophie siehe .Abt. VI, S . 26. 
Enckeu, R. Gesamm elte Au.fo:it ze - B e1tiäge zur Einführung in die Philosoph~e -

Sduiften ülwr Eurken siehe .;\lit. VI. S . :c;. 

}'echner siehe Ball, St., Abt. VI, S. 27. 
127- Fichte, Joh. Gott!. Werke in 6 Händen. Herausgeg. von Prof. Dr. 
182 F. Medicus. Groß 8°. 1908-12 72.-
127 Bd. 1. Mit Bildnis Fichtes nach der Büste von L. Wichmann. 

1911. CLXXX u. 603 S. . . . 12.-
Einleitung von :M:euicus . S. I-OLXXX. Versuch einer Kritik aller 

OfI~nbarung (1792). S. 1-12ti. - Rezension des Aenesidemos (1794). S.129-Hi4. 
- Über den Begriff der Wissenschaftslehre (1794). S. 155-21\i. - Bestim
mung des Gelehrten (1794). S. 217-274. - Grundlage der ~esamten Wissen
schaftslehre (1704). S. 276-520. - Grundriß des Eigentiimlichen der WissPn• 
schaftslehre in fücksicht auf das theoretische Vermögen (1,96). S. 521-603 

128 Bd. 11. 1908. 759 S. . . 12.-
Grundhige des Naturrechts (1796). s.· 1-890. - Das System der Sitten• 

lf)hre (1798). S. 391-759. 

129 Bd. III. Mit Bildnis Fichtes nach dem Kupfer,;6ch von Schultheis. 
1910. 739 S. . 12.-

Eri;to .Einleitung in nie Wissenschaftslehre (1797). S. 1-84. - Zweit.e 
Einleitung in dio Wissenschaftslehre (1797) . S. 35-102. - Versuch einer 
neuen Darstellung der ·wissenschaftslehre (1797). S. 103-118. - J>ie philo
sophischen Sc,hrifüm zum Atheismusstreit (1796-1800). S. 119-260. - Die 
Bt:1,;timmung des .i\lenschcn (1~00). S. 2ö1-416. - Der gescblo-.sene Handl'l~
staat (1800). S. 417-644. - Sonnenkla1·er J~eriebt an das griiöere Publikum 
über das eigentliche \\rasen der neueren Philosophie (1801). S. 545-644. -
Friedrich Nicolais Leben und sonderbare Meinungen (1h01). S. 645-739. 

Verlag von Felix Meiner in Leipzig, 
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Fichte. Bd. IV. 1908. 648 S. . . 12.-
Darstl'llung der l,Vissenschaftslehre. Aus dem J~hre 1801. S. 1-164. -

Die Wissenscha.rtslehre. Vorgetragen im Jahre lS0t. S. 165-392. - Die 
Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalter, (1806). S . SIIS-648. 

Sd. V. Mit Bildnis Fichtes nach deml\Iedaillon von Wichmann, 
1910. 6!12 8. . . 12.-

'Über das Wesen des Gelehrten (l!l06). S. l-102. -Anweisung zum seligen 
Leben (1806). S. 103-308. - Bericht über c!en Begriff der Wissenscbaft!<lehre 
ttnd die bisherigen Schicksale ders. (1806). S. 809-356. - Zu „Jacobi an 
.Fichte" (1607). S. 357-864. - Reden an die deutsche Nation (1808). S . 366-610. 
- Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriß (1810). S. 611- G28 . 
- Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1811). S. 629-692 . 

Bd. VI. l\Iit dem Gesamtregister. 1912. IV, ö80 S. . . 12.-
In halt: System der Sittenlehre (1S12). S. 1-118. - Über das Verhält

nis der Logik zur Philosophie oder tri:1nszendentale Logik (1812). S. 110 - 416. 
- Die StaRtslehre oder über das Verhältnis des Urstaates zum Vernnnft. 
reiche (1818). R. 417-625 . - Register der Gesamtausgabe. S. 626-680. 

In Einzelausgaben ert;chienen. daraus: 
Fichte. Atheismusstreit, Die philosophischen Schriften zum. .Mit Ein-

leitung v. F. l\fedicu . XXXIII, 142 S. 3.50 
Inhalt: Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche \Velt

regierung. - Forberg, Entwicklung dtis:Begriffs der Religion. -Fichte, 
Appellation an das Publikum über die ihm beigemessenen atheistischen 
Außerungen. Eine Schrift, clie man erst zn lesen bittet, ehe man sie kon
fiszjert. - RücJ;.erinnemngen., Antworten, Fragen. Eine Schrift, die den Streit
punl:t gena.n anzugeben bestimmt ist. - Aus e. Privatschreiben (im Jan. 1800). 

Begriff der Wissenschaftslehre. IV, 61 S. 2.
Bericht, Sonnenklarer, über das eigentliche Wesen der neueren 
Philosophie. IV, 102 S. 2.50 
Bestimmung des Menschen. 2. Aufl. 1916. IV, 165S. . 2.50 

-J,81 a - Über den Gelehrten: Bestimmung des Gelehrten (1794) 
Wesen des Gelehrten (1806) - Bestimmung des Gelehrten (1811). 

' IV, 2~4 S. . . . . . . . , . . . . . . . . • . 4.50 
127b - Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794). l\Iit Einleitung 

von F. Metlicus. XXX, 245 S. . . . . . . . . . 5.-
l27c - Grundriß Jcs Eigentümlichen der W.-L. IV, 83 S. 2.50 
130 b Grundziige des gegenwärtigen Zeitalters. IV, 255 S. 4.50 
182b - Logik, Transzenuentale. IV, 296 S. 6.-
128b - Naturrecht. IV, 389 S. 1.-
129{ - Nicolais Leben und sonderbare l\.[einungen. IV, 95 8. 2.50 
131c - Reden an die deutsche Nation. 3. Aufl. 1919. 250 S. . 3.50 

128a 
J!J2a 

182c 

rol!stiindige Ausgabe mit ~ämtl. Zusätzen. 

Sittenlehre von 1798. IV, 371 S. 
Sittenlehre von 1812. IV, 118 S. 
Staablehre. IV, 210 S. . . . . . . 

6.-
3.-
4.-

Enthält µ. a . die Betrarhtungen: Über den Begriff des -wabrbaften 
Krieges - Uber Napoleon. 

130 a - Wissenschaftslehre von 1801 u. 1804. 396 S. 7.60 
Au/Jerhalb der Gesamtaitsgabe erschienen: 

30 Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Herausgegeben von J. H. 
v. Kirchmann. ,202 S. . 2.-

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Banlf 

* }'iehte. Ideen über Gott und Unsterblichkeit. Zwei religionsphilo
sophische Vorlesungen aus der Zeit vor dem Atheismusstreit. Nach 
e. verschollenen Druck neu hrsg. v. Fr. B üchsel. 1914. 66 S. 2.

Bisher unter einem irreführenden Titel verborgen und selbst den besten 
Fichtekennern unbekannt, sind die beiden Vorlesungen für die Erkenntnis 
des Werdens der Fichteschen Religionsphilosophie und als geschlossenste 

Or. 6 
]2arstellung derselben ,on höchster Bedeutung. 
Uber den Begriff <les wahrhaftep. Krieges. Anschließend: Rede 
an seine Zuhörer bei Abbrechung der Vorlesungen am 19. Febr. 
1813. Originalgetr. Neudruck der Erstausg. 1914. VI, 87 S. 1.50 

120 - ,,Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren 
Lehranstalt". Zusammen mit Schleiermachers und Steffens' 
Universitätsschriften mit ausfö.hrl. Einltg. hrsg. v. Prof. Dr. Eduard 
Spranger. 2. Ausgahe. tn19. XLIII u. 291 S. . 4.
Machiavell. Nebst einem Briefe Karls v. Clausewitz an Jf. Kritische 

* 

* 

Ausgabe von Hans Schulz. 1918. XXII, 65 S. . 1.40 
Der Patriotismus und sein Gegenteil. Patriotische Dialogen. .. y ach 
der Handschrift hrsg. von Hans Schulz. 1018. X, 61 S. 1.80 

:FicbtP:-. lJnterschcidnng Yon wahrem I'atriotismus und -von trügerischem 
eitlen Obauvinbmus heute zu lesen, gehört zu den erquicklichsten geistigen 
Genüssen. ' Danzen; Armeezeitung. 
Predigten. 1\lit Einltg. hrsg. von l\I. R unze. 1919. IV, 70 S. 3.
Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die sif' 
bisher unterdrückten. Hrsg. von Reinb. Strecker. Im Druck. 

* - Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die fran-
zösische Revolution. Hrsg. von Reinh. Strecker. In Vorbereitung. 

- Rechtslehre von 1812. Nach der Handschrift hrsg. v. H. Schulz . 
Im Druck 

Bergmann, Ernst. Fichte,derErzieberzumDeutschtum. Eine Darstel-
lung der Fichteschen El'ziehungslchre. 1916. VIII, 341 S. 5.-

E u e k e n über :Fichte siehe Abt. VI, b. 27. 
Lasson, Ad. Fichte im Verhältni~ zu Kit'che und Staat. 18füi. 

IV, 245 S. . . . . . . . 4.-
1\f edicus, F. Fichtes Leben. 1914. 176 S. . 3.-
1\loog, W. Fichte über den Krieg-. 1917. 48 S. . . . 1.20 
Strecker, R. Die. Anfänge von .Fichtes Staatsphilosophie. 1917. 

VITI. 228 S. . ... . . . . . . . . . . . . . .. 5.-
154 Ficiuus, Marsilius. Uber die Liebe oder Platons Gastmahl. Ubers. u. 

, mit Einleitung u. Register versehen von K. P . Hasse. 1915. VIII, 
269 S. (Hpgt. 10.-) . ... . . . . . . . . . . . . 6.-

Einc sehr verdien1ot"l·olle Ubersetznng l "'er kannte f'in ·wuk dc:s Bl'
griinders der rlorentinis<'h ' U Akadomie : Nur der Speziali&t nuI dic-snm Ge
bwtc las den . italienischon 01ler lateinisehen T ext. Jetzt liegt uns eine ge
wissenhafte 1'7wrsetz1mg vor, nnd Yiele werden sich in das \Verk vertiefen , 
denu l"< ist nicht nur philosophi:sch wichtig, sondern ist ein kulturge chicht
liC"hes D ukument der Henaissancezcit. . fouatsschrilt für höhere 8C"hnlen. 

* Friedrieli der Große. Antimachiavell. - Betrachtungen über den 
geg·enwärtig!'ln Zustand des europäischen Staatskörpers. - Fürsten
spiegel. - Ubers. u. eingel. v. L. B. Förster. . . . kart. 2.-

0r. 2 }'l'ies, Jak. Priedr. Philosophische Rechtslehre und Kritik aller posi
tiven Gesetzgebung. Mit Narnen- und Sachregister. Hrsg. von der 
Fries-Gesellschaft. 1914. XX, 185 S. . . . . . . . . ~.50 

Or. 5 - System der Logik. Durchgesehen und mit gänzl. neu bearbeitetem 
Namen- und Sachregister herausg. von der Fries-Gesellschaft. 1914. 
XX, 12, -154 S. . ..........•.... 6.-

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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t,eper. Die Seele siebe Aht. YI, ~ :n. 
G odhcs Philosophie aus seinen Werken. Ein .Buch für jeden gebil

deten Deutschen. l\Iit ausführ!. Einltg. hersgcg. von l\lax H ey
nacher. 1905. Ylll, 110 u. 318 S. . 3.60 

A. d. Inhalt tc. a,: Die Nat111·. - .ll_[elcu11orp110.qe det· P/lanzrn. - Der V~rsuch 
a_/a Vermittler t'. Obj~kt u. SttbJeT."t. - Übe,· epische tt11d d1·an1ati.~che Dicht11119. -
Ubet· JJ'ahrheit und Jl'ahrschei111ichkeit ner Kunstt1·erke. - Winckelmat111 11. s. J,1hr

_hundert. - Si,mlich-.qittliche lnrlmng der l!'arbe. - Einu'i1·k1111g der 11euw Philo
sophie. - Aus der Zeit der Spinoza9t11dien. - Versuch einer allg. Ve1·gleichtmgs• 
lehre. - Regi.~te,·. 

A.ls ich dieses Buch las, in einem, wus mun sonst nur von da und dort 
sich zusammenholen und i:;ich .selber zurechtkonstruieren muß1 so ½ug um 
Zug vom Urquell trank - da kam es auch über mich immer wieder wie ein 
Er~chrecken und Erschauern. Und mir war's als wieder etwas ganz Neues, 
als hätte ich•s zum ersten 1\lale erfunden und entdeckt und noch nie gehört, 
Goethes Philosophie bedeutet wirklich und wuhrhafti~ etwas ganz ,.. 'eues. 

· · Juh us Hart im "Tag". 
11 Goethes Kunstphilosophie. 89 S, 1.80 
16 Goetht•s Naturphilosophie. 85 S. 1.80 

34 

114 

124 

144 

Y orl änuer, K. hant- Schiller-üoethe. Gesammelte Aufsätze. 1907. 
XIY, 294 S. 5.-

E u c ke n über Goethe siehe Abt. VI, S. 27. 
Grotius, Hugo. Drei .Biicher über das Recht des Krieges und Frie-

dens. 2 Bde. 630 S. 480 S ... 1860. . . . . . . . . 15.-
- Von der Freiheit des Meeres. Ubers. von R. Boschan. 1919. 3.-
Boschau, R., Der Streit um die Freiheit der Meere im Zeitalter 

des G. 1919. 59 S. 2.70 
Haeckel, Ern t. - Apel, . ::.\lax. Die Weltanschauung Hneckels. 

Eleg. kart. :;.u. 1.-
Gol d s c h mi cl t, L. Kant unu Haeckel, 1906. 137 S. i.>.-
Hall, St. :Modeme Psychologie siehe Abt. YI, ·. 27. 

Hartmann, J~d. - Ziegler, L. Das "\V cltuild H.'s. 1910. Hlö S. 4.
Hegel, G. W. }'. Sfüutliche Werke. Unter ::\Iitwirkung ,. Dr. 0. 

"\Veiß hrsg. v. Georg Lasson. 
Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. 
In 2.Aufl. neu hrsg. v. G.Lasson. 1905. 76, 522 S. 7.-
- 1n Hfz. geb. (Werke .Bd. Y) . 10.-
- Erläutenmgen dazu von K. Rosenkranz. (geh. 1.40) -.80 
- Hegels Eutwiirfe zur Encyclopädie und Propädeutik. Her-
ausg-. von Dr. J. Löwenberg. 1\Iit Handschriftprobe. (Aus dem 
Hegel-Archiv.) . 3.40 
Phänomenologie des Geistes. Jubiläumsausgabe. Herausgeg. und 
eingeleitet v. G. Lasson. 1907. 119, 532 S. Yergriffeu. 
- Hrsg. u.eingel. v. Otto Weiß. 1909. XLIV, 612 u.15S. Gr.8°. ?.-
Grundlinien der 1-'hilosophie des Rechts. l\Iit den von Gans re
digierten Zusätzen aus Hegels Vorlesungen neu herausgeg. von 
Georg Lasson. 1911. XCVI, 380 S. . . . . . .. 6.-

-. - In Hfz. geh. (Werke Bd. VI) . . . . . . . 9.-
- Hegels handschriftl. Zusätze zu seiner Rechtsphilosophie. Drei 
Teile. Hrsg. von G. Lasson. (A. d. Hegel-Archiv.) 1914/15. je 3.40 
Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie. Hrsg. u. m. Eiuleitg. 
u. Registernvers. v. G. Lasson. 1913. 38, 513 , . 8.-

Verlag von F~lix Meiner in Leipzig. 
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Hegel, (1. W. F. - Tn I-Ill,fz. geb. (Werke Hd. VIfJ . 11. -
I11J111lt: Die Ve,·fas.~tmg nwtsrhla11d11. - rerha11<il1t11ge11 der lJ'ii1-ft1m1be1·g,s hen 

Land.,fii,ide 1s1r./ 16. - J>ii; Et1glische Ref01"111liill. - Wisset1schaftliche 1Jehtm.d
l1111y.,11rlca cle.• .. 11/urrechtti. - System der Silt/ir.hkeit. 

17 ln. - Vurlesung-Pn üuer die Philo~opLie der '\VPltg-escbichte. Yollsfändig 
neue, auf (;rund des aufhel1altencn band chriftlichen :l\laterinls bt\
sorgte, Ausgabe von Georg Lasson. .L Band: Die Vernunft in 
der Geschicl1te. 1917. X, 264 S. • 5.f>U 

17 Jb - rr. Banrl. Orient und 1\.ntike. Im Drur.k. 
Die Ansgalte hit eine philo. ophi ·he • lustetleLtung La" on . Da. W1 rk. 

sl'lh. t ist eiIJ Grunclhu<'h, ja gerudezu das Quellbuch Iiir ehe 11 uere GesC'biC'htfl•, 
·tuats- und Kulturaufla.sung. Täglil·he J{unctschau. 

,Jeb:t, wo uns die L:1 son•sche Ausgahe vorliegt, merken wir C'r~t, was 
wir alles durch seine philologisch exakte Herau~galte gewonne11 lrn:be11. 

T6 - Üher die englisehe Reformbill. 44 S. 
T J ;! - Ua Staat. 85 S. . 

Deut~che Literaturzeitung. 
1.~0 
l.1.. 0 

llegcl•Archiv. Brflg. ,on Georg Lasson. Jährlich 2 Hefte im 
Umfange von je 4-f> Bogen. Abonnementspreis . . . 6.-

Das Hegel-Archiv ist die Sammelstiitte des urkundlichen )faterials für 
Hegels Entwicklungsgeschichte und Iliograpbie. lnhalts11ngahe s. Aht. VIil, 
Seite 82. 

Ehrenberg, Hans. Parteiung der Philosopl1ie. Studien wider Hegel 
und die ET uutianer. 1911. Y.I, 133 S. . . . . . 4.-

S y d o w, K v. Der Gedanke des ldealreichs von Kant bis Heg-Pl. 
1914 \'III, 130 S. . • 4.50 

Ilelmholt1., siehe Ball, .Abt. VI, ... 27. 
U6 llerhart. Lehrbuch der Einleitung in die Philosophie. Mit ausführl. 

Einleitung, hrsg. v. ·H. Hii ntsch. 1912. 78,388 S. . 6.-
Di e teri n g, Paul. Die Herhartsche Päclag-ogik vom Standpunkt 

moderner Erziehungsbcstrehungen. 1908. 18,220 S. 6.-
112 Herders Philosophie. Ausgewählte Denkmäler aus der Werdezeit der 

neuen deutschen Bildung. 1\lit ausf. Einltg. hrsg. von Horst 
Stephan. 1906. 44, 275 u. 35 S. . . 3.60 

A. d. Inhalt: Vom Urspru11g der Spmche. - Vom E1·ketrneri und Empfiluien 
der ,nenschl. Seele. - A1,s: Auch eine Philosophie det· Ge.,ch. 11w· Bildung cu,
.lfe11sche11. - Aus: ldeeu 11. Phüoe. d. G. d. M. - Gott. Ei11ige Gespräche. -
Aus d. pliilos. Lyrik. - Lebe11sau.,chammg ttnd Leben.,ideal. 

1'2 Ideen zur Philosophie der Gesehichte der l\lenschheit. 90 S. 1. O 
'1'7 Ht>rders Religionsphilosophie. 31 S. u;o 
'1.'13 Herders Sprachphilosophie:. ~6 S. . . • . . . l.c.:O 

Jacob y, Heruers und Kants Asthetik. 1907. X, 348 S. 5.40 
- Herder als Faust. 1911. XII, 485 S. . . 7.-

JS7 Ilobbes, Th. Grundzüge der Philosophie. 1. Tl.: Lehre vom Körper. 
In Auswahl übers. u. m. Einltg. hrsg. v. M. l◄'riscbeisen-Köhler. 
HH5. VIII, 207 S. 6.-

J.'>8 - 2. Tl.: Lehre vom Menschen. Lehre vom Bürger. Hrsg. v. 
l\I. Frischeisen-Köhler. 1918. VI, 341 S. 7.-

Die Übersetzung ist gut gelungen urnl gehört zn den hesten, clie die 
11hilosophi. ehe BiLliotbe.k. in den letzten Jahren lumrnsgehrncht hat. 

'.L'heologbcha Literaturzeitung. 
rol. FJ. - The Metaphysical System of Hobbes in 12 chapters from .Ele

ments of .Philo opby conc. Body. Tog. w. briefer e.xtracts from 
Human Nature and Leviathan. Sel. by 1\1. W. Calkins. 1913. XXV, 
187 p. W. portr. 3.60 

Verlag von Felix Meiner ' in Leipzig. 
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Humboldt, Wilh. von. Ausgewählte philosophische Schriften. Her-
ausgeg. v. J oh. S~_bubert 1910. 39, 222S.. . . . 3.40 

Inhalt .. : I. Zur Asthetik: Uber G;oethes BPrmann und Dorothea. Kap. 
1-XIL - Uber Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung. - Rezen
sion von Goethes zweitem römischen Aufenthalt. - II. Zi,r Geschichts
philoso11liie: Uher die Aufgabe des Gest'hichbl'hreibers. - BetracbtU11gen 
über die bewegentlen Ursachen der Weltgeschichte. - Latium und llclla.s 
odl•r Retrachtuugen über clas klassische .Altertum. - Ill. Zur Sp1·achphilo
sophie; -Ober das vergleichende S1,r:1cb,-tudium in Beziehung auf tlle Yer
lll'hiedenen Epochen der Sprachentwicklung. - IV. Zur Religionsphilosnphl.t',: 
-Ober die tmter dem Namen llhaga.vad-Gitä. bekannte Episocle des Mahä
Bharata. - V. Z11r Pä(lagogil.: -Ober die innere und äußere Organisation 
der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin . - Register. 
1Jber die Aufgabe des GeRchichtschreiLers. 55 S. 1.20 
ULer das vergleichende Sprachstudium. 2:! S. . . . LW 
Denkschrift ülier die ueutscLe Verfassung 1813. 26 S. . . 1.20 
Denkschrift über Preußens ständische Verfasmng 1819 und andere 
Abhandlungen zur Staatslehre. 1869. . kart. 2.60 

Hume, David. Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. 
7.Auß. Hrsg. v. Raoul Richter. 1911. VIII, 224 S. . .1.60 

- In vornehmem Geschenkhand . • 4.-
Vol. 7. - An enquiry conc. Human Understanding and sel. from a treatise 

of Hnman Nature. With H's Autobiography and a letter from 
.Auam Smith. Ed. by T. J. Mc Cormack and M. W. Calkins. W. 
index. 1913. X.XVIII, 267 p. 3.-

86 - Dialoge über natürq.phe Religion. Über Selbstmord und Unsterb
lichkeit der Seele. Ubersetzt und eingeleitet v. Friedrich Paul
sen. 3. Aufl. 1905. 28 u. 138 S. . . . . . 2.50 

Yol. 8. - An enquiry oonc. the Principles of l\forals. Repriuted from th e 

* 
ed. of 1777. W. index. 1913. \:J, 169 p. . . . . . . 3.
Nationalökonom.Abhantllungen. Ubers. v. H. Niedermü Her. 1.50 

Inhalt: Vom Handel. - V'on cltir Verfeinerung in den Künsten und 
Geworben. - Vom Gelde. - Vom Zinsfuß. - Von cler llandelshilanz. -
Yon der Handelseifer ucht. - Von den Steuern. - Vom Staatskreuit. -
Üher die Bevölkerung der antiken Staat1cn. 

T 27· - Von der Freiheit der Presse / Von der Unabhängigkeit des Par-
laments/ Von Parteien überhaupt. 1919. 22 S. 1.20 

1' 28 - \' on den ersten Grundsätzen der Regierung / Absolutismus uud 
Freiheit/ .Die Politik eine '\Yissenschaft. 1919. 29 S. . 1.20 

Basse, H., Das Proh1em der Gültigkeit bei H. Im Druck. 
12-5 Isidoros, Das Leben des Philosophen. s. u_._ Damaskios. 
116 Kaiser Julian. Philosophische Werke. Ubers. u. erklärt von Rud. 

Asmus. 1908. VII, 205 u. 17 S. . . . . . 5.40 
T 18 - Rede gegen die ungebildeten Hunde. 35 S. . 1.20 
37- Kant, 1mm. Sämtliche Werke. Herausgeg. v. K. Vorländer, in Ver• 
52 bin<lung mit 0. ßuek 1 0. Gedan, W. Kinkel, F. M. Schiele, 

Tb. Valentiner u. a. In 9 Bibliotheks!Jänden und 1 Supplement
band, enthaltend Vorländers Kantbiographie und Cohens Kom
mentar z. Kr. d. r. V. (brosch. 80.-) geb. 100.-

* 

..- Genaue Einzeliibe1·sichten df's .J1tltaltll stelten gern zur re,•/Ugu.ng. 

Bd. 1. Kritik der reinen Vernunft. 11. .Aufl.. Neu hrsg. von Dr. Tb. 
Val en tiner. l\Iit Sachregister. 1919. XII, 770 u. 91 S. . b.50 
KrVik der reinen Vernunft. Anastatischer Neudruck der ersten .Auf-
lage von 1781. 1905 . . 10.-

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Kaut, 1mm. Buchenau, Artur. Grundprobleme der Kritik tler 
reinen Vernunft. Zugleich eme Einführung in den kritischen Idea
lismus. l\lit Personen- und Sachregbter. 1914. VI, 194 S. 3.-

A us einem Briefe von Geheimrat Bo.eumker an den Verlag: 
Die Beleu<'htung der Prohleme ist nicht aus einem .A \lerwelts• und 
Nirgenclswostandpunkt gegeben, sondern entsrbieden unter dem GNli<-hts
wmkel Hermann Cohens emgestellt. Aber das ist mit solcher Konsequenz, 
solcher Klarheit der Entwicklung und solt-hem didaktischen Gei-.chic•k in 
echwiengen und schwierig!lten l.Jingen geschehen, daß it·h zur Einführung 
in diese Gedankenwelt, die auch dem, der nicht Anhänger des l\larhurger 
Kritizismus ist, so viel aufzugeben und so viel im t'inzelnen auch zu geben 
bat, kein besseres Mittel kenne, als dieses neue Buch. 
- Cohen, Hermann. Kurr.er Handkommentar zu Kants Kritik 
der reinen Vernunft. 2. A uß. 1917. 242 S. . . . 3.-
- M ellin, G. S. Marginalien und Register zur Kr. d. r. V. . 6.-
- Romundt, H. Kants Kritik d. remen Vernunft, al,gekürzt auf 
Grund der Entstehung:,gescbichte. Eine Vorül.mng für kritische 
Pbilosophie. 1905. 112 ~- . • . . . . . 2.-;
Bd. II. Kritik der praktischen Vernunft. 6. Aufl. l\Iit Einleitung 
hrsg. v. Karl Vorländer. 1916. 47u. 220 S ...... 2.80 
- .Mellin, G. S. Marginalien und Register r.ur Kr. d.pr.V. 6.-

- Kritik der Urteilskraft. 4. Aufl. Neu hrsgeg. u. eingeleitet von 
Prof. Dr. Karl Vorländer. 1913. 38,361 u. 33S. . • . 3.80 

- - M ellin, G. S. Marginalien und Register zur Kr. d. U. 6.-
- Bd. III. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik. 5. Auf-

lage. Herausgegeben und eingeleitet von Karl Vorländer. Mit 
8 Beilagen. 1913. 46, 196 u. 12 S. . . . . . . 2.-

- - Kühn, E. Kants Pr. in sprachl. Bearbeitung. 1908. 156 S. 2.50 
- Grunu!egung zur Metaphysik der Sitten. 4. Aufl. l\lit Einltg. her• 

ausgeg. v. K. Vorländer. 1917. 30 u. 102 S. . . . 1.50 
Metaphysik der Sitten. 3. Aufl. Herausg. u. eingeleit. von Prof. 
Dr. Karl Vorländer. 1919. LI, 860 u. 18 S. • . •. 6.-

Inhalt: 1. Metapby~ische Anfangsgründe der Rechtslehre. - 2. Meta
physische Anfangsgründe der Tugendlehre. 
- Buchenau, A.1 Kants Lehre vmn kategorischen lmpemtii,. Eine 
Einführung in die Grundfragen der Kantischen Ethik im Anschlil! 
a~i clie „Grundlegun_q". 1913. Xll, 125 S. . . ~--

Die Durlegnng gehört unbedingt zu dem Wertvollsteu, was seit langem 
auf diesem Gebiet geleistet worden ist. In der Durchführung zeigt sich ein 
ebenso außerordentliches pädagogisches Geschick als ein bedeutendes Maß 
an Fähigkeit zur Systematik. Jede Zeile verrät die uneingeschränkte Ver
trautheit mit dem Gegenstand, zugleich aber, daß sich des Verfassers metho
dische Stellungnahme zu demselben in häufiger :Beschäftigung mit dem Stoff 
bewährt hat. So ist eine Arbeit entstanden, in der sich Gewissenhaftigkeit 
in philologisch-historischer Beziehung mit klarer und präziser Herausarbei
tung rles Wesentlichen verbmfl.et. Geisteswissenschaften. 

- - 1\lellin, G. S. Marginalien u. Register zu Kants 1\1. d. S. 6.-
- Bd. IV. Logik. 3. Autl.. · Neu herausgeg. u. eingeleitet von Prof. 

Dr. Walter Kinkel. 1904. 28 u. 171 S. . . . . . . 2.60 
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. 6. Aufl. Neu herausgeg., 
mit Einleitung und Register versehen von Karl Vorländer. 1912. 
XXII, 313 u. 15 S. . . . . . . . . . . . . . . . 3.80 

Die Anthropologie, wo der „hohe Denker in der Sinnenwelt umherwanrlelt, 
Menschen und Natur mit der Fackel einei: originellen Vernunft beleu<-btf't", 
ist ja leicht zu lesen, unrl mag nctch heute auch den Yerwaltung;;be.imtr.ll, 
Off.izier und Kaufmann erfreuen, wie das die entspretb<·nde Vorlesung Kants 
zu Königsherg tat. .Aber mit einem Führer wie \'orländer ist ioie tloppelt 
augPnehmes GPbiet. Möchten recht viele zu KantR Anthropologie wandem 1 

Leipz ig-er Zeitung-. 

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 



I. Philosophische Bibliothek. 11 

Band 
45 Kant, 1mm. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 

4. Aufl. Berausgeg. u. eingeleitet von Karl Vorländer. 1919. 
96, 236 u. 24 s. . . . . . . . . . . . . . . 6.-

Der große Vorzug der Ausgaben Dr. Vorländers besteht in den ausführ. 
liehen Einleitungen, welche die Grundgedanken des kritisl•hen Idealismus 
erläutern und so, in Verbind)lDg mit genauen Sa<'hregistern, das Studium 
Kants zu erleichtern und sein Verständnis zu fördern recht geeignet sind. 
Wie trefflich jene Ausgaben ihrem Zwe<'ke dienen, wird nur der recht zu 
würdigen wisi;ient der sich ohne solche Hilfsmittel durch Kants Philosophie 
miihsam hat hinaurcha.rbeiton miiesen. Protesta.ntische Mon1Ltshefte . 

46 - Bd. V. Kleinere Schriften zur Logik u. Metaphysik. 2. Aufl. Hrsg. u. 
eingeleitet v. Prof. Dr. Karl Vorländer. 1905. . 8.-

Hiervon einzeln: 
:fo a - Schriften von 1755-1765. 32, 169 S. 2.50 

Inhalt: Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphfB, 
Erkenntnis. D1ss. 1756. - Die falsche Spitzfindigke.it der 4 t-yllogistiscben J<'ig. 
erwiesen. 17ü2. - Versuch, den Begriff der negativen Größen in die Welt
weisheit einzuführen. 1763. - Unters. üb. d. Deutlichkeit der Grunds:itze 
der natürlichen Theologie und der Moral. Zur ßeantw. der Preisfrage der 
K. Ak11.demie zu Berlin. 1764-. - Nachr. v. d.Einrichtung seiner Vorlesungen 
in deiu Winterhalbjahre 1766-1766. 

46 b - Schriften von 1 W6-l 786. 40, 172 S. • • 2.50 
In La 1 t · Träume eines Geistersehers; er]äut. durch Träume der l\Ieta

physik. 17t;6 . - An Frl. v. Knoblocb über Swedenhorg. 176S. - V_on dem 
ersten Gru nde des .Unterschiedes der Gegenden im Raume. 1768. - Über die 
Form und die Prinzipien der sinnlichen und Verstandeswelt. 1770. - Beant
wortung der Erage: Was ist Aufklärung? 17b4. - Was heißt: sich im 
Denken orientieren? 1786. 

46c Bd.V. Schriften von 1790-1791. 20,176 S. . . 2.50 
Inhalt: Streitschrift gegen Eberhard: Über eine Entdeckung, nach der 

alle neue Kr. d. r. V. durch eine ä.ltere entbehrlich gemacht werden soll. 
1790. - ,velches sind die wirklichen :FortMchritte, die die Metaphyi;ik seit 
Leibniz• und Wolfs Zeiten in Deutschland gemacht h11.t? 

46d - Schriften von 1796-1798. 31, 175 S. 2.50 
Inhalt: Von einem neuerdings erhobenen vomehmen Tone in der 

Philosophie. 1796. - Am:igleichun~ eines auf Mißverstand boruhenden mathe
matischen Streites. 1796. - Yerkundung des nahen .A.hschlusf\es einell Trak
tats zum ewigen .Frieden in der Philosophie. 1796. - Der Streit rtPr Fakul
täten in drei Abschnitten . 1798. (S . Ahs('hnitt: Von der 1\Iacht des Gt>müts, 
durch den bloflen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein.) 

41 I - Bd. VI .. Kleine Schriften zur Geschichtsphilosophie, .Ethik und Politik. 
In 2. Aufl. neu hrsg. v. K. Vorlän<.ler. 1913. 47, 272 S. 4.-

Inb alt: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Ab
sicht. 178! - RPzension von J. G. l:Ierders Ideen zur Philosophie der Ge
schichte der Menschheit. Teil 1 „und 2. 1785. - Mutmaßlicher Anfang der 
Menschengeschichte. 1786. - Uber den Gemeinspruch: das mag iu der 
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis . l 79S. - Zum ewigen 
Frieden. Ein philosophischer Entwurf. 1796. - Rezen<iion von Hufeland11 
Versuch über den Grundsatz des Naturrechts. 17tHi. - Rezension von St'hulz• 
Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied 
der Religion. 1788. - Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. 
1785. - l.Jber ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lüg-en. t 797 . -
'über die Buchmacherei. Zwei Briefe an Herrn Fr. Nicolai. 1798. 

4711 - Kleinere Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Hrsg. von 
Fr. M. Schiele. 3. Aufl. 1911. VIII, 172 S. . 2.50 

Inhalt: Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus. 1759. -
Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration für das Dasein 
Gottes. 1763. - Bemerkungen "°' L. H. Jacobs Prüfung der Mendelssohn
sehen Morgenstunden. 1786. - Über das Mißlingen aller philosophischen 
Versuche in der Theodicee. 1791. - Das Ende aller Dinge. 1794. 

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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48 Kant, 1mm. Bd. VII. Kleinere Schriften zur - aturphilosophie. 2. Aufl 
Herausg. u. e.ingel. v. 0. B uek. Bd. 1. 1909. 4~, 338 S. . 7.-

I n halt: .t llgemeine ... ·aturgescbichte und 'I'heorie des Himmels. 1575. -
Metaphysische Anfangsgründe der .i: atur"is cnschaft. 17 6. 

4811 - Aletnphy;;;ische Anfangsgründe der 1 1 nturwissenschaft. l\Iit Einl. 
von 0 . .B ue k. (1914. XX, 132 S.) . . . . . . geb. 3.-

49 - B<l. 2. 1907. 12 u. 454 S. . . . . . . 

-50 
51 

1 nha 1 t: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Yriifte usw. 
1747. - Oh diti Erde in ihrer „mdrebmlg um die Ach e einige Verrinderung 
Eeit den er ten Zeiten ihres Ur. pnmgs erlitten hahe. 1751. - llie .Fragu, 
ob die Erde veralte, ph>.·sikalisch erwogen. 1754 .. - Kurzgl•lnßte Darstellung 
einiger Uetracbtungen tiber das Feuer. 1no. - Über die Ursat'hcn der .Erd
erachiitterungen bei Gelegenheit des Unglücks von 17fl6. 1756. - Geschfrhte 
und „aturbc ·chreibung der merkwürdigsten Vorfülle dC's Erdhebens von 1'755. 
176 . - Fortgesetzte Betrachtung- der ~rit einiger Zeit wnhr~enommenen 
Erderschütterungen. 1766. - Disi;ertatio11 tiber den Nutzen emer mit der 
Geometrie verbundenen l\letaphy. ik in der ::-l'atur11hilosophie. 1766. - J. em• 
Anmerkungen zur Erläuterung der Theorie ner \Vinde. 175ö. - Entwurf 
uud An ündigung eines Oollegii der physi eben Geographie, neb t e. An
hange üb. d . .l!'rage: ob die Wc~twiucle in un er n Gegenrlen darum feucht 
seien, weil sie Üher ein großes ~ foer streichen. 1757. - • 'euer 1,ehrhegriff 
rler Bewegung un1l Ruhe usw. 1768. - Rezension der 8chrift von l\Io:,;cati 
üher den Unter.schied der Struktur der Tiere und l\Ien:,;chen. 177j. - Über 
die Vulkane im ..'\Ionde. 17h6. - Etwa8 über den Einfluß des ..:Tondos auf 
dio Witterung. 1794. 
Bd. VIII. Vermischte Schriften und .Briefwechsel. V ergriffen. 
Bd. IX. Physische Geographie. 2. Aufl .... Teu herausgeg. von Paul 
ü etlan. 1905. 30, 366 u. 20 S. . , 7 bO 

126 Eants Leben. Dargestellt von K. Vorliiuder. Mit einem BiltloL 
u. e. Zeittafel. 1911. XI, ~11 11. 12 S. 3.-

ln vornehmem G eschenkhan<l . 6.-
A1tflerhalb der Gcsantfm<sgabe erschienen: 

T 24 Kaut Ausgewithlte Kleine chrifteu. l\Iit ausführlil'hE>r Einführung 
und Anmerkung<'n herausg. von Lyzeumstlirektor 1 >r. H e rm an n 
Regenwald. HH3. LVJ, 125 S. . . . . . . . . . . 1. 0 

52 

T4 
T 

TJ9 

J,1halt: Beantwortung iier Frayt: Was ist Aufklärung? - JT'as 1iei(Jt: sich 
im /Jt11ke11 m ie11tiere11? - Idee z,< efoe,· allge111ei11e11 Geschichte i11 11·eltbfü·ge1·licher 
.Absicht. - Re.re11sio11e1• ron J. G. Henlers Ideen z1<r Philosophie 1ler Geschichte 
der Men.,chheit, - Jt1dmaßliche1· Anfcrng der Meusche„geschiclite, - Das Ende aller 
lJiNge. - i'erkiindiy1111g de~ 1whw Ahs lilusses ri11es 1'raktafs zHm e1dge11 Frieilen 
111 de,· l'hilosophie. 

Es war hi ... hcr schwer, einen Rat zu gehen, wie man sieb Kant am he~ten 
nahen olle. Der vorliegende llan<l wei .. t den \\'eg, der Schiller einst .zu 
Kant führte. In den ,Kleinen Sl'briften". von denen bi.'lang, so seltsam es 
anch klingt, eine .Au>-gahe giinzlich fehlte, hehamlelt Kant in leirht ver
st:tndlirher Darstellung allgemein intere. sierende ~'ragen. JJie Beigahe11 des 
H<:ransgebers werden als weitere ErleiC'hternng lle~ Yeri;tii.ndnisses begrüßt 
werden. 
Die vier lat. Di sertatiouen im Trtext. VI, 122 S. 2.f>O 
Zum ewigen Frie <len. Mit Ergänzungen aus Kants ührigPn 
Schriften und einer ausführlichen Einleitung üher die Entwieklung 
des Friedensgednnkens herausg. von Karl Vorläntler. 2. 1\ufl. 
HH9. VI, 74 S. (ln Ilalhperg. geb. auf l1olzfreiem ropier 8.-) 3.80 
Idee zu einer allg. Geschi<'Lte in weltLürgerl. Absicht. 20 •. - .60 
Theorie und Praxis. 46 S. l .~0 
Pflicht und Lebens~enuß. 23 -.fiO 

Schriften über Kant: 
Adamson, R. Üoer Kants l'hilosophit•. 1 SO 
l•. ucken über Kant siehe ht. YI, S. 27. 

Verlag von Fdix Meiner in Leipzig. 
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Fa] cken b erg, Richard. Kant und das Jahrlrn11dert. 1907. -.60 
Goldschmidt, L. Kantkritikod.Kantstudium? 1901. XYJ,218S. 5.-
- Kant und Haeekcl. - Freiheit und ~aturnotwendig-keit. - Eine 

Replik an J ulius Baumann. Hl06. 137 S. - . 3.-
- Ifaumanns Anti-Kant. Eine WiJedegung. 1906. 115 S. . 2.80 
- Kant über Freiheit, Unsterblichkeit, Gott. 1904. 40 S. . -.80 
- Kants Privatmeinungen über das Jenc;eits. - Die Kaut-Ausgabe der 

preuß. Akademie <ler Wissenschaft. Ein Pl'otest. 1905. 104 S. 2.40 
- Vel'gl. auch l\lellin, l\largiualien~. 
Jacohy, G-. Kant und Herders Asthetik. 1907. X, 348 S. 5.40 
.l\loog, W., Kants Ansichten über Krieg und .Frieden. 1917. VI. 

122 s. . . . . . . . . . . 3.-
1\lellin, G. S. Marginalien und Register siebe l\Iellin, S. 15. 
Romnndt, Heinrich. Kants :,Widerlegung des Idealismus". _1904. 

24 Seiten . . . . . . . . . . . . . . · - .50 
- Kants philosophische Religionslebren. 1902. 96 S. . . . . 2.-
- Kirchen und Kirche nach Kants philosophischer Religionslehre. 

1D03. 199 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.-
- Der Professorenkant. Ein Ende und ein Anfang. 1906. 126 S. 2 40 
- Kants Kritik der reinen Vernunft. aligekiirzt. 1905. 112 S. 2.-
Sy d o w, E. v., Der Gedanke Jes Idealreichs von K::mt bis Hegel. 

1918. VUI, 130 S. . . . . . . . 4.50 
Vorlii.nder, Karl. Kant-Schiller-Goethe. Gesammelte Aufsätze. 

1907. XIV, 294 S. . . . . . . , . . !S.-
- Kaut und der Gedanke des Völkerbundes. :\lit Anhaug: Kant 

und \Vilson. 1919. 85 S. . . . . . . . . . . 3.60 
Vaihinger, H. Die "Philosophie des Als Ob. l\lit Anhang- über Kant 

und Xietzscbe. 3. Aufl. 1918. Siehe Abt. VI, S. 30 18.-
Siehe auch: Wol.fl'sche Begriffsbestimmungen. 

Kepler siehe Eucken, Abt. VI, S. 27. 
66 Kir~lnnann, J. H. v. Grundbegriffe de8 Rechtes und der l\Ioral. -.80 

- lfber den Kommunismus in der Natur. (Vgl. Umschl. S. 2). 3 . .Aufl. -.60 
- Uber das Prinzip des B ealismus . -.60 
- Über die W ahrscbeinlichkeit . . . -.40 
Kirchner, Wörterbuch, siehe unter Lehrbücher der Philosopl1isehen 

Bibliothek. S. 18. 
Lasson siehe Abt. VI, S. 28. 

68 La Mettrie. Der Mensch eine Maschine. Übers. und erläutert von 
Dr. l\Iax Bra.hn. 1909. 22, 72 S. 1.80 

Lecky, Wm. E. H. Geschichte ues Geistes der Aufklärung in Enropa, 
seiner Entstehung und seines Einflusses. Nach der vierten Auflage 
des englischen Griginals übersetzt YOn J. H. Ritter. 2. Ausg. 
VIII, 465 S. . . . 7.-

Leibniz, G. W. Philosophisclie Werke. 
io, - ~d. 1. Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie. 

Ubers. von Dr. Artur Buchenau. Durchgesehen und mit Ein
leitungen u. Erläuterungen herausgeg. von Dr. Ernst Cassirer. 
I.: Zur Logik und l\Ietbodenlehre; Zur Mathematik; Zur Phoro
nomie und Dynamik; Zur geschichtlichen Stellung des metaphysi
schen Systems. Mit 17 Fig. 1904. 382 S. . . . 3.60 

' Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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108 Leibniz, G. W. Bd. II. Hauptschriften usw. II.: Zur l\Ietaphysik 
(Biologie und Entwieklungsg·eschichte; l\lonadenlehre); Zur Ethik u. 
Rechtsphilos.; - Sach- u. Namenregister. 1906. 580 S. 5.40 

Die Auswahl, welche Cassirer yon den Schrüten gibt, strebt in glück
licher Weise Vollständigkeit der Ubersicht in , intensivem Sinne an. Die 
Einleitungen des Herausgebers sind zur Einführung in die geschichtlichen 
und sacblfrhc-n Vorbedingungen des Systems auch für den höchst wertvoll, 
welcher Cassiren, Gesamtauflassung des Systems nicht ü~erall teilt. 

Literarisches Zentralblatt. 
69 - Bd.111. Neue Abhandlungen über den menschlichen Ver

stand. In dritter Auflage neu übersetzt, eingeleitet und erläutert 
v. Ernst Cassirer. 1916. XXV. 64.7 S 7.50 

Ernst Cassirer hat die S<·haarschmidtsche Au~gahe uicht nur sorgfältig 
revidiert, sondern durch eine Neu!'lchöpJung ersetzt. Einleitung, Übersetzung 
und Anmerkungen sind nicht nur unter dem Gesichtspunkte der Vl•rbesse
rung, sondern unter dem eines neu en Erkenntnisideals umgestaltet worden . 
Ea ist zweifollns, daß die neue.Ausgabe die ältere üherhietet und eineu neuen 
Zugang zu L~ibniz ge!'lchaffen hat. Theologi„cbe LiteraturzeitWlg. 

'10 - - Erläuterungen. Von C. S<·haarschmidt. 2 . .Aufl. . 2.-

'll Bd. IV. Theodicee. Vergriffen. 
72 - Erläuterungen dazu. 162 S. (geb. 1.10) -.50 

T 14 VernunftprinzipienderNaturun<lGnade-Diel\Ionadologie.84S. 1.~0 
T 29 - Von der Weisheit - Über die Freiheit. 15 S. • . - .60 

161/2 - Deutsche Schriften. 
Kowarzik. 

Ge;ammelt u. hrsg. v. Dr. W. Schmied* 
je 2.-

Bd. 1. Muttersprache u. völkische Gesinnung. 1916. XI. 
Bd.11. Vaterland u. Reichspolitik. 1916. XXIII. 176 S. 

112 S. 

Herzerfrischend sind die stolzen Worte, mit denen sich Leibniz zu seinem 
deutschen Volke h ektmnt unll dessen Leistungen prei~t. Daß er dennoch 
oder gerade deswegen ni<·hts weniger als blind gegen unsere Schwäl'hen ist, 
ersc·heint als die nötige Ergiinzung und ali; e1•btester Aus<lruck wahrer \"öl
kischer Gesinnung. Seh1· schön und lesenswert ist 1111<:h die Einleitung, die 
der Herau~geber dem Bu<"hc gegeben bat. Das Unternehmen wrdient sieher
lich die Unterstützung aller, die die Quellen unserer deutschen Bildung er-
kennen und ~erstehen wollen. Die Warthurg. 

Nicht wenige Stücke des vorliegenden Buches sind für den Unterricht 
unmittelbar nutzbar zu machen, alle bieten jedem Lehrer, welches Fuchei, 
immer, die fruchtbarste .Anregung. Das Bn~h gehört. in jede Gymnasia1-
bibliothek. ,.Sokrates". 

Vol. IILeibniz. Ausgewählte philosopb. Schriften im Originaltext. Hrsg. v. 
H. Schrualenbach. Bd. 1. 1914. XX, 164 S. . . . 3.-

Vol.IIl- - Bd. 2. 1\Iit Register über beide .Bändchen. 1915. XVIII, 
224 s. 3.80 . 

Merz, J. Th. Leibniz' Leben und Philosophie. Aus dem Englischen 
mit Vorwort ,·on C. Scbaarschmidt. 226 S.. 2.-

119 Lessings Philosophie. Denkmäler aus der Zeit des Kampfes zwischen 
Aufklärung u. Humanität in der deutschen Geistesbildung. Hrsgeg. 
von Dr. Paul Lorentz. 1909. 86, 396 S. . . . . 4.50 

A. d. Itihalt u. a.: Über e. Aufgabe im Teutschen Merktw 1776. - Gespräche 
mil Jaco11i über Spino;ia. - Geda11ken iibtr die Herr11hutin·, - Aus: Des Andrea, 
Wtasowatit<s Ei11würfe wider die Dreieinigkeit. - Leibniz' Von den ewigen Stt·afen 
- .Auswahl aus den theolog. Streitschriften. - Er11st und FaU,. Gesprüche für 
.l'reima11rer. - Erziehung des 'Men.schengeschlechts . . - Aus Laokoon tmd der Ham
burg. Dramaturgie. Register. 

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Lessing. Ernst und Falk. Gespräche für Freimaurer - Die Erziehung 
<lei; l\lenschengeschlechts. 52 S. 1.20 
Lessi11g · 'l'Leologische Streitschriften. 113 S. . 1.80 
.. be.r <lat> Trauer.-piel. Briefwechsel mit l\Iendelssohn und Nicolai. 

.J. 'eb t verwandten Schriften <lieser herausgegeb. un<l erläut. von 
R. Petsch. 1910. 65, 144 S. . 3.-

Locke, ,John. Versuch über den menschlichen Verstand. Neu übers. 
und mit einer Einleitung- und Sachregister versehen von Prof. Dr. 
B ugo Winckler. 2 Bände. 1913. 1911. XXXIV, 489; VII, 
450 S. • je 4.-

Uer · bersetzer hat die schwierige und vel"antwortungsvoll~ Arheit der 
Verdent,:chung ganz neu in Angrilt genomuwn ur.d in seiner Übertragung 
ein Werk ge chafleu1 das alle bi sl1 eri gen Ühorsetz uugen i tn ganzen 
uud einzf'luen ilhertrifft. Die klussi!,che Ausgabe des engfü,chen 
Textes \"On Fraiser 1~94 ibt hier zum ersten l\lale brmutzt, die Ahweichungen 
der \"er-chiedenen Au11gauen sind notiert und alle wichtigen sachlichen Er
läutorunge11 gegeben. So ist ein deutscher Locke entstanden, allfdes11en 
Yollendung wir uns freuen. Lic. H. Scholz in der „Tägl. Rundschau" 1911. 

Yol. IX. - E:say conc. Human Understan<ling. Books II and IV (with omis
sions). Sel. by 1\-I. ,V. Calkins. W. index. 1913. VII. 348 p. 5.-

- Leitung desVerstttndes. Übers.v.J.B.l\leyer. 1883.X,94. 2.-
Lotze, Hermann. System der Philosophie. 

Bd. 1. Logik. 1\lit der Übersetzung des autobiographischen Auf
satzes „Philosopby in the last forty years", einem Namen- und 
SachrL'gister und einer ausführlichen Einleitung v. Georg l\Iisch. 
CXXI 1, 608 u. 24 S. 7 .60 

142 Bd. II. l\felaphysik. Mit dem Aufsatz „Die Prinzipifm der Ethik", 
einem N"nmen- u. Sachregister hrsg. von Georg l\liscb. 1912. 
VIII, 626 u. 18 S. . . . . . . . . . . . . 7.60 

O 1 Gesc:hiehte der Ästhetik in Deutschland. l\Iit Namen- und Sach-
register. 1913. VIII, 689 S. 9.-

T 25 Der Instinkt. 33 S .. 1.80 

• 
• 

Ha 11, St. über Lotze vgl. S. 25. 

MacchiavellJ., N. Vom Staate. (Erörterungen iiber die erste Dekade de, 
Livius.) Ubers. v. W. Grüzmacber. 1871. 268 S. kart. 3.60 

- Der Fürat. 1870. 72 S. . kart. 1.60 
Marbe, Karl. 'Über das Urteil siehe Abt. VI, S. 28. 

llelanehthon. Ethik. In der älte!lten Fassung zum 1. Male lateinisch 
herausgeg. v. H. Hein eck. 69 S. . . . . . . . . . um 

llellin, G. S. Bd. I: Marginalien und Re,gister zu Kants Kritik der 
reinen Vernunft. ..Teu herausgegeben und mit einer Begleitschrift 
,,½ur Würdigun.g der Kritik tler reinen Vernunft" versehen von 
Dr. L. Goldsclimidt "1900. XXIV, 167 S. u 189 S. 6.-
B<l. II: Marginalien und Register zu Kants Grundleg,rng zur l\Ieta
physik <ler Sitten; Kritik der praktischen Yernun ft; Kritik der 
Urteilskraft. .. eu beran!lgegPben uncl mit einer B"gleitschrift "Der 
Zm,ammenhang der Kantisehen Kritiken" verfichPn von Dr. L. 
Ooldscbrnidt. 1902. X, 69 u 237 S. 6.-
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lll'inong, A.. Gegenstandsthcorie siehe Abt. YI, ,.;, 2 • 

Mendels. ohn, Moses. Von der Herrschaft über die ..... eigtmgen. 3.
Sii•he unter Le. sin~s Briefwechsel. 

* Milton, John. Politische Hauptschriften. Übers. u. m. Anm. vers. 
v. Wilh. Bernhardi. 3 Bde. 328; 359; XVIII, 342 S. . 6.-

.A u s dem Inhalt: Von der weltliC'lien ~focht in kirchlichen Angel gl·U• 
heiten - Über Erziehung. - Areopaj?"itic-a. - Eine ReuP für die .Freiheit 
dC'r I>resse. - Die Lehre und \Vissensl'ha1t von der ]~hescheidung. - Er:-itr 
uud zweite '"erteidigung des englisrhen Yolkes. - Eikonoklastes. - Von 
der lfot'ormotion in England. - Der Grund c1es Kirchenregiments. - Der 
gnade und lefrhte "\\'eg zur Her. tellung einer freien Republik. - Verteidigung 
gegen den Geistlil'hen Alexander .Morus. 

atorr, 11., siehe Plato siehe Pe talo7.zi, siehe ,\ht. VI, S. 29. 
Nicolal, Friedrich. Abhandlung vom Trauerspiel (3.-). iehe unter 

Lessings Briefwechsel. 
.. '1etzsehe, Fr. 
Dorner, A. P ssimismus, ... ·ietzsche und ...... aturnlismus mit be~onderer 

Beziehung nuf die Rdigion. 1911. Yill, 3:!8 S. . . . . 6.
Hasse 1 H. Dns Problem Je" Sokrates 1,ei .Tietzsche. 1918. 26 S. 1.30 
Leven tein. A. FiiedriC'h Xietz!:clie im Urteil der Arheiterkla se. 

2 ... Ausgabe. 1919. VI, 120 S. .. ~--
0 eh l er, R. .rrietz~t•l1e und die \ or okratiker 1904. 176 8. 3.50 
Richter, R. Friedrich • .'ietz,ehe. , ein Leben und sein ·werk B. Aufl. 

1917. VIIT, 356 S. . . . 6.--
- Essnys. HH3. XV, 416 S. . . . • . 3.G0 
Schaffgauz. H .. ..""ietzsches Geföhlslehr . 1913. VIII, 13~ .._ . li.f>ll 
Vaihing-er, H. Die Philosophie des Als Ob. l\Iit Anhang über Kant 

untl Xietzsche. 3., durchgesehene Auflage. X,r. ·1x u. 804 8. 18. -
in vornehmem Halbpergament . . 26.-

W eiche lt, H . .Friedrich .i.-.ietzsehc: Also <:prach Zarathustra, erklärt 
und gewürdigt. HH0. V.III, Hlü S. 5.-

Paracelsus siehe Eucken, Abt. VI .. 27. 
Pe talozzi. 
Buchenau, A. Pestalozzis Sozialphilo1;ophie. 1919. VIII 1 3 8. 5.-

a torp, P. Der Idealismus Pestalozzis. 1919. IY, 174, . 5.60 
Platner siehe Eucken, .Alit. Y.I, S. 27. 
Platous l)ialoge. In ,·erhindung rnit 0. Ritter! lr . .'chneider u. a. 

hrsg. von 9. Apelt. 
Apelts C'bersetzungen beruhen nuf lang-jähriger ernster Arbeit an der 

!lptachlirhen Form wie am philo!<ophisl'hen Gehalt dieser \Verke. Eine 
philologi eh unanta8tbare Übertragung der HauptwPrke Plato 
war nachgerade l~ediirfni~ geworden, wo die nur ästhetische, wissen:-chaft
lich etwas leichtherzige Übersetzungsliteratur täglich mehr heranwuchs. 

Lit„ Jahresbericht des Dürerbundes. 
l Ian wundert sich immer wieder, wie getreu es Avelt gelingt, die Dy

namik der griechischen Slitze ins Deutsche zu iibertra~e11, da.selhe 'l'empo 
einzuhalten, das der Text besitzt, nicht zu tlüs ig. nicht zu schwerfällig-. 
Dos ist noch mehr als philologische Treue Wir. können uns freuen, tlen 
ganzen Plato allmählich Rand um Band in dieser Ubertragung vorgelegt zu 
bekomn:en. :Möge er auch seine Leser finden I Frankfurter Zeitung, 

1'l2b - .Alkibiades. I u. II. hwrs. v. 0. Apelt. 1918. IV, 130 S. 4.-
180 Apologie des Sokrates un<l Kriton. Übersetzt v. U. Apelt. 1919. 

IV, 112 &: . . . . . . . . . 2.20 
Ji3 Briefe. Ubers. v. 0. Apelt. 1918. IV: 154 S. . 4.40 

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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rlato. Cl1armides, Lysis1 .IHenexenos. Übersetzt von 0. Apel t. 1919. 
IV, 168 S. . .-. . . . . 5.-

- Eutbydemos. Ubersetzt von 0 . .Apelt. 1918. IV. 107 S. ß.-
- Hastmahl. ,._Teu übertrag-en und eingeleitet von Kurt Hilde-

brandt. 2.,<lurchges. Aufl. 1919. IV, 128 S. (in Hall>perg. arif holz
freiem Papier 7 .60) . 3.50 
- Siehe auch .Picinus. 

l59/160 - Gesetze. Übers. v. 0. A pe 1 t. 2 Bde. Bd. I: Buch I-VI, 
Bd. II: Bt~_ch VII-XII. 32, 673 S. 1916. . je 7.50 

148 - Gorgias. Uuers. v. O ... Apelt. 1913. II, 184 S. . . . 3.5~ 
172a - Bippias I tt II, Ion. Ubers. v. 0. Apelt. HH8. IV, 130 S. 4.-
171 - Kratylos. Ubersetzt voq_ 0. Apelt. 1918. IV, 158 S. . 4.50 
17,S - Laches nnd Eutyphron. Ubersetzt u. erläutert v. Gust.Schneider. 

1918. VIII,.,112 S. . . . . .: . . . . . . . . . 3.50 
Menon od. ·uber die Tugend. Uhersetzt uu<l erläutert v. 0. A p e 1 t. 
1914. II, 91 S. . . . . . . . . 1.80 
Parmenides. N_1;u üheisetzt von 0. Apelt. Im Druck. 
Phaidun oder Uber die Unsterblichkeit der Seele. Neu über
setzt und erl~Jitert von Otto Apelt. 1913. II, 155S. . 3.
Phaiili·os. Ubersetzt, erläutert und mit ausftihrl. Register ver-
sehen von Constantin Ritter. 1914. II, 157 S. . 3.-

145 Pbilebos. Neu übers. __ v. O.Apelt. 1912. II, 157 S. . 4.-
Die hier gebotene Ubertragung ist eine vortreffliche Leistung. Apelts 

Vertrautheit mit den einsr-hlägigen Fragen und seine Vertiefung in Platons 
Gedankengänge ist überall fühlbar nicht zum wenigsten in den sehr ge
haltreil'hen und doch nicht zu umfangreich gehaltenen Anmerkungerr, die 
hinter dem Texte stehen und die, wo es nötig ist, auch über die Ge<1taltung 
des zugrunde gelegten griechischen Textes Auskunft geben. 

, Wilhelm Nestle in. der Dcutsehen Literaturzeitung. 
151 Politil<os oder Vom Staatsmann. Übersetzt und erläutert von 

0. Apelt. 1~_14. II, 142 8. . . . . . . , . 4.-
175 - Protagoras ... Ubersetzt von 0. Ape lt. 1918. IV. 147 S. 4.-
150 - Sophistes. Ubers. v. O.Apelt. 1914. TI, 166S. . . . -! .-
80 - Der Staat. In 4. Aufl. nPu ühers. und erläut. sowie m. griech.

deutschem u. deutsch-griech. Wörterverz. versehen von 0. Apel t. 
1916. XXXII 568 S. . . . . . . . . . . . 7.50 

Die Üb~rsetzungen Apelts eignen sich ,~>rziiglieh · für clPn gehildeten 
Leser, der gewöhnt ist, hohe .A.11:;prfü'.he an Übertragungen zu stellen und 
der ·rnr allem den geistigen Gehalt des ·werkes bis in i'eine zartesten Ab
tönungen kennenlernen und genießen will. Dahei erreir•ht A11elts Letstung 
einen seltenE:Jl Grad wic.sC'nschaftlicher Zm erlässigkeit. Die Post. 

82 - 'l'heätet. Ubers. u. erliiut. von Dr. Otto Apelt. 2. Aufl. IHll. 
IV. 28, 116 u. 48 S .. . : . . . . . . . . . . . 5.40 

179 - Timaios und Kritias. Uhers. v. 0. Apelt. 1919. IV, 224 S. 7.80 
T J;J - Gesetze. X. Buch. 43 S. 1.20 

N atorp, Paul. .Platos Ideenlehre. Eille Einführung in den Idealismus. 
· Verg1iffen. 

Ravaisson, F. Französische Pliilo ·opbie siehe Aht. VI, S. 29. 
Rebrnko siehe Regenwald, Abt. VI, S. 28. 
Rlohter, llaonl, siebe Aht. YI, S. 29. 

133/$ Schellings Werke in 3 ·Bänden. Mit drei Porträts Sch.'s und Geleit
wort von Prof. Dr. A. Drews, hrsg. u. eingel. v. Dr. 0. W dß. 
1907. Groß 8°. (geb. in Hfz. 40.-) . . . . 26.

(In Ganzlederbänden 50.-) 
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18 Alphabetisches Verzeichnis. 

Sehelling. Bd. 1. Schriften zur Naturphilosophie. 1907. CLXJI, 816 S. 
(geb. in Bfz. 18.75) . . . . . . . . . 9.-
Bd. II. Die Schnften zum Identitätssystem. 682 S. (gcL. in 
Hfz.- t2.50) . . . . . . . . . . 8.-
Bd. III. Philosoph'ie der Kunst. - Freiheitslehre. - -Positive 
_.Philosophie. 935 S. (geb. in Hfz. 13.75) . . 9.-

Einzeln erschienen daraus: 
Sehelling. Bruno, oder üher das göttliche und natürli('.he Prinzip 

der Dinge (1802) . . . . . . . . . . . . . geb. 2.40 
- Darstellung eines Systems der Philosophie (1801) geb. 2.40 
- Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilo-

sophie (1797). - Allg. Deduktion des dynamischen Prozesses 
(1800) . . • . . • . • . . . . • . • • . . geb. 2.40 
Vom Ich als Prinzip der Philosophie (1795) . . • geb. 2.-
Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) . geb. 5.40 
Methode des akademischen Studiums (1803) geb. 2.80 
Philosoplii e der Kunst (aus dem Nachlaß) . . geb. 5.40 

- Positive Philosophie (Philosophie der Mythologie und Offen-
barung [Auswahl] 1840/45) . . . . . geb. 5.-

- System des transzendentalen Idealismus (1800). geb. 5.-
Von der Weltseele (1808) . . . . . . geb. 4.40 

- Wesen der menschlichen Freiheit (1809) geb. 2.-

. Außerhalb dieser Ausgabe erscl1,ien: 
- Münchener Vorlesungen: Zur Geschichte der neueren Philosophie. 

Darstellung des philosophischen Empirismus. Neu hrsg. mit Erläut. 
v. A. Drewe. 1902. XVI, 262 u. 92 S. 4.60 

- Briefe über Dogmatismus uncl Kriticismue. Hrsg. u. eingel. von 
0. Braun. 1914. XX, 93 S. . . . . • . • . . . 2.50 

Schelling a1s Persönlichkeit. Briefe, Reden, Aufsätze. Hrsg. v.0. Braun . 
Mit Abb. der Jugendbüste Sch.'s. 1908. 282 S. . . . . 4.-

Groos, Karl. Die reine Vernunftwissenscbaft. Systemat. Dar
stellung v. Scbellings rational od. negativ. Philos. X, 187 S. 3.-

Bra.un, 0. Hinauf zum Idealismus! Schelling-Studien. 1908. XII, 
164 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 

Schiller. Philosophische Schriften und Gedichte (Auswahl). Zur 
Einführung ins.Weltanschauung. 1\1it ausf. Einltg. hrsg. von E.K ü h n e -
mann. 2. vermehrte Aufl. 1910. 94 u. 344 S. . . . . . 4.60 

th>er der feinsinnigen Einleitung liegt ein stimmungsvoller Hauch, der 
das Studium der Schrift zu einem Kunstgenuß macht. Pädagog. Zeitung. 

Kühnemanns Buch, gerade in der neuen Gestalt der zweiten Auflage, 
geht jeden wissenschaftlich gebildeten Lehrer an, ohne Rücksicht atü sein 
Fach", das er auf Grund seiner Fakultö.tan im Unterricht vertritt - und 

lioffentlich auch in jeder Primanergeneration immer den einen oder den an
<!rren. Monatsschrift für höhere Schulen. 

- 1.Jber Anmut und Wi.irde. 63 S. . . . . . . . . 1.20 
- 1Jber dfo ästhetische Erziehung des l\Ienschen. 114 S. 1.80 
- 1Ther naive und sentimentalische Dichtung. 98 S. . 1.80 
Vorländer, Karl. Kant-Schiller-Goethe. Gesammelte Aufsätze. 

1907. XIV, 29~ S. . . . . . . . . 6.-

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Schleiermuel1ers Werke in 4 Bänden. Mit Geleitwort von Prof. 
D. Dr. A. Dorner. Hrsg. u. eingel. v. Priv.-Doz. Dr. Otto Braun. 
1910/11. Groß 8° . 38.-

Schleiermacher. Bd. 1. l\Iit Bildnis Schl.'s nach der Biiste von 
Rauch. 1910. CXXVIII, 547 S. . 9.-

Geleitwort von Prof. D. Dr. A.. D orner. S. I.-XXXII. - Allgemeine 
Einleitung von Priv.-:Ooz. Dr. 0. Braun. S. XXXIII-C. Grundlinien einer 
Kritik der bisherigen Sittenlehre. :Mit Inhaltsanalyse von Dr. 0. ß r a un. 
XXVill, S46 S. - Akademieabhandlungen S. 347-532. - Register usw. 
s. 633-647. 

- Bd. II. Entwürfe zu einem System der Sittenlehre. Nach Hand
schriften des .Berliner Literaturarchivs zum erstenmal herausge
geben und mit einer Einleitung und ausführlichem Register ver
sehen von Otto Braun. 1913. XXX, 703S. (geb. in Hfz. 16.-) 12.50 

Dieser Band bringt die erste wissenschaftlich zulängliche, weil auf voll
ständiger Wiedergabe des überlieferten handschriftlichen l\Iaterials beruhende 
Ausgabe der Vorlesungen über philosophisehe Ethik. Hier hat der-Heraus• 
geber Dr. Braun sich ganz besondere Verdienste erworben. Er hat die 
sC'hwer zu lesenden Texte musterhaft entziffert und das früher bereits Ge
lesene und Herausgegebene überall sorgfältig nachgepriift. Er hat der Schleier
macherforschung damit eine neue Grundlage gegeben und die Darstellung der 
SchJeiermacherschen Ethik auf eine ganz neue Fläche gestellt. Alle Kundigen 
werden diese .Arbeit mit wärmstem Danke an den Herausgeber benutzen. 

Dr. H. Scholz in der „Tiiglfrhen Rundschau". 

Bd 111. 1910. XII. 748 S. . 9.-
Auswahlen aus: Dialektik (ed HalpernJ S. 1-118. - Die christliche Sitte, 

(1622/23). S. 119-H,G. __ Volhtänclig: Predigten über den christlichen Haus
stand. Hrsg. von Prof. D . J oh. Bauer. S. 161-öHS. - Auswahlt:n aus: 
Päaagogik p1sc. IblS/14 mit Teilen a. d. Vorlesgn. 1820/1821 u. 1826, sowie 
Aphorismen 1813/14). S. 399-536. - Die Lehre vom Rtaat (Entwurf v. 1829 
m. Erläut. aus Heften v. 1817 u. 1829). S. öS7-6SO. - Der christliche Glaube 
(ltlao, etwa S. 1-90). S. 631-729. - Register. S. 731-748. 

Bd. IV. 1911. X, 663 u. 17 S. . 9.-
A uswahlen aus: Psychologie (1830). S. 1-80. - Vorlesungen über Ästhetik 

(1862/53). S. 81-184. - Hermeneutik (llh-k. v. 1S05 mrw., Vorlesungen 1826 
bis u-38). S. 135-206. - Vollständig: Reden über die l~eligion. S. 207-400. -
Monologen. S. 401-472. - Weihnachtsfeier. S. 473-632. - Universitäten 
im deutschen Sinne. S. 5;13-642. - Rezensionen: Engel, der Philoi-oph für 
die Welt; Fichte, Bestimmung des Menschen. S. 643-662. - Register. 
s. 663-680. 

In Einzelausgaben erschienen dm·aus: 
Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre. (1803. 1834. 
1846.) M. e. Inhaltsanalyse. 1911. XXXII, 346 S. . 6.-
Akademieabhandlungen. 1911. IV, 185 S. 3.50 

Inhalt: Tugendbe.v-iff, Pflirbthegriff, Naturgesetz und Sittengesetz, 
Begriff des Erlaubten , Begriff des höchsten Gutes, Beruf des Staates zur 
Erziehung, Begriff des großen Mannes. 

Predigten über den christlichen Hausstand. Herausgeg. u. eingel. v. 
Prof. D. Joh. Bauer. 1910. IV, 42, 176 u. 4 S. 3.50 
Reden über die Religion. Vergriffen. 
Monologen und Weihnachtsfeier. 1911. II, 132 S. 2.-
Universitäten im deutschen Sinne. 1911. IV, 110 S. . 2.-

A.u/erhalb der Gesamtaiispabe erschienen ferner: 
Schleiermacher; Monologen nebst den Vorarbeiten. Kritische Aus

gabe. ]Hit Einleitung, Bibliographie, Index und Anm. von Fri e dr. 
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M. Schiele. 2. erweit. u. durcbges. Aufl . v. H. Mulert. 1914. 
48. 198 s. . . . . . . 3.-

. Enrilfob sind um1 die Monologen in mustergültiger Au11gabe '\'Orgefogtt 
Schiele gibt cl,m 'fext der Auli<gabe vorn Jahre 1799 und fügt die AhweichLrngen 
sämtlicher spii.teren ,Ausgaben im kritisl'hen Apparat hmzu. Er hat rlamit 
eine gediegene .Arbeit gefüifert und die Vergleichung der Texte bietet 
reiche .Ausbeute 1.ur Erkonntnis des "Gmbildnngsprozesses in Schleiermnchers 
Gedanken. Zeitschrift für Philosophie . 

117 Sehlelermacher. Weihnachtsfeier. Krit. Ausg. Mit Einltg. u. Reg. 
von Priv.-Doz. Lic. Hermann l\Iulert. 1908. 34: u. 78 S. 2.-

85 Grundriß der philosophischen Ethik. (Grundlinien der Sittenlehre.) 
Hrsgeg. v. F. M. Schiele. 1911. 219 S. . . . . . . 2.80 

Schieles Verdienst ist es, daß die hciden h e ·ten Manuskripte Schleier
macberi~, aus denen Twesten den Text konstituiert hatte, hier in anderer 
Ordnung g eboten werden. l>e1· in sich gesc·hlossene Text der Vorlesungen 
,on ltH2-13 wird als Einheit gelassen und umschlossen von einem andern 
Entwurf rnn 1816. Wir hahen damit eine 'l'extgestalt des wichtigen Werkes, 
die F-owohl den inneren Gedankengang tlarntellt wie auch sein "\Yerden er-
kennen läßt . Zeitsehr. f. d . deutsch. l'nterricht. 

120 - Universitäten im deutschen Sinn. l\iit auaf. Einltg von Ed-
Spranger (vgl. unter Fichte) 4.-

Schleiermacher. Der Philosoph des Glaubens.1910. 151 S. kart. 2.50 
Sechs Aufsätze von: E. Troeltsch. - .. \. Titius. - P. Natorp. -

P. Hensel. - S. Eck. - M. Rade. - .iYlit Vorwort von F.Naumann. 
Schopcnhauer. Hasse , H . Sch.'<; ErkenntnislehrP sieheAht.YI.S.27. 
Schnp[>C siehe Abt. VI, S. 30. 

86/7 Scotus Eriugena. Über die Einteilung der N ahll'. Ül)ers. von L. No a c k. 
2 Bde. 428 S. 416 S. . . 12.-

88 - Leben und Schriften. Von L .• .,. oack. 64 S. 1.50 
S9 Sextus Emplricus. Pyrrhonei'sche Grundzüge. Übers. von E. Pappen-

heim. 19 u. 222· S. 3.-
90 - - Erläuterungen dazu. 296 S. 1.60 

110 Shaftesbury. Untersuchung über die Tugend. Übers. und eingeleitet 
v. Paul Ziertmann. 1905. 15 u. 122 S. . . . . 2.50 

111 - Ein Brief über den Enthusiasmus an Lord Sou1rners. - Die Mora
listeu. Eine philosophische Rhapsodie. Übersetzt u. eingeleitet von 
M. Frischeisen-Köhler. 1909. 31 u. 212 S. 3.80 

T SO Religion und Tugend. 48 , '. . 1. · 0 
111- Spinoza. Slimtliche Werke. Übersetzt von 0. B aenscb, A. 

!N Buchenau, C. Gebhardt und C. Schaarschmidt. In 3 Halb• 
perg.-Bcle. geb. . . . . . . . . • . . . . . ca. 33.-

Dies ist die einzige deutsche Ausgabe der Werke Spinozas, die auf Gnmd 
der umwälzenden Ergebnisse der modernen Textkritik erfolgt ist. So hietet 
sie, in ihrer Text~estaltung der Forschung die sicherste Grundlage; die 
Einleitungen bemilhen sich, das Veri,tii.ndnis der Schriften S.s nach allen 
Seiten sicher zn stellen. 

91 Bd. 1. Abhandlung von Gott, dem Menschen. und dessen Glück. 
Neu üLersetzt von C. Gebhartlt. Im Druck. 

92 - Ethik. Übers. u. mit e. Einlejtung u. Reg-ister versehen von Otto 
Baensch. 9. Aufl. 1919.' 29, 276 u. 39 8. . . . . 3.80 

Sehr genau ist die neuere Forschung zum Spinozatext behandelt. Die 
Einleitung gehört zu dem Besten was zur Einführung in Spinozas Denk
weise gegeh<'n werden kann. Die Bedeutung dieser "Obersetzung wird man 
darin sehen dürfen, daß sie die für uns oftschwierig gewordenen Gedanken
verschiebungen bei Spinoza klarlegt. Zeitschr . .t. d. dtsch. Unterricht. 
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S1>inoza. Bd. II. Theologisch-politischer Traktat, 3. Aufl. Üliers. u. 
eingeleitet von Dr. Carl Sebhardt. 1908. 84, 362 u. 61 S. 5.40 

- - Tractntus theologico-politicus. Lat. ed. R. Ginsberg. 1877. 2.
Descnrtes' Prinr.i pien der .Philosophie auf geometrische Weise be
gründet. - Anhang, enth. metaphysische Gedanken. 8. Aufl. Neu 
übers. v. A. Buchenau. 1907. 8, 190S.. 2.40 

96 .A hhandlung üher die V ~rbesserung des Verstandes. - .A hhandlmig 
vom Staate. 3. Aufl. Ubers. u. eingeleitet von Dr. Carl Geb
hard t. 1907, 32, 181 u. 33 S. . 3.-

• - Principia philosopbiae Cartesianae - Appendix cont. cogitata 
metaphy. ica - Tractatus de intellectus emendatione - Tractatus 
politicus. Lat. ed. H. Ginsberg. 1882. LXXIIT, 256 S. 2.-

96a Bd. III . .Briefwechsel. Übertragen u. m. Ei11l., Anm. u. Reg. vers. v. 
Cn.rl Gebhardt. Hl14. 38, 438 '. . 4.-

G o et h e hat den Briefwechsel Spinozas das interl'ssantl'ste Ruch genannt, 
das man in der Welt rnn .Aufrichtigkeit und l\lenschenlielle lesen könne. 
Er bedeutet für uns zugleich die notwendige l~rgänznng tler J,; th i k Spinozas, 
denn er offenbart dir> tiele unrl rerne 1Ienschfü:hkeit, die hinter den mathe
matisch starren Sätzl'n jenes ßurhe steht. 

Zeit chrift für den deut. eben ·nterricht. 
• - Epistolae doctorum quoruudam virorum ad B. de S. et auctoris 

responsiones. Eu. H. Ginsberg. 1876 2.-
96b - Lebensbescbreihun„en un<l Gespräche. Hersg. v. Cnrl Gebhardt. 

1914. XI, 147 S. l\Iit .Bild. (in Hpgt. 5.-) . 2.50 
Eine völlig neue Er,-.chc inur.g in der doutsrhen Literatur ist Gehbardts 

1 bersetzung der alten Lebensboschreihuogen Spinoza:,, der die überlieferten 
.Äußerungen oder Gespräche Spinozas 1<owi11 alle aut sein Loben hezüglichen 
(Juellen beigefügt sind. Es i:,t ern bii1•h!'it, danken werte Buch, das volle 
Anerkennung verdient . Spinoza gcbii,t zu den Philo,.o}lhen, deren Lehre 
drr Ergänzung durch das Bild des ~fonsc-hen bedarf. Deshalb Yerdieuen 
die Leben!-ihe•chrP1bungen pinoza11 als ein "\,\'iderschein des großen 1 len~chen 
:,tarkes Tntcrres~o. Zeitschrift für den clcutsclie11 Unterricht. 

Spinoza-ßreyier. Zusammengestellt und mit einer Einleitung versehen 
von A. liicbert. 2.Aufl. 1918 . . : ~· .. :rv, 160S. ln eleg.Pappbd. 4.-

Es bt al. ein glücklicher Gedanke liiebcrts zu IJpzoic-hnen, daß ins •inem 
Jlrevier die berlentsnmsten StPlien der ,.1-:thik" , 011 den engen Fessel!, der 
geometri. chc-11 l\lethode befreit worrlen ·md. Er s1•Ib„t g-ibt in oinem geh1dt
"ollen \' orworte A nJ,-l'ltluß iitier die Grundsätze, die ihn dabPi gPlcit et hahPn ... 
\.llen. die uicht die ni:itige .Muhe urnl Geduld aufbringen können, zu den 
Urig nal~·nken des Philo~o11he11 zu greifen. denen jPcln<'h jene ~großi. und 
fn•i(I Aussidlt itbor di • !'mnliehe nnd sittliche ,\?elt" die sich <,oethe nu!! 
• pinoza-. St hriften _aufzutun schien", 'l'On Intcrc' ~e ein mag, .oi Lil'ht•rt:, 
Brevier bestens emptohle11. "'iener 1· rnouienhlatt. 

Renan, E. Spiuoza. Hede, geh. zum 200. Todestag . -.40 
Gins berg, H. Lebens- und Charakterbild S. s . -.40 

Steffens, Heurik. Über rue Idee der Universitäten (4.-). Siehe 
unter .Pichte. 

YnihingH, H., iehe .Abt. Yl, ~• SO. 
rolkelt, J., siebe bt. VII, .'. S1. 

W olffsche Begriffsbestimmungen. Ein Hilfsbüchlein beim 
Kants. Zusammengest. v. J. Baumann. 1910. VI, 54 S. 

Studium 
1.50 

Pichler, H. Über Christian Wolffs Ontologie. 1910. 9o S. 
Wundt, W .• ich"' llull, .\bt. Vl, S :!'i. 

2.-
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Lehrbücher 
der Philosophischen Bibliothek. 

Ktrehner„Micbaelis. Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe. 
Neuauflage in Vorbereitung. 

Die Festigkeit der Grundlagen, die umfaEtsende Vollständigkeit des 
Stoffes, die durehsic-htige Anlage und vortreffliche Form, sowie die würdige 
.Ausstattung machen das Buch zu einem treuen Führer auf den versrhlun
genen Pfadnn der . Philosophie. :Man kann ihm nur weitere und weitere 
Verbreitung wünschen. Zeitschrüt für das Gymnasialwesen. 

Croee, B. Grundlinien der Ästhetik. 1913. IV, 85 S. Deutsch v. 
Th. Foppe. (,,Wissen und .Forschen") 2.-

Döriug_, A.. Grundlinien der Logik. 1912. XII, 181 S. . • . 2.60 
JJle Logik soll nach D nur-1\Iethodenlehre sein, die uns anweist I in 

die Gesamtheit unserer tatsächlich vorhandenen Vorstellungswelt sacbltche 
Ordnm1g hineinzutragen. Ohne Zweifäl haben wir hier ein Buch von hoher 
Bedeutung vor uns. Reichsbote. 

Messer, Aug. Einführung in die Erkenntnistheorie. 1909. VI, 188 u. 
11 S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40 

Dies itit die beste einführende Schrift in die Erkenntnistheorie, die Re!. 
kennt. Sie zeichnet sich besonders dadurch at1s1 daß sie trotz des klt>inen 
Umfanges eine Anschauung erwec-kt von der Fülle der Probleme, die der 
Erkenntnistheorie erwa(•hsen; ferner daß sie stets auf die richtige Pro~lem
stellung hinwei~t; endlich ragt sie noch durch große Klarheit und {Jber
sic-btlichkeit hervor. Vierteljahrsschrift f. wissem,ch. Philos. u. Soziologie. 

Odebrecht, Hud. Kleines philosophisches Wörterbuch. Erklärung 
der Grundbegriffe der Philosophie. 3., durchgesehene Aufl 1919. 
86 s. . 1.80 

Vorländer, Karl. Geschichte der Philosophie. I. Bd.; Altertum, 
Mittelalter und Ubergang zur Neuzeit. 5. Aufl. 1919. XII, 
368 S. 5.50 
- II. Bd.: Philosophie der Neuzeit. 5. Aufl. 1919. VIII, 
524 s. . . . . . . . 6.50 

Zur Einführung wird man schwerlich ein besseres Buch finden 11.ls dies, 
d8.8 den vielfach empfundenen Wunsch nach einer knappen, aber doch 
klaren, inhaltlich ausreichenden und zuverlässigen Darstdltmg der gesamten 
Gesrhirhte der Philosophie aufs ,ortrefflich8te erfüllt hat. Vortrefflich ist 
die Darstellung des Entwicklungsganges der Philo~ophie, was srhon im Auf
bau des Werk.es klar herrortritt. Die biographi~che Behandlung der ein
zelnen Philoso1,ben und die Darstellung ihrer Lehren stehen in allem auf 
der Höhe der 1''orschnng. D1tzu kommt, daß sic-h das Burh anch al1< We~
weiser für tiefer eindringende Arbeit bewährt durch die gute Auswahl m 
den Literaturangaben. Zeitsl"hr. f. d. dtsch. Unterricht. 

Vorländers ßurb reizt geradezu zum Studium. Die gediegene Art, in 
der er das historische mit dem 11yfitematischen Element zu '"orrinigen ver
standen hat, u1a.rht das Buch zum philosophiegoschlcbtlichen Handbuch 
par excellence. Es gehört auf den Arbeitstisch eines jeden der PL.ilni;ophie 
,, Beflissenen". Kant-Studien. 

115 Wttasek, Stephan. Grundlinien der Psychologie. Mit 15 Fig. im 
Text. 1908. VIII, 370 u. 22 S. . . . . . . 3.-

In der Auffassung und Durchführung ein selbständiges Werk, sind 
diese nGrundlinien" aurh eine Zusammenstellung der fast zahllosen Einzel• 
untersucht1ngen zur „modernen" Psychologie. Die Re,-tim111ung, ah, Eai
tührung zu dienen, hat wohl die Art der Aul!führung hedingt, nicht aber 
den lnh11.lt und die Theorie. Die Durchführung ist durc-htoichtig, überall 
kn11.pp und leicht verständlich und das dargebotene Material im zweiten 
Teil überaus reichhaltig. Zeitschrift für Philosophie. 

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Hauptwerke der Philosophie in 

Originalgetreuen Neudrucken. 
Die Sammlung macht sieb eine neue Erfindung auf dem Gehiete der 

Photochomie zunub:e, die es ermöglicht, selt1me \Verke in technisch so , ollemleter 
Form ohne Neusatz nachzudrucken,daß selbst :Fachleuh• den Unter~chied vorn Buch
druck kaum feststellen können. Dn.hei ist es aber möglich, Yerhes;.erungen, z.B. 
von Druckfehlern, anzubringen. - Die Sammlung wird in goschmack~ollor äußerer 
Form, die sich dem Stil der Entstehungszeit anschließt, Werke dem Studium 
nen darbieten, die noch lebendige Wirkung auf die Gegenwart auszuüben be
rufen sind. Durch Beigabe von Registern und erforderlichenfalls aurh eine, 
kritischen ApparateR wird die wissenschaftliche Benutzung erleichtert. 

Bd. 1: Lotze, Herm. Geschichte der Ästhetik in Deutschland. • Mit 
Namen- und Sachregister. 1913. J\L 9.-

Diese „Geschichte der ~lsthetiku mit der Fülle ihrer Probleme, der Tief
griindigkeit der Untersuchung sowie der fruchtbaren Verbindung der not- • 
wendigen Forderungen des modernen Realismus wit dem werhoilen, ja unent
behrlichen Gehalt des Idealismus, ist ein .. durchaus eigenartiges, trotz aller be• 
deutenden Leistuni;,t-n der seitherigen Asthetik auch heute noch in hohem 
'Maf3e beachtenswertes Werk. l\Iöchte der vorliegende Neudruck dem Werke wie 
•einem Schöpfer neue Freunde gewinnen! 

.llfax JVentscher in der „Deutschen Literaturzeitung." 
Bd. II: I~ries, ,Jak. l'riedr. Philosophische Rechtslehre und Kritik aller 

positiven Gesetzgebung. Mit Namen- und Sachregister. 
Hrsg. von d. Fries-Gesellschaft. HH4. 1\1. 2.50 

C•est certainement l•une de!< CPuvres principales de la philosophie post
kantiem1e: elle et anssi l•nne de celles ou se marque le plus h(•ureusement 
l•union d•une rare aptitude speculative avec des counaissances precises et sur 
certains points meme profondes. Revue de metaphysfr1ue et de -morale. 

Die philosopbisehe Rechtslehre Fries• fängt gerade an aktuell zu worden. 
Während die Philosophie seiner Zeitgenossen ihre Wirkung nu.f' ihre Zeit schon 
ausgeübt hat so daß man annehmen kann. daß clie in ihr entbalteoen Gedanken, 
aoweit sie sieh als frnehthar erwiel'-eo hah,m, bereit!'! in das Zeitbewußb-iein über
gegangPn sind, kann man die ]friesscben Gedauken mit jenen in die ägypfü,chen 
Gräher eingemauerten K<irnern ,erg-leichen, die nach Jahrtausenden zu keimen 
begannen. Sozialz'stische llfonatshifte. 

Bd. III: Schelling, F. W. J. v. Briefe über Dogmatismus und Kriti-
zismus. Hrsg. u. eingel. v. 0. "Braun. 1914. M. 2.60 

Wir hahon es in diesen Briefen mit einer Kritik des religiö!'len Bowußt-
1eins zn tun, die an Schärfe und rücksichtsloser Konsequenz Fichtes Offen
barungHkritik nichbi nachgibt, nur daß sie nel schwungvoller als diese geschrieben 
ist - ein Meisterstück deutscher philosophischer Prosa, und als das \Verk eine• 
Zwanzigjährigen von einer fast unbegreiflichen Vollendu11g. 

Man erstaunt über diese Briefe, wenn man nur clen Scbelling kennt, der die 
Naturphilosophie und das Identitiitsystem goscha.ffen ha.t. Jedenfall~ muß ma.n 
die hior waltende Metaphysik der Freiheit kennen, um die unfreie Metaphysik dea 
1päteren Scbelling richtig interpretieren zu können. Preussische Jahrbüclur. 
Bd. IV: Bolzano, B. Wissenschaftslehre. Hrsgeg. von A. Höfler. 

Erster Band. 1914. XVI, 572, 2 S. 1\1. 12. -
Dieser Neudruck ermöglicht es endlich, den größten Logiker aller 

Zeiten, wie ihn Husserl nannte, wirklich zu studieren. 

Bd. V: Fries, Jak. Friedr. System der Logik. Mit vollständig neuem 
Register. Hrsg. v. d. Fries-Gesellsch. 1914. .M. 6.-

Bd. VI: Fichte, Job. Gottl. Über den Begriff des wahrhaften Krieges. Im 
Anhang: Rede bei .A.bhrecbungseiner Vorlesungen. 1914. M.1.50 

Bd. VII: Bolzano, B. Wissenschaftslehre. Zweiter Band. 1915. VII, 
570 s. l\l. 12.-

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Bibliotheca Philosophorum. 
Diese Sammlung entspricht Wünschen, die immer wieder aus philo

sophischen Kreisen laut gewor<l.en waren. Fehlten doch vorher voll
ständig auf dem Rüchermarkt leicht zugängliche AusgaLen der 
philosophischen Hauptwerke im Urtext, die billigen Preis mit 
absoluter textli eher Korrektheit vereinigten. 

Dem soll durch die neue Sammlung abgeholfen werden, die im 
Format und irn Anschluß an die „Philosopihsche Bibliothek" erscheint. 
Bisher erschienen: 

Vol. 1. Descartes. Meditationel! de prima pbilosophia. Curavit 
A. Buchenau. 1913. IV, 68 p. M. 1.oO 

,, II. Leibniz. Ausgewählte philosophische Schriften im Original
text. Hrsg. v. H. Schmalen bach. Band 1. 1914. XX, 
164 s. . 1\1. 3.

,, lll. - - Band 2. ]')fit dem Register über beide Bändchen. 
1916. XVIII, 224 S. l\I. S.80 

In die Sammlung wurden forner als VoL IV-IX eine Anzahl a.u"'geze1cn
neter, in Deuh1chle.nd noch fast unbekannter amerikanischer Ausgaben eng
lischer Philosophen eingereiht, für die ieh das alleinige Vertriebsrecht für den 
europäischen Kontinent erwarb. Die Bände enthalten: 

Vol. IV. Berkeley. The Principles of Human Knowledge. Ed. by 
T. J. l\IcCormack. 1913. XVIT, 128 p. 1\1. 2.50 

" 
V. - Three Dialogues between Hylas and Pbilonous. Eu. by 

T. J. JHcCormack. 1913. VII, 136 p. 1\1. 2.50 
VI. Ilobbes. The l\Ietaphyeical System of H. in 12 chapters from 

Elements of Philosophy conc. Body. Tog. w. hriefer ext,racts 
from Human Nature and Leviathan. Sel. by M. \V. Calkins. 
1913. 25, 187 p. l\L 3.50 

,, VII. llume. An enquiry conc. Human Understanding and sel. from 
a treatise of Human Nature. Witb H.'s Autobiography and 
a letter from Ad. Smith. Ed. by T .• T. l\IcCormack and M. 
W. Calkins. W. indE>x.· 1913. 28, 267 p. 1\1. 3.-

., VIII. - An enquiry conc. the Principles of Morals. Reprinted from 
the ed. of 1777_. W. index. 1913. VI, 169 p. l\L 3.-

,, IX. Loeke. Essay conc. Human Understanding. Books II and IV 
(with omissions) . Sei. by M. W. Calki.ns. W. index. 1913. 
VII, 348 p. M. 5.-

Früher erschienen im gleichen Verlag: 

Arl8toteles, Ars poetica. Ed. Fr. Ueberweg. 40 S. , M. -.40 
Descartes. Regulae ad directionem ingenii. Nach der Originala.usg. von 1701 

herausgcg. -..on Dr. Artur Buchenau. 1907. IV, 66 S. M. 1.-
lleJanchthon. Ethik. In der ältesten Fassung zum ersten Male (lateinisch) 

heru.usgeg(•ben von H. Hein eck. 69 S. M.. 1,20 
Spinoza. Opera philo o·pbicll. Ed. H. Ginsberg. 

Evistolae doctonun quorundam virorum ad B. de S. et auctoris responsionea. 
M. 2.

Tractatus theologico-politicus. M. 2.
Principiit philosophiae Cartesianae. - Appendix continens Cogitata m..t,11.
phyeic&. -Tractatufl de intellectus emendatfone. -Tractatus politicus. JU.2.-

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 
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Wissen und Forschen. 
Schriften zur Einführung in die Philo. ophie. 

Dem Becliirfnis nach Erläuterungen zu bestimmten philosophischen 
Klas ikern und nach Einführungen in die Grundprohleme der Philo
sophie will diese Sammlung dienen. Frei von jeder Einseitigkeit und 
unter Anerkennung der Verschiedenheit der philosophischen Rich
tungen in <ler Gegr>uwart möchte sie einen Sammelpunkt bilden für 
alle Bestrehungen, die von wissenschaftlichem Boden aus, in allgernein
Yeretändlicher Sprache in das weite Gebiet philosophischer Lekti.ire 
und philosophischer Forschung einzuführen beabsichtigen. 

Bd. 1: Kants Lehre -vom kategorischen Im1>erativ. Eine Ein-
führung in die Grundfragen cler Kantiscben Ethik im An
schluß an die „Grundlegung der 1\Ietaphysik der Sitten." Vou 
Dr. A. Buchenau. 1913. XII, 126 S. 1\1. 2.-

Bd. II: Gegeuwa1·t~1,htlo. ophic und chri tliche Religion. Im 
Anschluß an Va.ihiuger, Rehmke, Eucken dargestellt von 
Dr. H. Regenwald. 1913. XII, 196 S l\l. 3.60 

Bd. III: Grund1>robleme der Kritik der reinen Vernunft. Eine 
Einführung in die Kantische Erkenntnistheorie. Von Dr. 
Artur Buchenau. 1914. VI, 194 S. M. 3.-

Bd. IV: Wie ist kriti.·che Philoso1►11ie überhaupt möglich? Ein 
Beitrag zur systematischen Phänomenologie cler Philosophie. 
Von Dr. Arthur Liebert. 1919. XVII; 228 S. l\L 10.-

Bd. V: Grundriß der Ä..stlu~tik. Von Benedetto Croce. Deutsch 
von Dr. Th. Poppe. 1913 . . IV, 86 S. 1\I. 2.-

Bd. VI: Die Seele. Ihr Yerhältnis zum Bewußtsein und zum Leibe. Von 
Prof.Dr .• TosephGeyser. 1914. VI, 117S. l\I. 2.60 

Bd. VII: Die Begründer der modernen Psyehologie. Lo tz e, 
Fechner, Helmholtz, ,vun<lt. Von Stanley Hall, Pre
si<lent of Clark University. Deutsch von Raym. Schmidt. 
1914. 28, 392 S. l\L 7.60 

Bd. VIII: Einflihrung in die Philosophie. Vom Standpunkte <les Kriti
zismus. Von Dr. Kurt Sternberg. 1919. Xlll, 291 S. 1\L 6.-

Bd. IX: Pesfalozzis Sozialphilosophie. Eine Darstellung auf Grund 
der ,, ... Tachfors,·huugen Uber den Gano- der .._ Tatur jn der Ent
wicklung des ~len11cbengeschlechts''. Von Dr. Art. H u ehe n au. 
1919. V UI, 183 S. 1\1. 5.-

Bd. X: Die sittlichen }'orderuugen und die Frage nach ihrer Gül
tigkeit. Von Prof. Dr. Gusta v Störring. Im Druck. 

Von Heft VIII an wur<le das Format der Sammlung veriindert. Die 
BHnde ersch~inen jetzt in dem bekannten handlichen Format der 

Philosophischen Bibliothek. 

Verlag von Felix Memer in Leipzig. 
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Neuere philosophische Werke. 
Bergmann, Ernst. Pl a tn er u. d. Kunstphilosophie des 18. Jahi-h. 

Im Anh.: P.'s Briefwechsel m. d. Herzog von Augustenburg über 
die Kantische Philosophie u. a. 1912. XVI, 349 S. . 10.-

- Fichte, der Erzieher zum Deutschtum. 1915. VIII, 341 S. 6.-
Bergmanu hietet aus Fichte dar, was jeder Deutsche aus ihm gewinnen 

kann. Die tiefschürfende Gedankenarbeit der "\Vissenschaftslehre und das 
gigantische Ringen mit ihren Problemen wird nach Fichtes eigenem Urteile 
dem Verständnis immer nur weniger vorbehalten bleiben. Für ß. stebt der 
deutsche Reformator und Erzieher Fichte im ::mttelpunkte des Interresses. 
Und da dessen Person ganz in seiner Sache aufgeht, so kann Bergmann für 
Reine Ah. icht \·om Zentrmn cler Persönlichkeit aus das Y crstiinrlnis für seine 
Sache zu erschließen suchen. Bruno Bauch in den „Kantstudien". 

- Deutsche Führer zur Humanität. 1915. IV, 44 S. 1.-
Bluwstein, J. Weltanschauung Ardigos. 1911. 122 S. . 1.50 
Bosehan, Richard. Der Streit um die Freiheit der Meere im. Zeit-

alter des Hugo Grotius. 1919. 53 S. (Philos. Zeitfragen) . 2.70 
Braun, O. Hinauf zum Idealismus! Schelling-Studien. 1908. XII, 

154 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.60 
- Zum Bildungsproblem. 2 Vort.räge. (Philosophie u. Schule. Kunst 

u. Schule). 1911. 49 S. . . . . . . . . . . . . . -.76 
- Euckens Philosophie und das Bildungsproblem. 54 S. . -.60 
Buchenau, A..rtur. Kants Lehre vom kategorischen ImperatiY. 1913. 

XII, 125 S. (,, 1Yissen und Forschen'·) . . . . 2.-
- Grundprobleme der Kritik der reinen Vernunft. 1914. YI, 194 S. 

(,,,Vissen und Forschen") . . . . • . . 3.-
- Pestalozzis Sozialphilosophie. 1919.YIII, 183 S. (ri Wissc>n u. F. ") 5.
Burcklmrdt, G. E. Was ist Individualismus? 1913. 89 S. . t.
Busse, Ludwig. Geist und Körper, Seele und Leib. Zweite Auflage. 

Mit einem ergänzenden und die neuere Literatur zusammenfassen
den Anhang: von Ernst Dürr. 1913. X, 566 S. . . 11.75 

Cohn, J ona.s. Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Ein philosophischer 
Versuch. 1914. XI, 297 S. . . . . . . . . . . . 8.-

Das tiefgrabende und doch verstiindUch geschriebene Buch will dem 
Gebildeten helfen, sich in der heutigen Knltur zurechtzufinden. Die Kultur 
ist ihm nicht wesentlich eine zersetzende Macht, sondern ein stetes Schaffen. 
das immer neue Aufgahen tmd immer neue Lebensformen her~orbringt. Das 
Ringen um diese Aufgaben erzeugt die Lebensgemeinschaften, in denen 
jeder einzelne sich um einen üherindividuellen Mittelpunkt von der Person 
zur Persönlichkeit aufbauen kann. Was dabei über die wachsende Bedeutung 
der nationalen Gemeinschaft gesagt wir~ das ist gerade in unsern Tagen 
eindrucksvoll. Es wird durch die neue w elt, die uns mit dem Weltkrieg 
aufgegangen ist, im wesentlichen bestätigt. Christliche Welt. 

Dletering, Paul. Die Be1·bartsche Pädagogik vom Standpunkt mo
derner Erziehungsbestrebungen. 1908. 18, 220 S. . . . . 6,

Dorner, A.. Encyklopädie der Philosophie. Mit bes. Berücke. d. 
Erkenntnistheorie u. Kategorienlehre. 1910. 343S. Steifkarton. 6.-

- Grundriß der Religionsphilosophie. 1903. 466 S. . 7 .-
- Pessimismus, Nietzsche und Naturalismus mit besonderer Be-

ziehung auf die Religion. 1911. VIII, 328 S. . . . 6.-
Dü.h.ring, E. Kursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher 

Weltanschauung u. Lel,ensgestaltung. 1875. XII, 659 S.. 9.
Ehrenberg, Hans. Die Parteiung der Philosophie. Studien wider 

Hegel und die Kantianer. 1911. VI, 133 S. . 4.-

Verlag von F elix Meiner in Leipzig. 



VI. N euere philosophische Werke. 

Eucken, Rudolf. Gesammelte Aufsätze zur Philosophie und Lehcns-
anschnuung. 1911. IV, 242 S. . . . . . . . . . . 4.20 

Au dem Inhalt: Die moralischen 'I'riehkräfte im Leben der Gegen
wart. Die innere Bewegung des modernen Lebens. Festrede zur Jahrhun
rlertleier. Goethe und die Philosophie. Fichte und die Aufgaben unserer 
1/.eit. Die Stellung der Philosophie zur religiösen Bewegung der Gegen
wart. Der moderne Mensch und die Religion. Pierre Bayle, der große 
• keptiker. (Ein neuer Durchblick der "'eltgeschichte.) ,vas sollt~ zur 
Hebung philosophischer Bildung geschehen? 
Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie. 

2. erweit. Aufl. 1906. V l, 196 S. . . . • • . . • . 3.60 
Aus dem Inhalt: Nikolaus von Cues als Bahnbrecher neuer Ideen. 

Paracelsus' Lehren von der Entwicklung. Kepler als Philosoph. Über 
Bilder und Gleichnisse bei Kant. Bayle und Kant. Parteien und Partei
namen in der Philosophie. 

ßra.un, 0. Euckens Philosophie und das Bildungsproblem . -.60 
Kappst ein, Th. ~ucken, der Erneuerer des deutschen Idealismus. 

1909. 92 S. . . . . . . . . Eleg. kart. 1.-
<siehe auch unter Hegenwu.ld) 

Falckenberg, Richard. Kant und das Jahrhundert. Gedächtnisrede 
zum 100 jähr. Todestag. 2. Aufl. 1907. 28 S. . . . . -.60 

Falkenfeld, Hellmuth. Wort und Seele. Eine Untersuchung über 
die Gesetze in der Dichtung. 1913. 132 S. . . . • . 2.50 

Inhalt: Die Dichtung unter den Schwesterkünsten. - Die Tragödie 
des Dilettantismus. - Seele und Wortgesetz (Stil). - Wort und Zorn (Drama). 
- Wort und Liebe (Lyrik). - ·wort und Weltseele (Epik). - Wort und 
Gefühlsverlängerung (Humor und Groteske). .. 

Flouruoy, Th. Beiträge zur Religionspsychologie. Ubers. v. I. Regel. 
l\Iit Vorwo1t v. G. Yorbrod t. 1911. LII, 62 S. . . . . 2.50 
Die Seherin von Genf. l\Iit Geleitwort von Max Dessoir. 
Autorisierte Übersetzung. l\Iit 64- Figuren. 1914. XXIII, 
656 S. (iu Lwd. geb. 20.-). . . . . . . . . . . . Hi.-

Da. Werk ist die beste und griindlichste Untersuchung der Bewußtsein:-
zustänrle eines sogenannten „Mediums", die wir bisher überhaupt besitzen, 
unübertrefflich an Sorgfalt der Beobachtung und Analyse, unermiidlich in 
der Aufhellung zunächst undurchsichtiger 'l'atbestände, '\'Orbildlich ohjektiv 
in der Beurteilung der für die theoretische Erklärung bestehenden .Möglich
keiten. Dr. Österreich im Literarischen Zentralblatt. 

I•'ürth. Otto v. Tr1iume auf der Asphodelosinsel. Im Druck. 
Geyse·r, J os. Die Seele. Ihr Verhältnis z. Bewußtsein und z. Leibe. 

1914. VI, 117 S. (n Wissen und Forschen':). • 2.50 
Goldschmidt, K. W. Der Wert des Lebens. Optimismu und Pe-;·imis-

11rns in der modernen Literatur und l'hilosophie. Eleg. kurt. l\L 1.
Goldscbmidt, Ludwig. Schriften s. unter Knntliter., Abt. I, S. rn. 
Hall, Stanley. Die Begründer der mod~_rnen .Psychologie. (Lotz e, 

Fechner, H elmholtz, "\Vundt.) Uberl:i. und mit Anm. ver
sehen von Ra y m und Schmidt. Durch Vorwort eingeführt von 
Dr.l\lax Brahn. 1914. XXYIII,392S. (,,Wissen u.~""orschen") 7.50 
JV'ilhelm Wundt. Der Begründer der modernen Psychologie. 
Uhersetzt u. mit Anmerkungen vers. v. Raymund Schmidt. Durch 
Vorwort eingef. v. l\Iax ßrahn. l\IitBild.nisradierung v.R. Schmidt. 
1914. XVII. 158 S. (S.-Abdr. aus dem vorigen.) geb. 3.50 

Basse, Heinr. Schopenhauers Erkenntnislehre als System einer Gemein
schaft des Rationalen und Irrationalen. 1913. XI, 219 S. . 6.-

Hasse findet in der Erkenntnislehre Schopenhauers die systematischen 
Wurzeln seiner Weltanschauung. Die Theorie der Erkenntrus ist bei Schor1en. 
haucr nur scheinbar ein mit der '.l'heorie des „Satzes vom Grunde" ub
srhließcnder und abgeschlossener Bezirk. In Wahrheit spielt sie in der 
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l\1etuphy8ik der Natur wie iu der Metapbpik der Kunst und ~'\foral eme 
geradezu grundlegende Bulle. 

Basse, H. Das Problem des Sokrnte::; bei Nieb:sch<-. 1918. 2ß S. 1.30 
- Das Problem der Uültigkeit bei Duvid Hume. Im Druck. 
Regenwald, Ilerlll. Gegenwartsphilosophie uml christlichP. Religion. 

Im Anschluß an Vaihinger, Rehmke, Euck eu. 1913. XII, lfiü ~
(,,Wissen und Fqrschen") . . .. . . . . 3.60 

Jacoby, Hünther. Herders und Kants Astbetik. 1907.X 1 348 S. 6.40 
- Der Pragmatismus. Neue Bahnen in der WissenschaftRlehre ,des 

Auslands. 1909. 58 S. . 1.20 
- Herd er als Faust. 1911. XTI, 485 S. . . . 7.-
Jaesche,Em. DasGrunc1ge"etzder\Yirn<'nschnft. 1886. XXu.4458. 9.
Joel,Karl Die philosoph.Krisis der Gegenwart 2.Auß.191!l H6 8. 3.60 
Kinkel, Walter. Der Humanitätsgc>danke. Betrachtungen zur För-

denmg der Humanität. 1908. 192 S. . . • . eleg. kart. 1.
Küh n, J<J. siep.e }!nter Kant, Prolegomena, Abt. I, S. 10. 
Lasson, Adolf. Uber Gegenstand u. Behandlungsart der Religionsphilo-

sophie. 1879. 65 S. . . . . . . . . . . . . -.60 
- Fi ·bte im Verhältnis zu Kirche und Staat. 1863. JV. 24n S. 4.-
- Georg. Grundfragen der Glaubenslehre. 1913. VI,· 376 S. 9.-
Lempp, Otto. Das Problem det· Theodicee in der I>hilosophie und 

Literatur des 18. Jahrhunderts bis auf Kant u. Schiller. 1910. VI, 
432 S. In steifem Karton . . . . . 9.

Lessing, Th. Studien zur Wertaxiomatik. Untersuchungen iiber reine 
Ethik und reines Recht 2.,erweiterteAusg. 1914. XIX, 1218. R.fi0 

Levenstein, Adolf. Friedr. Nietzsche im UrteU der Arbeiterkla:s:-1 
2. Ausgabe. 19J9. VI. 120 S. . . . . . . . . . 2.-

Levy, lleinr. Uuer die apriorischen Elemente der Erkenntnis. 
1. Teil: Die Stufen der reinen Anschauung. Erkenntnistheoretische 
Untersuchungen Uber den Raum und die geometrischen Gestalten, 
1914. J;X, 204 S. . . . . . . . . . . . . . 6.-

L~elrnt·t, Arthur. Wie ist kritische Philosophie i\bcrhaupt möglich? 
Ein Beitrag zur systematischen Pbaenomenologie der Philosophie 
1919. XVII, 228 S. (,,WissPn und Forschen·) (geb. 12.-) 10.

Ansführlirher Prospekt kostenfrei. 
- Spinoza-Brevier siehe Abt. I, S. 21. 
Lipps, Theodor. Psychologische Studien. 2., nmgearb. u. erweit. 

Aufl. 1906. IV, 287 S. . • • . . . . . . . . 6.-
Inhalt: Der Raum der Gesichtswahrnehmung. - Das Wesen der musi

kalischen Konsonanz und Dissonanz. - Das psychische Relativitätsgesetz 
und das Webersche Gesetz. · 

Marbe, ' Karl Experimentell-psychologische Untersuchungen über 
das Urteil. Eine Einleitung in die Logik. 1901. IV, 103 S. 2.80 

Meekauer, W. Der Intuitionismus und seine Elemente bei .Bergson. 
Eine kritische Untersucbung. 1917. XIV, 160 S. . . . . 5.

ll editus, Fritz. Fichtes Leben. Mit Portri:it. 1914. IV, 176 S. :l.
llehlis, G. Die.~eschichtsphilosophie Comtes. 1909. IV, 158 S. 3.
Meinoug,._ A. Uber die Stellung der Gegenstandstheori~ im System 

der Wissenschaften. 1907. VIII. 156 S. . . . . . . • 4.P0 
Mooir, W. Fichte Uber den Krieg. '1917. 48 S. . . . 1.20 
- Kants Ansichten iiber Krieg und Erieden. 1917. IV, 122 S. 3.
lUüueh, }'ritz. Kultur und Recht. Nebst einem .Anhang: Rechtsreform-

bewegung und Kn1turphilosophie. 1918. 63 S. 1.80 
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N atörp, Paul. Platos Ideenlehre. Eine Einführung in.den Idealismus. 
N" euauflage in Vorbereitung. 
Der Idealismus Pestalozzis. 1919. 174 S. . . . . . . . 5.60 

\\'us in den letzfen Jahrzehnten zur Erforschung der Persönlichkeit der 
[deen~ tler praktischen Versuche Pestulozzis, dieses echteiiten Erziehen, 
unsere!:i 'olkes geschah, faßt Pnul NatorJJ zum ersten Male zusammen. Daß 
gerade Pr es ist, der diese Neuhelehtmg unternimmt, kann nur dazu beitragen, 
Pe~talozzi .Jem deutschen Volke noch näher zu bringen. 

Oehler, Rieb. Nietzsche und die Vorsokratiker. 1904. 176 S. 8.50 
-NietzschealsBildoerderPersönlichkeit. Vortrag. 1911. 31S. -.60 
•)estc:'ri-eich. Kon. tantin. Die Staatsidee des neuen Deutschland. 

Prolegomena zu einer neuen Staatsphilosophie. 1919. 33 S. ("Philo
sophische Zeitfragen") . . . . . . . . . . 1.30 

Pliimacher, 0. Der Pessimismus in Vergangenheit und Gegenwart. 
2. Aufl. 1888. XII, 355 S. . . . . . . . . . . . . 7.20 

Pochhammer, L., Prof. d. Mathematik. Zum Problem der Willens-
freiheit. 1908. 82 S. . . . . • . 1.20 

Raab, F. Die Philosophie des Rich. A venariu·s. Systematische Dar-
stellung und immanente Kritik. 1912. IV, 164 S. . . 5.-

Rarn,is:sou. }'. Die französische Philosophie im 19. Jahrh. Deut~ch 
von E. König. 1889. XVI, 290 S. . (geb. 7.-) 5.60 

Riohter, RaouJ. Der Skeptizismus in der Philosophie. 2 Bde, 
Bd. I. Die griechische Skepsis. 1904. XXIV, ö03 u. 61 S. 6,
Bd. II. Die Skepsis in der Epoche der Renaissance. - Die empirische 

· Skepsis des 18.Jahrhunderts. - Der biologische Skeptizismus 
im 19. Jahrhundert. 1908. VI, 529 und 65 S. . . . 8.50 

Friedrich Nietzsche. Sein Leben und sein Werk. 3. Auflage. 
1917. VIII, 356 S. . . . . . . . . . . . . . . . 6.-

lcb habe selten ein Buch (und niemals eins iiber Nietzsche!) mit soviel 
Freude und Genuß gelesen, wie cliese musterhaft klare nirgends übor
;.;chwengliche, doch überall von wohltuender, liebevollster Wanne gleichsam 
durchleuchtete Arbeit, deren letzter Abschnitt mit seiner sachlich histo
rischen Bearbeitung der Lehre Nietzsches vorbildlich beweist, wie bewun
dernde Verehrung für einen Großen und unbestechliche kritische Besonnen-
heit zu vereinigen sind. Das Literarische Echo. 
Essays. 1918. XV, 416 S. . . . . . . 3.60 

Aus dem Inhalt: Friedrich Nietzsche t. - Nietzsche und die Kultur 
unserer Zeit. - Nietzsches Stellun~ zur Entwicklungslehre und lfassen
theorie. - Nietzsches Stellung zu~ eih, Kind und Ehe. - Nietz11ches Ecce 
Homo, ein Dokument der Selbsterkenntnis und Selbstverke1mtuis. 

Hasse, H. Die Philosophie R. Richters. 1914. 57 S. kart. 1.60 
Romundt, Heinrich. KantscLriften siehe S. 13. 
Rosenkranz, lfarl. Neue Studien zur Kultur und Literaturgeschichte. 

4 Hände. 1875-78 . . . . . . 16.-
- Von .Magdeuurg bis Königsberg. Selustbiographie. 1878 . 8.
Rosenstock, E. Der ewige Prozeil des Rechts gegen uen Staat. 1919. 

23 s. . . . . . . .· . . 1.50 
SebaJfgauz, Haus. Nietzsches Gefühlslehre. 1913. VIII, 133 S. 3.60 
Scheler, Max F. Die transzendentale und die psychologische Methode. 

Eine grundsätzl. Erörterung zur philosoph. Methodik. l 84 S. 4.
Scll m idt, Ferd. Ja~. Prof. der Pädagogik an der Univ. Berlin. Zur 

Wiedergeburt des Idealismus. 1908. VIII, 326 S. . . . . 6.
Aus dem In h a 1 t: Kapitalismus und Protestantismus. Der mittelaltflr

liche Charakter des kirchlichen rrotestanti11mus. Adolf Hamack und die 
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Wiederbelebung der spekulativen Forschung. Das Erlebnis und die Dich
tung. Goethe und das Altertum. Kant-Orthodoxie. Die Philosophie auf 
deu böh. Schulen. Die Frauenbildung u. das klassische Altertum. 

Schu1>pe, Wilh. Siehe Zeitschrift für immanente Philosophie in 
Abteilung VIII, S. 32 . . 

Somlo, FeUx. Juristische Grundlehre. 1917. 566 S. . • . . 24.
Spranger, Eduard. Völkerbund und Rechtsgedanke. 1919. 27 S 

(;,Philosophische Zeitfragen") . . . . . 1.35 
Stern, William. Die Analogie im volkstümlichen Denken. 1893. 3.
Sternberg, Kurt. Einführung in die Phflosophie vom Standpunkt des 

Kritizismus. 1919. (~ ,vissen und Fonchen1
') • 6.-, geb. 8.-

Strecker, R. Die Anfänge von Fichte s Staatsphilosophie. 1917. 
Vill. 228 S. . . . . . . . • . . . . . . . . . 5.- · 

Sydow, Eckart von. Der Gedanke des Ideal-Reichs in der idea
listischen Philosophie von Kant bis Hege 1 im Zusammenhange der 
geschichtsphilosoph. Entwicklung. 1914. VIII, 130 S. • . 4.60 

Unruh, C. ll. TOD. Zur Physiologie der Sozialwirtschaft. 1918. X. 
276 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.-

- Zur Biologie der Sozialwfrtschaft. 1914. XII. 206 S. . . 10.
Vaihinger, Hans. Die Philosophie des Als Ob. System der theore

tischen, praktischen und religiösen Fiktionen der :Mt>nschheit auf 
Grund eines idealistischen Positivismus. l\Iit einem Anhang übn 
Kant nnd Nietzsche. Dritte, durchgesehene Aufl. 1918. Gr. 8°. 
XXXJX und 804 S. . . . 18.-
In vornehmem Halbpergament . . . . . 26.-

Ausführlicber Prospekt kosteI1frei. 
Regenwald über Vaihingcr siehe S. 26. · 
Valentin, V. Die klassische Walpurgisnacbt.1901. XXXII, li2 s. f>.40 
VoJkelt, J oh. Religion u. Schule. 1919. 64 S. (nPhil. Zeitfragen") 2.70 
Vorländer, Karl. Kant-Schiller-Goethe. Gesammelte Aufsätze. 

1907. XIV, 294 S. . . . . . . . . . . 6.-
- Kant und der Ged~nke des Völkerbundes. l\Iit einem Anhang über 

Kant und Wilson. 1919. 86 S. (nPhil. Zeitfragen"). . . 3 60 
- Geschichte der Philosophie s. Abt. II, S. 22. 
Wactzoldt. Drei Goethevorträge. - DieJ ugendsprache G.'s. - Goethe 

und die Romantik. - Goethes Balladen. 2. Aufl. 1903. 76 S. 1.60 
Weicbelt, Hans. Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, 

erklärl nnd gewürdigt. 1910. VIII, 319 S. . . . . . . f>.
Weiße, Ch. H. In welchem Sinne die deutsche Philosophie jetzt wieder an 

Kant sich zu orientierenhat.Eine. akademischeAntrittsrede.1847. 1.60 
Ziegler, Leopold. Zur Metaphysik des Tragischen. Eine philo

sophische Studie. 1902. XII, 104 S. . . . . • . . . . 1.60 
Das Weltbild Hartmanns. Eine Beurteilung. 1910. 196 S. 4.
Florentinische Introduktion zu einer Philosophie der Architektur 
und der schönen Künste. Mit 9 Bildtafeln. 1912. 194 S. In 
vornehmem Geschenkband . . . . . . . . . . . . 4.-

Wer die Florentiner Kunstliteratur einigermaßen beherrscht und dann 
tlieees Buch in die Hände bekommt, wird sich mit Neugier und Geduld in 
die keineswf"gs a.lltäglicben Gedankengänge hineinleben, in die es führt. 
Vertraute Kunstwerke, die man eo oft schon freudig genossen, sinnend be
trachtet, kritisch durchspäht, zeigen sich plötzlich, philosophisch gewertet, 
in ganz neuem Lichte. Schönheiten, die man häufig bewundert, Härten und 
Mängel..l. die einen stets gestört, sie finden hier zum ersten Male eine lo
gische JJefinition von zwingender Klarheit. Deutsche Literaturzeitung. 
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Philosophische Zeitfragen. 
Die Streitfragen des Augenblicks im Liebte philosophischer .Besinnung 

darzustellen, Verbindungen anzuknüpfen mit überragenden Denkern der 
Vergangenheit und deren Lösungen für die Behandlung der Gegenwarts
fragen nutzbar zu machen, ist das Ziel der Sammlung. 

Spranger,Eduard. Völkerbund und Rechtsgedanke. 1919. 26 S. M. 1.35 
Mit unwiderstehlicher Schärfe geht der Leipziger Profesisor mm ge

schichtsphilosophischen Standpunkt aus an die Betrachtung des Völkerbundes 
und des damit verbundenen allgemeinen Rerhtsgedankens. Die Ausführungen 
verdienen schon um ihres gerechten sachlichen Tones willen :Beachtung; vor 
11.llem ist der theoretische Teil des Vertrages wegen der klaren Entwicklung 
der geschichtsphilosophischen Gedanken sehr beachtenswert. Basler Anzeiger. 

Oesterreich, Konstantin. Die Staatsidee des neuen Deutschland. 
Prolegomena zu einer neuen Staatsphilosophie. 1919. 33 S. 2.\1. 1.35 

Oesterreichs Buch enthält die Besinnung eine1:1 Philosophen im Augen
blick der \Vende unseres mHitäri11chen und politischen Glückes, im Augen
blick der Auflösung einer alten Staatsform, über den Sinn und Zweck der 
Staatsbildung der Menschheit, über die Zukunft unseres Staat~s und seine 
Funktionen im politischen W eltganzen kommender Zeiten. _.J 

Vorländer, Karl. Kant und der Gedanke des Völkerbundes. Mit 
einem Anhang über Kant und Wilson. 1919. 85 S.. ,.. M. 3.60 

Vorländer knüpft an Kants Schrift „vom ewigen Frleden" an, welche als 
Aufgabe" jenen idealen Staatenbund, jenei:; höhere Weltbürgertum und 

Weltbürgerrecht bereits enthält, dessen Verwirklichung die heutige Gene-
ration herbeiführen will. < 

Von ganz besonderem Wert 11ind-seine Ausführungen über das Verhältnis 
der Gedankengänge Wilsons zu denen seines großen deutschen Vorläufers: 
Immanuel Kant. 

ßoschan, Richard. Der Streit um die Freiheit der :Meere im Zeit-
alter des Hugo Grotius. 1919. 53 S. M. 2.70 

Der Name des Hugo Grotius ist von der Streitfrage um die Freiheit der 
Meere nicht zu trennen. Von großem Interesse muß es für die Gegenwart 
sein, das Milieu, in welchem diese Frage vor Jahrhunderten zuerst auftauchte, 
und die Wendungen, die sie nahm, näher kennen zu lernen. 

Volkelt, Johannes. Religion und Schule. 1919. 64 S. M. 2.70 
Volkelt konstatiert, daß die Religion zu vielseitig mit dem Seelenleben 

cler sittlichen Welt und der Kulturentwicklung verbunden sei, als daß die 
}'1age der religionsfreien Erziehung durch Schlagworte gelöst werden können. 
Er fordert dieser „problemblinden Au.fklä.rerei gegenüber Befreiung des 
Religiosunterrichts von Zwang und Bevormundung und seine Ver
tie'fung nach der Seite des religiösen Moralunterrichtes". 

Joel, Karl. Die philosophische Krisis d,er Gegenwart. 2. Auflage 1919. 
65 S. M.3.60 

Es leben nicht allzuviel deutsche Gelehrte unter uns. deren Wort den 
Glanz und die Farbenfül1e von J oels jugendfrischer und künstlerischer Sprache 
hat. Vielleicht ist er mit Wilhelm Diltbey der einzige Philosovh seit Nietzsche, 
dem wieder die Steigerung und Hingerissenheit der Rede gegeben ist, die 
eigenwillige und menschenschöpferische Sprac~ Wortkunst tiefer Weisheit 
voll und dabei immer das Bekenntnis von der w elt als organi11che Einheit. 

Neue freie Presse. 

Hasse, Karl Paul. Der kommunistische Gedanke in der Philosophie. 
(In Vorbereitung.) 

K ein T e u e r u n g s aufs c h 1 a g. 
Weiter e Hefte in Vor bereit u n g. 
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Philosophische Zeitschriften. 
Annalen der I•hilo~opbie. lUit beson<lerer Rücksicht auf die 

Probleme der Als-Ob-Betrachtung in Verliindung mit namhaften 
Vertretern der Einzelwissenschaften (Karl Heim, Paul Krückmanu, 
Emil Ab<lerhalden, Moritz Pasch, Paul Volkmann, Adolf Hausen, 
Ludwig Pohle, Konrad Lange, Erich Becher, Ernst Bergmann, Haus 
Cornelius, Karl Oroos, Kurt Koffka, Arnold Kowalewski) hrsg. v. Hans 
Vailtinger u. Raymund Schmidt. Bd. t. 1919. VIII, 681 S. JH. 40.-

Philosophische Ritteilu11gen. Monatsschrift zur Förderung 
philosophischer Bildung und Kultur. Herausgegeb. v. Dr. H. Regen
wald, Lyceumsdirektor in Bielefeld. Jahrespreis :M. 8.-, Einzel
preis M.-.80. Für philosophische Gesellschaften usw. Mengenpreise. 

Re::el-A.rchiv. Herausgegeben von Georg Lasson. 
Bd. 1,1• Hegels Entwürfe zur Enzyklopädie und Propädeutik. Herausgegeben 

vou J. Löwenberg. 1912. XXII, 58 S. \ JH_ ij .40 
Bd. 1,2 . 1 ·eue Briefe Hegels und Verwandtes. 1912. 64 S. l\I. !l ,40 
Bd. 11,1 • Schellings BriefwechRel mit Niethammer. Herausgegeben von 

• G. Dam111köhler. 1912. 104 8. l\L 4 .-
Bd. 11,2 • • Hegels handschriftliche Zu<1litze zu seiner Rechtsphilosophie. Ein 

Brief Hegels an Staatsrat Schultz. 1914. 64 S. l\l. 3.80 
Bd.111 11, - Zweiter Teil. Hegel uud die "ganz moderne" Naturphilosophi P. 

Von Prof. Dr. Ritter. 1914. 55 S. ~1 . 3.60 
Bd . 111,2• - DrittPr Teil. Eine Schülerarbeit und zwei bisher ungedmckte 

Briefe Hegels. 1916. 64 S. .al. 3.60 

Zeitschrift fiir UecJitspllilo!!!opbie in Lehre und 
Praxis. Unü~r Mitwirkung von Bruno Bauch, Wilhelm Ed. Bier
maun, Karl Diel.il, August Fing·er, Otto Gerlach, Heinrich Gerland, 
Eugen Huber, l\Ioritz Liepmanu, Edgar Loening, Paul .\atorp, 
herausgegeben von Felix Ilolldack, Rudolf J oerges und Ruclolf 
Stammler. Bisher 2 Bände. • je l\I. 13.50 

Zeitscln-ift für immanente Philosopllie. Herausgegeben 
von W. SchUJ>Jrn. Bd.1-IV. 18~6-99. (Alles, was erschien; einige 
Hefte in anastatischem N eudruek.) M. 40.
Aus dem Inhalt: 
W. Sch11p11e, Begriff und Grenzen der Psychologie 
- Das Recht und die Ehe 
- Das System der \Vissenschaft und das des Seienden 
- Die immanente Philosophie und Wilhelm Wundt 
- Der Solipsismus 
J. Rehmke, Zur Lehra vom Gemiit 
- Dio Bewußtsein,;frnge in der Psy<'hologie 
v. Schnhert-Soldern, Un!prung und Elemente der Empfindung 
- Einteilnng der Wissem<<·haft als Eilüeitung in die Philosophie 
sowie weitere wichtige Beiträge YOU Stock, Zenz, :Marschner, Herrmann, 
Schmitz-Dnruont, Burkhardt, Jacobs, Keibel, S.immel, Thiele, Wollny, Gold
scbwidt, Töwe. 

Vex·handlnngen der l,,,l1ilosophb1chen Gesellscllaft zo 
De1·1in.J ahrgang 1875 --- 82. Heftl-XXI. I\JitBeiträg-en vonLasson, 
v:--Kirchmaon, l\Iichelet. lfredrichs, Schaßler, 0. Vogel, G. Engel, 
v. Heydebreck, '\Vitte, Dreher, Rau, Ka.uer u. a. 1\1. 10.-

PhilOHOphiMcbe nonat!oihefte. Bd. XII-XX. l\f. 108.-
Auch eme größere Anzahl einz1:luer Refte von dieser seltenen und 
gediegenen Zeitschrift sind noch vorhanden. 
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